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• Die öffentliche Infrastruktur steht unter  

Finanzierungsdruck, nicht zuletzt in den Kom-

munen. Investitionsstau (Erhaltungsinvesti-
tionen und neue Infrastrukturmaßnahmen), 
angespannte öffentliche Haushalte, demo-

graȴsche Entwicklung, Klimawandel, Migration 
und unzureichende Digitalisierung belasten 

die Städte und Gemeinden sowie Bürger und 

Wirtschaft unmittelbar. Auch im Rahmen der 
Energiewende (Netzausbau, Wärmeplanung, 
EE-Ausbau usw.), in der Kreislaufwirtschaft, 
im ÖPNV oder der Wasserversorgung sind  
massive Investitionen notwendig. So beziffert 
das KFW-Kommunalpanel den Investitions-

rückstand in den Kommunen 2024 auf 215,7 
Mrd. Euro1 – ein Anstieg um weitere rund 16 % 

gegenüber dem Vorjahr.

• Wenn die strukturellen Bedingungen nicht 
zügig angegangen werden können, sind  

prozessuale Anpassungen notwendig, um 

Verbesserungen in der kommunalen Infra-

strukturausstattung herbeizuführen. Ein Weg, 
der hierbei Entlastung schaffen und gleich-

zeitig die Infrastruktur verbessern kann, ist 

der Einbezug privaten Know-hows im Rahmen 

einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit, 

um eine personelle Entlastung der Verwal-

tung zu erreichen, die Innovationsfähigkeit des  

privaten Partners zu nutzen, die Qualität 

der Infrastruktur zu gewährleisten und eine  

Kostenersparnis für die öffentliche Hand zu  
erzielen.

• Die ȴnanzielle Leistungsfähigkeit der ein-

zelnen Kommunen zur Erbringung von  

Daseinsvorsorge- und Infrastrukturaufgaben 

hängt ebenfalls von einer Vielzahl von Faktoren 

ab, bspw. der Bevölkerung – sowohl mit Blick 

auf deren Struktur als auch auf deren Entwick-

lung. Denn für diese werden eine Vielzahl der  

Infrastrukturleistungen erbracht und sie ist  

zumindest anteilig bspw. über Gebühren  

oder Entgelte auch an der Finanzierung betei-

ligt. Eine möglichst eɝziente Erbringung hängt 
weiterhin von den siedlungs- und raum-
strukturellen Gegebenheiten, d. h. von der 

Einwohnergröße, der Bevölkerungs- und Sied-

lungsdichte und der räumlichen Lage ab.

• In Deutschland existieren ca. 11.000 poli-
tisch eigenständige Gemeinden, wobei der 

Großteil dieser (etwa 72 %) weniger als 5.000 
Einwohnern umfasst, noch etwa 35 % ver-

zeich nen weniger als 1.000 Einwohner. Im Ver-

gleich dazu liegt der Anteil der Gemeinden mit 
mehr als 100.000 Einwohnern bei unter 1 % 

(mit den Stadtstaaten 83 Gemeinden). Der An-

teil von Städten mit 500.000 und mehr Einwoh-

nern liegt bei 0,1 %, d. h. nur 13 Städte sind 
dieser Größenklasse angehörig.

• Für Fragen der Finanzierung und zukünf-

tiger Investitionen in bestimmte Infra-

strukturen ist jedoch insbesondere die Ent-

wicklung der Altersgruppen bedeutend. 
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Insgesamt verzeichneten besonders die Al-

tersgruppen unter-3-Jahre (+9 %), 3-bis-unter-

6-Jahre (+15 %) sowie 65-Jahre-und-älter 

(+11 %) deutliche Zuwächse, absolut gesehen 

ist jedoch letztgenannte Altersgruppe deut-

lich gewachsen (+1,9 Mio. Personen).2 Subs-

tanziell zurückgegangen ist hingegen die  

Altersgruppe der jungen Erwachsenen (18-bis-
unter-30-Jahre; -7 % oder absolut -776.000).

• Die Entscheidung, welcher Weg bei Investiti-
onen in den Erhalt, die Modernisierung oder 
den Ausbau öffentlicher (bzw. kommunaler) 
Infrastrukturen gewählt wird, hängt zunächst 

von der kommunalen Finanzsituation ab.  

Allerdings spielen hier auch verschiedene an-

dere (politische) Erwägungen und rechtliche 
Vorgaben eine Rolle.

• Mit Blick auf den „Modernitätsgrad“ der kom-

munalen Infrastruktur wird deutlich, dass sich 

die Erneuerungsrate von fast 4 % im Jahr 1991 
bis zum Jahr 2005 fast halbiert hat und bis 
2011 bei etwa 2 % lag. Danach ȴel sie weiter 
auf etwa 1,5 % ab und blieb in etwa auf diesem 

Niveau. Von 2018 bis 2022 ist sie wieder auf 
über 2 % gestiegen und ȴel dann wieder 

auf etwa 2 % in 2024 ab. Folglich kann die  

kommunale Infrastruktur überwiegend als 
veraltet und dringend sanierungsbedürftig 

bezeichnet werden.

• Die Entwicklung des aktuell substanziell ne-

gativen Finanzierungssaldos (rund -25 Mrd. 
Euro in 2024) hat deutliche Folgen für die Ver-

schuldungslage. Während sich die Schulden 
des Bundes und der Länder zum Ende des  

4. Quartals 2024 gegenüber dem Vorjahr je-

weils um etwa 2 % erhöhten (36,5 Mrd. Euro 
bzw. 12,7 Mrd. Euro), stiegen die der Ge-

meinden im selben Zeitraum um 9,5 % oder 

14,7 Mrd. Euro. Dabei stiegen die Schulden 

am stärksten in den Gemeinden und Gemein-

deverbänden der Länder Mecklenburg-Vor-

pommern (+17,7 %), Sachsen (+17,3 %), Nie-

dersachsen (+15 %) und Bayern (+14 %). Nur 
die Gemeinden und Gemeindeverbände in 

Rheinland-Pfalz (-21,3 %) konnten hingegen 
ihre Schulden wegen des Entschuldungspro-

gramms PEK-RP im Vergleich zum Vorjahr 

deutlich senken, einen leichten Rückgang ver-

zeichneten hier auch die Gemeindeebenen des 

Landes Thüringen (-4 %).
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2 Die Zuwächse in den jungen  

 Altersgruppen sind mithin  

 dem starken Zuzug von Mig-

 ranten seit 2015 geschuldet. 



• Zu diesem Deȴzit trugen v. a. die im Vergleich 
zum Vorjahr stark gestiegenen Ausgaben für 

Sozialleistungen (+11,7 % oder 8,9 Mrd. Euro) 
infolge der Anpassungen der Regelsätze im  

Bereich der Sozialhilfe und des Bürgergelds 

zum 1. Januar 2024, die steigenden Personal-
kosten infolge von Tarifsteigerungen und Per-

sonalzuwachs (+8,9 %) sowie die kommunalen 
Leistungen nach SGB II (+4,4 %) bei.

• Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) 
können als Beschaffungs- und Realisierungs-

variante helfen, Kommunen in der Infrastruk-

turbereitstellung zu entlasten und die Leistung 

qualitativ hochwertig und quantitativ hinrei-

chend zur Verfügung zu stellen. ÖPP ȴnden 
grundsätzlich unterschiedliche Anwendung bei 

der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Dazu 
gehört v. a. die Bereitstellung öffentlicher In-
frastruktur wie im Verwaltungs- und Verkehrs-

wesen, in den technischen Infrastrukturen, 

aber auch im Erziehungs- und Bildungswesen.

• Aus der Befragung wird deutlich, dass vor 

allem Kommunen ab 50.000 Einwohnern, 

insbesondere aber solche mit mehr als 

100.000 Einwohnern (EWK 4 und 5), beson-

ders hohe Pro-Kopf-Verschuldungen mit 

mehr als 3.000 Euro je Einwohner (GK 5 und 
6) aufweisen. Dies ist potenziell in deren um-

fangreichem Leistungsangebot bzw. kom-

plexem infrastrukturellen Netz, in eher zen-

tralörtlichen Funktionen für die Region und 

mitunter in höheren Sozialleistungsnotwen-

digkeiten begründet (stärkere Konzentration 
in urbanen Räumen).

• Im Hinblick auf Hemmnisse für die Investi-
tionstätigkeit wird im Rahmen der Kommu-

nalbefragung deutlich, dass durchaus eine 

Vielzahl von Faktoren von den Befragten als 

Hindernisse wahrgenommen werden. Beson-

ders gravierend werden Preissteigerungen 
im Bausektor sowie höhere Ausgaben für 
die laufende Aufgabenerfüllung einge-
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schätzt, 96 % der Befragten betrachten diese 
Aspekte mindestens als eher hinderlich. Auch 

Förderverfahren, Vergabepraxis, die allge-

meine Finanzlage sowie das aktuelle Zins-

niveau werden als bedeutende Hemmnisse 

benannt. Auffällig ist hingegen, dass interne 
Verwaltungsprozesse, unzureichende Digitali-

sierung, eingeschränkte Zugriffsmöglichkeiten 
auf externe Planungsdienstleister sowie feh-

lende Kenntnisse über ÖPP von den Befragten 

im Rahmen der Stichprobe kaum als Hemmnis 

eingeschätzt werden. Werden die Daten bzgl. 
der häuȴg genannten „dünnen Personaldecke“ 
ausgewertet, zeigt sich, dass insbesondere 

der Mangel an technischem Personal von 

den Befragten am häuȴgsten als Hindernis  

genannt wird. Gerade hier können private  

Unternehmen mit ihrem Know-how und tech-

nischen Lösungen unterstützen.

• Mit steigender Erfahrung in ÖPP-Projekten 
steigt auch deren Zustimmung in den be-

fragten Kommunen. Im Einklang damit zeigt 

sich, dass Gemeinden ohne eigene ÖPP- 

Erfahrung jene Projekte auch tendenziell eher 

skeptisch sehen. 

• Eine hohe Verschuldung schränkt ceteris  

paribus die investive Handlungsfähigkeit 

ein. ÖPP könnte hier Eɝzienzpotenziale  

freisetzen. Wird im Rahmen der Studie die 
Zustimmung zu ÖPP-Projekten im Zusam-

menhang mit der Pro-Kopf-Verschuldung be-

trachtet, lässt sich im Antwortsample kein 

klarer Zusammenhang zwischen der Pro-Kopf-

Verschuldung und der Zustimmung zu ÖPP-

Projekten ableiten.

• Der Rücklauf hinsichtlich bereits abgeschlos-

sener ÖPP-Projekte ȴel verhaltener aus, wes-

halb die Ergebnisse vor allem als Fallbeispiele 

zu interpretieren sind. Hierbei entfallen die 

größten Projektvolumina bei der Zusammen-

arbeit der Kommunen mit privaten Unter-

nehmen insbesondere auf die Bereiche Kin-

dertagesstätten, Sport- sowie Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen. Wird die Anzahl der ab-

geschlossenen Projekte betrachtet, liegen die 

Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Kin-

dertagesstätten, energetische Transformation, 
Energieversorgung bzw. Ver- und Entsorgung 

sowie Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. 

Die geringsten Projektvolumina entfallen auf 

Projekte in den Bereichen Klimaschutz und 

Klimaanpassung sowie bei der Gewässerinfra-

struktur.

• Energiewende, Energieversorgung und Ent-

sorgung weisen im Rahmen der kommunalen 

Leistungserbringung grundsätzlich einen 

hohen Stellenwert auf, nicht zuletzt für das  

Potenzial von ÖPP. Allerdings variieren der 

Handlungsdruck und die Umsetzung je nach 

Kommune stark.

• Mit Blick auf bewährte Steuerungs- und Ko-

ordinationsmechanismen (Governance) im 
Rahmen von Projekten der Zusammenarbeit 

mit privaten Partnern oder im Kontext von 

ÖPP dominieren in der Kommunalbefragung 

ins besondere Anreizsysteme, gesellschaft-

liche Informations- und Vetorechte sowie die 

Gründung spezieller Projektgesellschaften zur 

Durchführung der ÖPP-Projekte.

• Aufgrund der strukturell angespannten Fi-

nanzlage und der dafür auch ursächlichen 

schmalen Einnahmenbasis, können ÖPP- 

Ansätze ein Mittel darstellen, Infrastruktur-

projekte zügiger und kosteneɝzienter umzu-

setzen. Nutzbare Finanzierungsinstrumente 

sehen die teilnehmenden Kommunen ins-

besondere in Fördermittelprogrammen und 

-krediten sowie Kommunalkrediten (beson-

ders sinnvoll). Darüber hinaus werden kom-

munale Bürgschaften, Projektȴnanzierungen 

und Finanzierungen über gemeinsame Koope-

rationsgesellschaften überwiegend als eher 

sinnvoll eingeschätzt.

• Als ÖPP-Chancen ȴnden insbesondere die  
Aspekte Kosteneɝzienz, Ressourcenopti-
mierung und Verwaltungseɝzienz eine klare 

Zustimmung. Auch die Qualität der Dienst-

leistungen bzw. Infrastruktur, Innovationen 

und neue Technologien sowie Wissens- und 
Erfahrungsaustausch werden häuȴg als re-

levante Faktoren genannt. Weniger relevant  
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erscheinen hingegen die Aspekte, dass  

Projekte über den gesamten Lebenszyklus in 

einer Hand bleiben, die Risikominimierung 

sowie die Schaffung beziehungsweise Siche-

rung von Arbeitsplätzen.

• Faktoren, die aus Sicht der Kommunen eher 

hemmend mit ÖPP in der kommunalen Praxis 

in Verbindung gebracht werden, sind bspw.  

die Komplexität der Vertragsgestaltung, die 

Gefahr von Krisen und Insolvenzen privater 

Akteure, fehlende personelle Kapazitäten für 

die Betreuung von ÖPP-Projekten sowie poli-

tische und gesellschaftliche Vorbehalte. 

Deutlich weniger hemmende Relevanz wird 

Aspekten wie langfristigen Vertragsbindungen, 

Genehmigungsverfahren, einer möglicher-

weise unzureichenden Qualität der Leistungen, 

Bedenken hinsichtlich der Mittelstandsfreund-

lichkeit sowie Architektenwettbewerben (im 
Hochbau) attestiert. 

• Grundsätzlich lässt sich durch ein professio-

nelles Projektmanagement, die Wahl am 
Markt etablierter privater Partner und ein 
hohes Maß an Transparenz der meisten 

Kritik begegnen: Eine vor Projektbeginn sorg-

fältige Wirtschaftlichkeitsprüfung, eine klare 

Vertragsgestaltung mit Risikoaufteilung, die 

Stärkung und Erhalt der kommunalen Steue-

rung und Kontrolle (Inhabermodell) oder früh-

zeitig Flexibilisierungspotenziale einzubauen, 

um Nachsteuerungen im (oftmals langen) Zeit-
verlauf zu ermöglichen.



1.1 Infrastrukturelle Herausforde-
rungen 

Die öffentliche Infrastruktur steht unter Finan-

zierungsdruck, nicht zuletzt in den Kommunen. 

Investitionsstau, angespannte öffentliche Haus-

halte, demograȴsche Entwicklung, Klimawandel, 
Migration und unzureichende Digitalisierung 

belasten die Städte und Gemeinden sowie 

Bürger und Wirtschaft unmittelbar. Notwendige 
Ansätze sind vielseitig: eine effektivere, eɝzien-

tere und vor allem breitangelegte Digitalisierung, 

aber auch Investitionen in marode Straßen,  
Brücken oder Schienennetze sind notwendig. 

Auch im Rahmen der Energiewende (Netz-

ausbau, Wärmeplanung, EE-Ausbau usw.), in  
der Kreislaufwirtschaft, im ÖPNV oder der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung sind 

massive Investitionen und strategische Ansätze 

notwendig. So beziffert das KFW-Kommunal-
panel den Investitionsrückstand in den Kom-

munen 2024 auf 215,7 Mrd. Euro3 – ein Anstieg 

um weitere rund 16 % gegenüber dem Vorjahr. 

Neben sanierungsbedürftigen Straßen, Brücken 

und Schienennetzen, der Instandhaltung der 

Wasser- und Abwasserinfrastruktur, der ener-

getischen Transformation oder im Rahmen der  
digitalen Infrastruktur beschäftigt die Kom-

munen gegenwärtig vor allem der Bereich der 

Wärmeplanung. In der leitungsgebundenen 

Wärmeversorgung entstehen hierbei neue Hand-

lungsoptionen, unabhängig davon, ob die Kom-

mune über ein eigenes Stadtwerk „verfügt“ und 
dieses bereits Wärmenetze betreibt. In zahl-
reichen Quartieren sind neue Wärmenetze zu 
erschließen. Hier können auch ÖPP bzw. part-

nerschaftliche Ansätze helfen, wozu aber spezi-

ȴsche regulatorische Rahmenbedingungen  

zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 4).

Dass sich die Wirtschaft insgesamt ökologischer 
ausrichten wird, erscheint weitgehend Konsens. 

Auch lässt sich die demograȴsche Entwicklung 
nicht auf Knopfdruck verändern. Gleiches gilt 

für die strukturelle Finanzlage (geringe kommu-

nale Finanzausstattung, niedrige eigene Steuer-

basis und gestiegene kommunale Aufgaben) 
oder geopolitische Herausforderungen wie  

Migration: beides kann auf kommunaler Ebene 

nur bedingt gesteuert werden, entfaltet aber 

besonders dort ihre Wirkung. Zudem hemmen 
strukturelle Herausforderungen, wie lange Ge-

nehmigungsverfahren, Bürokratie, Personal-

engpässe in den Verwaltungen oder ein an-

spruchsvolles und mitunter nicht passgenaues 

Fördermittelangebot den Infrastrukturaus- und 

-umbau.

Neben einer starken und bürgernahen Kom-

munalwirtschaft mit kommunalen Unter-

nehmen wie bspw. Stadtwerken können in der 

kommunalen Leistungserbringung (von tech-

nischen Infra strukturen in der Daseinsvor-

sorge bis hin zur Smart City) auch private Inf-
rastrukturunternehmen im Auftrag der Kom-

mune Leistungen für die Bürger erbringen 

und damit das Investitionsvolumen der Kom-

mune senken und den Haushalt entlasten. 

Geringere Leistungs- oder ökologische Stan-

dards sind hier nicht zu erwarten, im Gegen-

teil: Durch das Know-how, die Innovationsfähig-

keit und die Prozesseɝzienz lange am Markt 
etablierter Unternehmen mit entsprechender  

regionaler Verankerung lassen sich Angebots-

vielfalt sowie Gebühren- und Preisstabilität er-

reichen – zum Nutzen der Bürger und zur ȴska-

lischen und prozessualen Entlastung der Kom-

munen. 

Dennoch werden in der Praxis derartige ÖPP 

nicht selten verhalten bis kritisch gesehen. So 

wird diesem Ansatz häuȴg eine versteckte Priva-

tisierung öffentlichen Eigentums oder zu hohe 
Ertragsziele der Privatunternehmen zu Lasten 

der öffentlichen Hand vorgeworfen. Jedoch 
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3 Vgl. KFW (2025), S. 4. 



spricht die Erfahrung eine andere Sprache: ÖPP 

stellt keine Privatisierung dar, sondern eine län-

gerfristige partnerschaftliche und vertragliche 

Kooperation der öffentlichen Hand und eines 
privaten Dienstleister. Die meisten kommunalen 

Partnerschaften sind zudem „Inhabermodelle“, 
bei denen die Kommune Eigentümerin der Infra-

struktur bleibt und nur die Durchführung über 

einen gesetzten Zeitraum vom Privaten erbracht 

wird. Auch andere Partnerschaftsmodelle (vgl. 
Abschnitt 2.4) stellen die Zusammenarbeit in den 
Fokus und stellen keine Privatisierung dar. 

Durch einen dem ÖPP-Gedanken inhärenten Le-

benszyklusansatz (von Planung über Erstellung 
bis hin zur Durchführung oder auch Finanzie-

rung) liegt die Erbringung in einer Hand, wodurch 
sich durchaus substanzielle Eɝzienzvorteile ge-

genüber der Einzelvergabe oder Selbsterbrin-

gung der öffentlichen Hand generieren lassen. 
Auch wird dem Vorwurf, ÖPP dienen der Ver-

schleierung von Schulden der öffentlichen Haus-

halte, durch die ressourcenverbrauchsorientierte 

doppische Haushaltsführung der Boden ent-

zogen.

Es geht bei ÖPP folglich um Prozesseɝzienz 

und -innovationen im Rahmen einer durch die 

öffentliche Hand gewährleisteten privatwirt-
schaftliche Erbringung. Läge ausschließlich der 

Finanzierungsaspekt im Fokus, ließe sich auf-

grund ihrer fehlenden Insolvenzfähigkeit die 

Leistung auch problemlos von der öffentlichen 
Hand allein realisieren. Da in einem marktwirt-

schaftlichen System ein Unternehmen wirtschaft-

liche Dienstleistungen i. d. R. eɝzienter anbieten 
kann als die staatliche Verwaltung, erbringen 

Daseinsvorsorgeleistungen in den technischen 

Infrastrukturen (Energie, Wasser, Mobilität, Ent-
sorgung etc.) auch kommunale Stadtwerke als 
öffentliche Unternehmen in häuȴg kapitalge-

sellschaftlicher Rechtsform oder – deutlich sel-

tener über eine ÖPP/ein Partnerschaftsmo-

dell – private Dienstleister. Zudem sind markt-

erfahrende private Unternehmen in puncto 

Innovationen, Investitionen oder Beschäfti-

gungsfreundlichkeit (Tariȵöhne, Ausbildungs-

quote) nicht selten überdurchschnittlich gut  
aufgestellt.

Gleichwohl sollte einer ÖPP-Entscheidung in der 

Daseinsvorsorge immer eine Einzelfallprüfung 

vorausgehen. Wenn die lokalen oder regionalen 
Strukturen und politischen Entscheidungen da-

fürsprechen, kann dieses Modell in Erwägung  

gezogen werden. Durch eine langfristig angelegte 

Partnerschaft können Interessen harmonisiert 

und gemeinsames Know-how aufgebaut werden. 

Dafür bieten sich sowohl vertragliche Partner-

schaften als auch die Gründung gemischtwirt-

schaftlicher Unternehmen an. Noch sind die  

Erfahrungen mit ÖPP in den Kommunen nicht 

allzu groß und vor allem breit, wobei es durchaus 

Unterschiede sowohl zwischen den Kommunen 

als auch im Hinblick auf die verschiedenen  

Modelle partnerschaftlicher Infrastrukturent-

wicklung in der Daseinsvorsorge gibt.

1.2 Strukturelle Entwicklung und 
Haushaltslage der gemeindlichen 
Ebene in Deutschland 

Wie einleitend bereits dargelegt, steht die  
öffentliche Infrastruktur sowohl mit Blick auf die 
Instandhaltung, aber auch bezogen auf eine er-

forderliche (technische) Erneuerung bzw. einen 
weiteren bedarfsorientierten und leistungsfä-

higen Aus- und Umbau besonders technischer 

Infrastrukturen, unter enormem Druck. Neben 

den oben bereits angerissenen Herausforde-

rungen stehen besonders auch die Kommunen 

als jene administrative Ebene, welche eine Viel-

zahl von Infrastrukturangeboten besonders im 

Bereich der Daseinsvorsorge für die Bürger vor 

Ort erbringen, unter enormen Druck: So sind 

die Infrastrukturangebote nicht nur – teilweise 

auch unter sozialstaatlichen Aspekten – zu ȴnan- 
zieren, sondern in einigen Bereichen ist ein  

möglichst ȵächendeckendes Infrastrukturan-

gebot sicherzustellen.4 Vielfach liegt hier zwar  

die Gewährleistungsverantwortung bei staat-

lichen Akteuren bzw. Institutionen, die Leistun- 

gen selbst können dabei aber auch von privaten  

Akteuren (Unternehmen) oder gemeinnützigen 
Organisationen erbracht werden. 

Die ȴnanzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Kommunen zur Erbringung dieser Aufgaben 
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4 Dies trifft insbesondere auf  

 die sogenannte erweiterte  

 Daseinsvorsorge zu. Dazu  

 zählen v. a. Aufgaben und  

 Infrastrukturen, welche die  

 Erfüllung von Grundbedürf- 

 nissen sowie die Ermögli- 

 chung und Befähigung zur  

 gesellschaftlich-sozialen  

 Teilhabe umfassen und folg- 

 lich für eine selbstbestimmte  

 Lebensführung unerlässlich  

 sind (vgl. Gramlich/Grüttner/ 

 Rottmann (2022), S. 3).



bzw. zur Tätigung von Investitionen in die Inf-
rastrukturen hängt ebenfalls von einer Vielzahl 

von Faktoren ab, auf welche hier nicht detailliert 

eingegangen werden kann. Ein wichtiger Faktor 

ist aber die Bevölkerung – sowohl mit Blick auf 

die Struktur als auch auf die Entwicklung. Denn 

für diese wird eine Vielzahl der Infrastrukturleis-

tungen erbracht und sie ist zumindest anteilig 

bspw. über Gebühren oder Entgelte auch an der 

Finanzierung beteiligt. Eine möglichst eɝziente 
Erbringung hängt weiterhin von den siedlungs- 

und raumstrukturellen Gegebenheiten der ge-

meindlichen Ebene ab, d. h. von der Einwohner-

größe, der Bevölkerungs- und Siedlungsdichte 

und der räumlichen Lage. 

Im Ergebnis spiegelt sich die Aufgabenerfüllung 

und Infrastrukturentwicklung aber in den Haus-

halten wider, insbesondere mit Blick auf die  

Verschuldung und die Ausgabentätigkeit v. a. 

im investiven Bereich. Daher soll nachfolgend 

auf die Struktur der gemeindlichen Ebene der 

Flächenländer und die Einwohnerentwicklung 

in den relevanten Altersklassen seit 2010 ein-
gegangen sowie Schulden und Investitionen der 

gemeindlichen Ebene betrachtet werden.

1.2.1 Struktur und Bevölkerungsent-
wicklung der gemeindlichen 
Ebene 

In Deutschland existieren ca. 11.000 politisch 
eigenständige Gemeinden,5 wobei der Großteil 

(etwa 72 %) Gemeinden mit weniger als 5.000 
Einwohnern umfasst. Etwa 35 % verzeichnen we-

niger als 1.000 Einwohner. Hingegen liegt der An-

teil der Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwoh-

nern bei unter 1 % (bzw. mit den Stadtstaaten 
bei 83 Gemeinden). Der Anteil von Städten 
mit 500.000 und mehr Einwohnern liegt bei  
0,1 %, d. h. nur 13 Städte sind dieser Größenklasse 
angehörig. Die in Deutschland noch immer ge-

läuȴgste Einteilung der Einwohner größenklassen 
wurde auf der internationalen Statistikkonferenz 

von 1887 auf Basis einer quantiȴzierten Katego-

risierung nach der Einwohnerzahl oɝziell fest-
gelegt6 und wird auch vom Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) noch 

als eine von zwei Komponenten (die andere  
ist die zentralörtliche Funktion) verwendet.  
Nach dem System der Stadt- und Gemeinde-

typen des BBSR überwiegt folglich der Typ Land-

gemeinde. Dabei werden nach der Einwohner-

zahl vier grundlegende Stadt- und Gemeinde-

typen unterschieden: Landgemeinden (unter 
5.000 Einwohner), Kleinstädte (5.000 bis unter 
20.000 Einwohner), Mittelstädte (20.000 bis unter 
100.000 Einwohner) und Großstädte (ab 100.000 
Einwohner). Diese vier Grundtypen können noch 
nach „groß“ und „klein“ differenziert werden.7  

Tabelle 1 (S. 16) gibt einleitend einen Über - 
blick zur Gemeindegrößenstruktur der Bundes-

länder.

Abbildung 1 (S. 17) zeigt die Anteile der Ge-

meinden der jeweiligen Einwohnergrößen-

klasse der einzelnen Flächenländer sowie 

differenziert nach den ost- und westdeutschen 
Flächenländern. Dabei fällt zunächst die große 

Varietät zwischen den Bundesländern auf. Be-

sonders die Länder Mecklenburg-Vorpommern, 

Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thü-

ringen verfügen über einen sehr hohen Anteil 

von kleinen Gemeinden unter 1.000 Einwohner 
(60-70 %), einen vergleichsweise hohen Anteil 
an größeren Gemeinden (ab 5.000 Einwohner) 
weisen Hessen, Nordrhein-Westfalen und das 
Saarland auf. Nordrhein-Westfalen verfügt dabei 
sowohl anteils- als auch zahlenmäßig über die ein-

wohnerbezogen größten Gemeinden. Rheinland-

Pfalz ist dabei das Flächenland mit den meisten 

Gemeinden (2.301) und der größten Anzahl  
der Gemeinden unter 1.000 Einwohner (1.609 
Gemeinden). Einen Sonderfall bildet das Saar-

land als ȵächenmäßig kleinstes Flächenland; 
es zählt nur 52 Gemeinden, welche überwie-

gend der Einwohnergrößenklasse (EWK) 3 (5.000 
bis unter 20.000 Einwohner; ca. 83 %) zuge-

ordnet sind. Ebenfalls über eine große Anzahl 

an Gemeinden verfügt Bayern (2.056), jedoch 
ist Bayern auch das größte Flächenland. Eine 

ebenfalls kleinteilige Gemeindestruktur weisen 

Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklen-

burg-Vorpommern und Thüringen auf.
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5 Dabei sind besonders in  

 Rheinland-Pfalz, Nieder- 

 sachsen und Sachsen-Anhalt  

 (aber auch anderen Flächen- 

 ländern) kleine Gemeinden  

 zu Gemeindeverbänden zu- 

 sammengeschlossen, welche  

 für ihre Mitgliedsgemeinden  

 die Amtsgeschäfte führen.  

 Damit würde die Anzahl der  

 Gemeindeverwaltungen bei  

 ca. 6.900 liegen (Verbands- 

 gemeinden und verbands- 

 freie Gemeinden sowie  

 kreisfreie Städte).
6 Vgl. EnArgus (2025).
7 Vgl. BBSR (2025).
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EWK 1 
(<1.000 

EW)

EWK 2 
(1.000 bis 

<5.000 
EW)

EWK 3 
(5.000 bis 
<20.000 

EW)

EWK 4 
(20.000  

bis 
<100.000 

EW)

EWK 5 
(100.000 

bis 
<500.000 

EW)

EW K 6 
(ab 

500.000 
EW)

zusam-
men

Schleswig-Holstein 702 300 80 20 2 0 1.104

Niedersachsen 201 398 246 86 7 1 939

Nordrhein-Westfalen 0 4 179 183 25 5 396

Hessen 1 115 246 53 5 1 421

Rheinland-Pfalz 1.609 565 105 17 5 0 2.301

Baden-Württemberg 71 483 439 99 8 1 1.101

Bayern 131 1.336 511 70 6 2 2.056

Saarland 0 0 43 8 1 0 52

Brandenburg 150 139 96 26 2 0 413

Mecklenburg-Vorpommern 477 195 43 8 1 0 724

Sachsen 19 240 134 22 1 2 418

Sachsen-Anhalt 27 87 80 22 2 0 218

Thüringen 368 136 80 19 2 0 605

Hamburg 0 0 0 0 0 1 1

Bremen 0 0 0 0 1 1 2

Berlin 0 0 0 0 0 1 1

Flächenländer West 2.715 3.201 1.849 536 59 10 8.370

Flächenländer Ost 1.041 797 433 97 8 2 2.378

BRD 3.756 3.998 2.282 633 68 15 10.752

Tabelle 1: Anzahl der Gemeinden nach Einwohnergrößenklasse (EWK) 2024
Eigene Darstellung. Gebietsstand 31.12.2024, Bevölkerungsstand 31.12.2023. 
Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2025).
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Aus Abbildung 2 (S. 18) wird ersichtlich, dass sich  
infolge von Gemeindegebietsreformen die 

Anzahl der Gemeinden von 2010 bis 2024 um 
knapp 7 % (oder 690 Gemeinden) verringert hat. 
Dies ist überwiegend Entwicklungen in den ost-

deutschen Flächenländern geschuldet, und hier 

insbesondere in Thüringen (337 Gemeinden bzw. 
36 %), Sachsen-Anhalt (82 Gemeinden bzw. 27 %) 
und Mecklenburg-Vorpommern (90 Gemeinden 
bzw. 11 %). Aber auch in Schleswig-Holstein (12 
Gemeinden), Niedersachsen (85 Gemeinden), 
Hessen (5 Gemeinden), Rheinland-Pfalz (5 Ge-

meinden), Brandenburg (6 Gemeinden) und 
Sachsen (67 Gemeinden) fanden Gemeindezu-

sammenlegungen statt. Dennoch ist die Gemein-

destruktur in Deutschland weiterhin als sehr 

kleinteilig zu bezeichnen.

Im Zeitraum von 2010 bis 2024 ist die Bevöl - 
kerung in Deutschland insgesamt um etwa 2 %  

auf insgesamt etwa 83,6 Mio. Einwohner ge-

wachsen. Das bevölkerungsreichste (Flächen-)
Land ist NRW, die geringste Einwohnerzahl  
der Flächenländer weist das Saarland auf  

Abbildung 1: Struktur der gemeindlichen Ebene in den Flächenländern – Anteil Einwohnergrößenklassen 2024
Eigene Darstellung und Berechnung. Bevölkerungsstand zum 31.12.2023. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes  
und der Länder (2011-2025).
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Abbildung 2: Struktur der gemeindlichen Ebene der Flächenländer 2010 bis 2024 – Entwicklung der Anzahl der  
Gemeinden je Einwohnergrößenklasse 
Eigene Darstellung und Berechnung. Bevölkerungsstand zum 31.12.2023. Datengrundlage: Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder (2011-2025).
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(vgl. Abbildung 3). Bezogen auf die Fläche 
weisen jedoch die Stadtstaaten die größte Be-

völkerung auf, hier führt Berlin mit 4.136 Ein-

wohnern je km², gefolgt von Hamburg (2.467 
EW/km²) und Bremen (1.678 EW/km²). Die ge-

ringsten Einwohnerdichten weisen Mecklen-

burg-Vorpommern (68 EW/km²), Brandenburg 
(86 EW/km²) und Sachsen-Anhalt (104 EW/km²) 
auf. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 234 EW/
km². Dies führt sowohl mit Blick auf dünn be-

siedelte Gebiete und die Erbringung von Infra-

strukturangeboten in der Fläche, als auch bei 

dicht besiedelten Gebieten und einem adä-

quaten, leistungsfähigen Angebot zu spezi-

ȴschen Herausforderungen für Angebot und  
Finanzierung. 

Mit Blick auf das öffentliche Infrastrukturan-

gebot als ein Teil der öffentlichen Aufgaben ob-

liegt die Erfüllungsgewährleistung und Finan-

zierung der Zuständigkeit der verschiedenen 

Gebietskörperschaften Bund, Länder und Kom-

munen sowie der Sozialversicherung. Eine Viel-

zahl von Aufgaben wird dabei für speziȴsche 
Bevölkerungsaltersgruppen und damit alters-

klassenspeziȴsch erbracht. Folglich wirkt die 
demograȴsche Entwicklung – zunächst un-

abhängig der konkreten Ausprägung – auch auf 

die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und 
damit auf die zur Erfüllung dieser Aufgaben not-

wendigen unterschiedlichen Infrastrukturen. 

Je nach Entwicklungstrend sind entsprechende 

Anpassungen erforderlich, welche zugleich Aus-

wirkungen auf die öffentlichen Haushalte (ein-

nahme- und ausgabeseitig) haben. Die Effekte 
der demograȴschen Veränderungen fallen dabei 
auf den staatlichen Ebenen nicht gleichmäßig 

an. Somit ist auch die Entwicklung der entspre-

chenden Altersgruppen relevant.

In dem hinter den eben genannten Ausfüh-

rungen stehenden Konzept der Altersstruktur-

kosten werden dabei üblicherweise die Alters-

gruppen 0 bis unter 6 Jahre, 6 bis unter 18 Jahre, 
18 bis unter 65 Jahre (vielfach auch nach weiteren 
Untergruppen differenziert) sowie 65 Jahre und 

Abbildung 3: Bevölkerung der Bundesländer insgesamt und nach Altersklassen 2024 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025).
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älter verwendet. Hinsichtlich bestimmter Infra-

struktureinrichtungen, insbesondere der Kinder-

betreuung und Schulen sowie mit Blick auf die 

Erwerbstätigkeit (Einkommen, aber besonders 
auch Mobilität der Erwerbsbevölkerung) werden 
differenziertere Altersgruppen verwendet. Daher 
sind in Abbildung 4 die Alten- und Jugendquo-

tienten8 dargestellt. Maßgeblich am Altenquo-

tienten orientiert wird deutlich, dass insbeson-

dere die Stadtstaaten über eine vergleichsweise 

„junge“ Bevölkerung verfügen, besonders die 
ostdeutschen Flächenländer weisen eine eher äl-

tere Bevölkerungsstruktur auf.

Für Fragen der Finanzierung von zukünftigen In-

vestitionen in bestimmte Infrastrukturen ist 

folglich die Entwicklung der Altersgruppen be-

deutend. Diese ist in Abbildung 5 (S. 21) darge-

stellt. Insgesamt verzeichneten besonders von 

2010 bis 2023 die Altersgruppen unter-3-Jahre 
(+9 %), 3-bis-unter-6-Jahre (+15 %) sowie 65-Jahre-
und-älter (+11 %) deutliche Zuwächse, absolut 
gesehen ist jedoch letztgenannte Altersgruppe 

deutlich gewachsen (+1,9 Mio. Personen).9 Subs-

tanziell zurückgegangen ist hingegen die Alters-

gruppe der jungen Erwachsenen (18-bis-unter-
30-Jahre; -7 % oder absolut -776.000).

Dabei differenzieren diese Entwicklungen deut-
lich zwischen den Bundesländern, sowohl im 

Hinblick auf die Gesamtentwicklung als auch der 

Entwicklung in den Altersgruppen. Besonders die 

ostdeutschen Bundesländer haben einerseits 

deutlich an Bevölkerung verloren (insbesondere 
in der wichtigen Altersgruppe der erwerbsfähigen 

Bevölkerung), andererseits nimmt dort die Über-

alterung besonders stark zu, maßgeblich in den 

Ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern und Thüringen. Gleichzeitig verzeichnet 
Brandenburg zugleich als einziges ostdeutsches 

Bundesland einen Bevölkerungszuwachs, was 

mithin auf die Entwicklung im Berliner Umland 

zurückzuführen ist. Die im Vergleich positivste 

relative Entwicklung zeigt sich in den Stadt-

staaten, und dort insbesondere in Bremen. Ab-

solut gesehen wuchs die Bevölkerung in Bayern 

(+638.000 Einwohner) und Baden-Württemberg 
(+477.000 Einwohner) am stärksten, die größten 
relativen und absoluten Verluste verzeichneten 

Sachsen-Anhalt (-8,2 % bzw. -190.000 Einwohner) 
und Thüringen (-5,4 % bzw. -120.000 Einwohner).

Abschließend zur Thematik Bevölkerungsent-
wicklung soll diese differenziert nach den Ein-
wohnergrößenklassen (vgl. Abbildung 6, S. 22) 
sowie raum- und siedlungsstrukturellen Merk-

malen (Abbildung 7, S. 23) dargestellt werden. 
Grundsätzlich zeigen sich auch hier deutliche 

Unterschiede zwischen den Entwicklungen in 

den ost- und westdeutschen Flächenländern. 

Insbesondere ist die Einwohnerzahl in den Land-

gemeinden (Gemeinden unter 5.000 Einwohner) 

8 Der Jugendquotient zeigt die  

 Anzahl der Personen im Alter  

 von unter 20 Jahren je 100  

 Personen im Alter von 20 bis  

 unter 65 Jahren (erwerbs- 

 fähige Bevölkerung), der  

 Altenquotient die Anzahl  

 der Personen von 65 Jahren  

 und älter je 100 Erwerbs- 

 fähigen. Nicht dargestellt ist  

 der Gesamtquotient, folglich  

 die Anzahl der noch nicht  

 erwerbsfähigen Bevölkerung  

 und der nicht mehr erwerbs- 

 tätigen Bevölkerung je 100  

 Erwerbsfähigen.
9 Die Zuwächse in den jungen  

 Altersgruppen sind mithin  

 dem starken Zuzug von Mig- 

 ranten seit 2015 geschuldet.

Abbildung 4: Alten- und Jugendquotient der Bundesländer 2024
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025).
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Abbildung 5: Entwicklung der Altersklassen der Bundesländer 2010 bis 2023  
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011, 2017, 2021  
und 2025).
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deutlich gesunken, besonders in den Gemeinden 

unter 1.000 Einwohner (-11,7 %). Hier ist jedoch 
zu beachten, dass ein Teil der Entwicklung v. a. 
in den ostdeutschen Flächenländern (auch in den 
Klein- und Mittelstädten) und in Niedersachsen 
mithin Gemeindegebietsreformen bzw. freiwil-

ligen Gemeindezusammenschlüssen geschuldet 

ist (vgl. dazu die Ausführungen zu Beginn dieses 
Abschnitts). Deutlich gewachsen ist hingegen die 
Einwohnerzahl der Großstädte (Gemeinden über 
100.000 Einwohner).

Werden die Entwicklungen der einzelnen  
Flächenländer betrachtet, so ist zunächst fest-

zuhalten, dass nicht alle Länder über Gemeinden 

aller Einwohnergrößenklassen verfügen (vgl.  
Tabelle 1 zu Beginn dieses Abschnitts). Deut-
liche Veränderungen der Einwohnerzahlen in 

einzelnen Einwohnergrößenklassen gab es  

dabei in den Ländern Niedersachsen (deutliche 
Abnahme in den EWK 1 und 2), Nordrhein-West-
falen (deutliche Zunahme in den EWK 2 und 6), 
Hessen (deutliche Zunahme in den EWK 5  
und 6), Rheinland-Pfalz (deutliche Zunahme in 
der EWK 5), Bayern (deutliche Abnahme in der 
EWK 1 und deutliche Zunahme in der EWK 4), 
Saarland (deutliche Abnahme in der EWK 4), 
Brandenburg (deutliche Zunahme in der EWK 5), 
Mecklenburg-Vorpommern (deutliche Abnahme 
in der EWK 1), Sachsen (deutliche Zunahme in 
den EWK 1 und 6 sowie deutliche Abnahme in 
der EWK 2), Sachsen-Anhalt (deutliche Abnahme 
in den EWK 1 und 2) und Thüringen (deutliche 
Abnahme in den EWK 1 und 2 sowie deutliche 
Zunahme in der EWK 3). Tabelle 2 (S. 23) zeigt  
die Entwicklung der Einwohner in allen Gemein-

degrößenklassen der Flächenländer von 2010  
bis 2023.

Abbildung 6: Entwicklung der Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen und Ländergruppen 2010 bis 2023 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011, 2017, 2021 und 2025).
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Abbildung 7: Entwicklung der Bevölkerung nach Altersgruppen in Deutschland 2010 bis 2023 nach den Merkmalen  
räumliche Lage und siedlungsstruktureller Kreistyp. 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011, 2017, 2021  
und 2025) und BBSR (2025).
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Zum Abschluss der Betrachtung der Bevölke-

rungsentwicklung soll auf die Entwicklung in den 

Kommunen differenziert nach räumlicher Lage 
und siedlungsstrukturellem Kreistyp eingegan-

 gen werden. Hintergrund ist, dass insbesondere 

der Einteilung der siedlungsstrukturellen Kreis-

typen neben der Bevölkerung auch Einwohner-

dichtewerte zugrunde liegen, welche mittel bar 

auch Rückschlüsse auf Infrastrukturausstattung 

und -nutzung zulassen10. Auch hier zeigen sich 

deutliche Unterschiede zwischen den ost- und 

westdeutschen Flächenländern, wobei hier wie-

derum einschränkend festgehalten werden 

muss, dass die Anzahl der Kreise und kreisfreien 

Städte und damit die Zahl der entsprechenden 

Lage- bzw. siedlungsstrukturellen Kreistypen in 

den Flächenländern deutlich variiert.11 Wird zu-

nächst betrachtet, wie sich Lagetypen und sied-

lungsstrukturelle Kreistypen12 auf die Flächen-

länder verteilen (vgl. Tabelle 3, S. 24), so kann 
festgehalten werden, dass mit Blick auf die Ge-

samtheit der Flächenländer etwa 62 % der Kreise 

und kreisfreien Städte über eine sehr zentrale 

oder zentrale Lage verfügen sowie ein Drittel der 

Kreise dem siedlungsstrukturellen Kreistypen 

städtischer Kreis und jeweils etwa ein Viertel der 

Kreise den länd lichen Kreisen mit Verdichtungs-

ansätzen bzw. den dünn besiedelten ländlichen 

Kreisen zugeordnet werden können. Die kreis-

freien Städte bilden einen eigenen siedlungs-

strukturellen Kreistypen, hier sind keine Kreise 

zugeordnet. Dabei existieren jedoch deutliche 

Unterschiede zwischen den ost- und westdeut-

schen Flächenländern: Während die überwie-

gende Mehrheit der Kreise und kreisfreien Städte 

der westdeutschen Flächenländer den Lage-

typen 1 und 2 zugeordnet sind (ca. 70 %), sind 
es nur knapp 31 % der ostdeutschen Flächen-

länder. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede 

bei allen Lagetypen. Ähnlich trifft dies für die 
siedlungsstrukturellen Kreistypen zu: gut 56 % 

der Kreise und kreisfreien Städte der westdeut-

schen Flächenländer sind den Kreistypen 1 und 2  

zugeordnet, während es nur ein Fünftel der 

Gebietseinheit EWK 1 EWK 2 EWK 3 EWK 4 EWK 5 EW K 6 zusammen

Schleswig-Holstein -4,1% 0,7% 7,1% 9,8% 4,0% n. b. 4,6%

Niedersachsen -18,1% -10,6% 6,7% 5,7% 2,5% 4,9% 3,0%

Nordrhein-Westfalen n. b. 40,6% -2,1% 0,3% -5,4% 23,8% 1,9%

Hessen -40,6% -1,7% 2,1% 3,2% 21,4% 14,1% 5,8%

Rheinland-Pfalz -0,8% 0,7% 5,9% -5,2% 26,6% n. b. 4,3%

Baden-Württemberg -3,5% -5,5% 5,5% 10,8% 5,3% 4,4% 5,4%

Bayern -9,9% -2,2% 6,6% 20,9% 11,8% 9,6% 7,1%

Saarland n. b. n. b. -0,4% -9,4% 4,4% n. b. -2,3%

Brandenburg -1,9% -6,9% 1,5% 7,8% 10,9% n. b. 3,1%

Mecklenburg-Vorpommern -15,2% 4,5% -0,7% 2,2% 4,0% n. b. -0,8%

Sachsen 65,5% -21,6% 2,2% -7,4% 3,1% 13,4% -1,4%

Sachsen-Anhalt -42,7% -30,4% 0,3% -10,4% 3,8% n. b. -6,6%

Thüringen -43,9% -46,8% 48,1% 8,7% 5,3% n. b. -5,0%

Flächenländer West -4,8% -3,1% 4,3% 5,4% 2,4% 15,3% 4,3%

Flächenländer Ost -24,5% -22,3% 6,7% -0,6% 5,3% 13,4% -2,0%

Flächenländer  
insgesamt -11,7% -7,6% 4,8% 4,5% 2,7% 15,0% 3,2%

Tabelle 2: Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Gemeindegrößenklassen der Flächenländer 2010 bis 2023
Eigene Darstellung und Berechnung. Gebietsstand 31.12.2024, Bevölkerungsstand 31.12.2023. N. b.: Einwohnergrößenklasse 
nicht besetzt. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011, 2017, 2021 und 2025).

10 So erfüllen bspw. die kreis- 

 freien Großstädte Kreis- und  

 Gemeindeaufgaben und  

 halten folglich mehr Infra- 

 strukturen vor. Zudem wer- 

 den diese für eine größere  

 Bevölkerungszahl und damit  

 auch in einem größeren  

 Umfang vorgehalten und  

 genutzt als bspw. in dünn  

 besiedelten ländlichen  

 Kreisen. Damit lassen sich  

 auch pauschalisierte Rück- 

 schlüsse auf entsprechende  

 Kosten (bspw. für Instand- 

 haltung, Erneuerung/Moder- 

 nisierung, Ausbau) ziehen.
11 So besteht bspw. Mecklen- 

 burg-Vorpommern bei einer  

 Fläche von knapp 23.300 km² 

  aus nur sechs Kreisen und 

 kreisfreien Städten, das  

 ȵächenmäßig etwas kleinere  

 Rheinland-Pfalz hingegen  

 aus 36. Bayern als ȵächen- 

 mäßig größtes Bundesland  

 und etwa dreimal so groß  

 wie Mecklenburg-Vorpom- 

 mern verzeichnet hier die  

 größte Anzahl und besteht  

 aus 96 Kreisen und kreis- 

 freien Städten.
12 Die Begriffe Lagetypen und  

 siedlungsstrukturelle  

 Kreistypen entstammen  

 der Raum- und Siedlungs- 

 forschung, insbesondere im 

 Zusammenhang mit der  

 Planung und Analyse von  

 Regionen in Deutschland.  

 Beide Konzepte dienen dazu,  

 Regionen (z. B. Landkreise  

 oder kreisfreie Städte) nach  

 bestimmten strukturellen  

 Merkmalen zu klassiȴzieren,  

 etwa im Hinblick auf ihre  

 geograȴsche Lage, ihre Funk- 

 tion oder ihre Siedlungs- 

 struktur. Lagetypen beschrei- 

 ben die räumliche Lage eines  

 Gebietes im überregionalen  

 Kontext – z. B. wie zentral  

 oder peripher das Gebiet  

 innerhalb eines Landes oder  

 einer Region liegt. Siedlungs- 

 strukturelle Kreistypen klas- 

 siȴzieren Landkreise und  

 kreisfreie Städte in Deutsch- 

 land nach ihrer Bevölkerungs- 

 dichte, Siedlungsstruktur,  

 Urbanität und Funktionalität.  

 Die Einteilung erfolgt meist  

 durch das Bundesinstitut  

 für Bau-, Stadt- und Raum- 

 forschung (BBSR).
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Kreise und kreisfreien Städte der ostdeutschen 

Flächenländer sind. Insbesondere mit Blick auf 

den Kreistypen städtischer Kreis zeigen sich hier 

deutliche Unterschiede. Besonders peripher und 

dünn besiedelt sind dabei die Kreise der Länder 

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, 

aber auch zahlreiche Kreise in Thüringen und 
Sachsen-Anhalt.

Wird nun auf die Entwicklung der Altersgruppen 
abgestellt, so zeigen sich ebenfalls signiȴkante 
Unterschiede einerseits zwischen den ost- und 

westdeutschen Flächenländern, aber auch in ner  

halb der verschiedenen Lage- und siedlungs-

strukturellen Kreistypen (vgl. Abbildung 7, S. 23 
sowie, Tabelle 4 und Tabelle 5 am Ende des Ab-

schnitts). Zunächst kann festgestellt werden, dass 
der Anteil der Altersgruppe der über-65-Jährigen 

in allen Kreisen und kreisfreien Städten zunimmt, 

unabhängig der geographischen Lage, des  

Lage- und des siedlungsstrukturellen Kreistyps. 

Tendenziell liegt der Zuwachs jedoch in den eher 

peripheren La gen etwas höher als in den zen-

tralen Lagen, wenngleich hier deutliche Unter-

schiede zwischen den Flächenländern existieren 

(vgl. Tabelle 4, S. 27).

Mit Blick auf die anderen Altersgruppen scheint 

eine strukturelle Verschiebung zwischen den 

ost- und westdeutschen Flächenländern fest-

stellbar zu sein: So hat – wiederum unabhängig 

des Lage- und siedlungsstrukturellen Kreistyps – 

in allen Kreisen und kreisfreien Städten der west-

deutschen Flächenländer der Anteil der Alters-

gruppen unter-3-Jahren und 3-bis-unter-6-Jahren 

deutlich zugenommen, in den ostdeutschen  

Flächenländern ist hingegen in allen Kreisen und 

kreisfreien Städten der Anteil der Altersgruppe 

unter-3-Jahre teilweise stark zurückgegangen, 

während in der Altersgruppe der 3-bis-unter-

6-Jährigen dort zwar auch überwiegend Zu-

wächse zu verzeichnen waren, jedoch auf einem 

niedrigeren Niveau als in den westdeutschen  

Flächenländern. 

Gebietseinheit

Lagetyp13 siedlungsstruktureller Kreistyp14 Anzahl 
Kreise 

und KfS1 2 3 4 1 2 3 4

Schleswig-Holstein 20,0% 46,7% 20,0% 13,3% 13,3% 13,3% 40,0% 33,3% 15

Niedersachsen 6,7% 46,7% 44,4% 2,2% 11,1% 22,2% 35,6% 31,1% 45

Nordrhein-Westfalen 81,1% 17,0% 1,9% n. b. 41,5% 54,7% 3,8% n. b. 53

Hessen 46,2% 30,8% 23,1% n. b. 19,2% 53,8% 11,5% 15,4% 26

Rheinland-Pfalz 30,6% 50,0% 19,4% n. b. 11,1% 50,0% 16,7% 22,2% 36

Baden-Württemberg 29,5% 50,0% 20,5% n. b. 18,2% 61,4% 18,2% 2,3% 44

Bayern 12,5% 37,5% 46,9% 3,1% 8,3% 21,9% 34,4% 35,4% 96

Saarland 16,7% 83,3% n. b. n. b. n. b. 100,0% n. b. n. b. 6

Brandenburg 5,6% 38,9% 27,8% 27,8% 5,6% n. b. 33,3% 61,1% 18

Mecklenburg-Vorpommern n. b. 12,5% 37,5% 50,0% 12,5% n. b. 25,0% 62,5% 8

Sachsen 23,1% 30,8% 46,2% n. b. 23,1% 15,4% 38,5% 23,1% 13

Sachsen-Anhalt 7,1% 14,3% 64,3% 14,3% 14,3% n. b. 42,9% 42,9% 14

Thüringen n. b. 18,2% 77,3% 4,5% 9,1% 18,2% 22,7% 50,0% 22

Flächenländer West 30,5% 39,3% 28,3% 1,9% 16,8% 39,6% 23,1% 20,6% 321

Flächenländer Ost 6,7% 24,0% 53,3% 16,0% 12,0% 8,0% 32,0% 48,0% 75

Flächenländer  
insgesamt 26,0% 36,4% 33,1% 4,5% 15,9% 33,6% 24,7% 25,8% 396

Tabelle 3: Struktur der Lage- und siedlungsstrukturellen Kreistypen nach Flächenländern
Eigene Darstellung und Berechnung. Gebietsstand 31.12.2024. N. b.: Kreistyp nicht besetzt. Datengrundlage: BBSR (2025).

13 1… sehr zentral;  

 2… zentral;  

 3… peripher;

 4… sehr peripher
14 1… kreisfreie Großstadt;  

 2… städtischer Kreis,  

 3… ländlicher Kreis mit  

 Verdichtungsansätzen;  

 4… dünn besiedelter  

 ländlicher Kreis
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Hingegen ist der Anteil der 6-bis-unter-18-jäh-

rigen in den westdeutschen Flächenländern nur 

in den Kreisen und kreisfreien Städte mit sehr 

zentraler Lage (Lagetyp 1) bzw. den kreisfreien 
Großstädten (siedlungsstruktureller Kreistyp 
1) gewachsen, während hier alle ostdeutschen 
Kreise und kreisfreien Städte deutliche Zuwächse 

verzeichnen konnten, besonders stark waren 

diese dabei in den Gebietseinheiten mit sehr 

zentraler bzw. zentraler Lage (Lagetypen 1 und 2) 
bzw. in den kreisfreien Großstädten (siedlungs-

struktureller Kreistyp 1). 

In der Altersgruppe der 18-bis-unter-30-jährigen 
zeigt sich für die westdeutschen Flächenländer 

ein ähnliches Bild wie bei der Altersgruppe der 

6-bis-unter-18-jährigen, auch differenziert nach 
den Lage- und siedlungsstrukturellen Kreistypen. 

In den ostdeutschen Flächenländern verzeichnen 

hingegen alle Kreise und kreisfreien Städte hier 

Rückgänge, wobei diese in den peripheren und 

ländlich geprägten Gebietseinheiten besonders 

deutlich ausfallen. 

Schließlich zeigt die Altersgruppe der 30-bis 
unter-65-jährigen die volatilsten Entwicklungen 

zwischen den Flächenländern insgesamt, aber 

auch innerhalb der Gruppen der ost- und west-

deutschen Flächenländer. Hier zeigen sich 

zudem deutliche Unterschiede zwischen den 

Lage- und siedlungsstrukturellen Kreistypen. 

Während diese Bevölkerungsgruppe in den west-
deutschen Flächenländern insgesamt überwie-

gend leicht bis moderat zugenommen hat, ist sie 

in den ostdeutschen Flächenländern insgesamt 

(mit Ausnahme der Gebietseinheiten in sehr 
zentraler Lage und den kreisfreien Großstädten) 
deutlich zurückgegangen. Differenziert nach 
Lage- und siedlungsstrukturellen Kreistyp ist 

diese Bevölkerungsgruppe in den westdeutschen 

Flächenländern tendenziell eher in den zentralen 

Lagen (Lagetypen 1 und 2) sowie den kreisfreien 
Großstädten und städtischen Kreisen (siedlungs-

strukturelle Kreistypen 1 und 2) gewachsen, 
wohingegen diese mit Ausnahme der sehr zen-

tralen Lagen und zentralen Lagen in Branden-

burg sowie den sehr zentralen Lagen in Sachsen 

in allen anderen Gebietseinheiten der ostdeut-

schen Flächenländer zurückgegangen ist. Auch 

mit Blick auf die siedlungsstrukturellen Kreis-

typen konnten nur die kreisfreien Großstädte in 

Brandenburg und Sachsen hier deutliche sowie 

jene in Thüringen moderate Zuwächse ver-

zeichnen. Dabei sei angemerkt, dass diesen Kate-

gorien in den genannten Bundesländern nur 23 

der 75 Kreise und kreisfreien Städte zugeordnet 

sind, und nur zwölf verzeichnen hier ein (leichtes) 
Wachstum.
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Bundesland Lagetyp
Entwicklung Altersgruppen 2010 bis 2023

unter 3 
Jahre

3 bis unter 6 
Jahre

6 bis unter 
18 Jahre

18 bis unter 
30 Jahre

30 bis unter 
65 Jahre

65 Jahre 
und älter Insgesamt

Schleswig-Holstein

sehr zentrale Lage 2,6% 11,8% 2,6% 1,3% 5,2% 11,4% 5,9%

zentrale Lage 7,8% 12,2% -2,2% 0,1% 4,0% 13,8% 5,1%

periphere Lage 7,9% 11,9% -10,5% -5,3% -1,1% 17,9% 1,9%

sehr periphere Lage 8,3% 4,9% -16,8% -3,8% 0,5% 14,4% 1,1%

Niedersachsen

sehr zentrale Lage 4,2% 9,9% 1,8% 2,1% -1,5% 3,5% 0,8%

zentrale Lage 16,0% 17,2% -8,3% -2,3% -0,2% 13,0% 2,0%

periphere Lage 11,9% 12,7% -13,3% -7,0% -0,9% 13,5% 0,3%

sehr periphere Lage 9,4% 4,5% -17,8% -17,0% -6,5% 7,4% -4,9%

Nordrhein- 

Westfalen

sehr zentrale Lage 11,0% 15,2% -3,3% -3,4% -0,3% 7,6% 1,2%

zentrale Lage 10,2% 8,8% -12,3% -8,3% 0,1% 12,6% 0,2%

periphere Lage 5,1% 0,1% -20,5% -15,4% -6,5% 11,2% -5,5%

sehr periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Hessen

sehr zentrale Lage 9,6% 14,9% 8,7% 5,8% 3,4% 10,6% 6,2%

zentrale Lage 10,6% 14,3% -5,4% -4,1% -3,1% 11,7% 0,2%

periphere Lage 12,1% 9,4% -11,2% -9,9% -4,4% 8,6% -2,4%

sehr periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Rheinland-Pfalz

sehr zentrale Lage 16,9% 20,5% 2,9% -1,0% 2,0% 15,7% 5,2%

zentrale Lage 16,9% 19,6% -5,7% -9,5% 0,2% 14,1% 1,9%

periphere Lage 13,8% 18,7% -7,6% -10,1% 1,9% 14,6% 2,5%

sehr periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Baden- 

Württemberg

sehr zentrale Lage 11,8% 15,5% 2,6% 3,9% 1,6% 9,6% 4,2%

zentrale Lage 20,1% 21,4% -4,5% -2,2% 2,8% 16,3% 4,7%

periphere Lage 20,6% 19,1% -8,3% -4,1% 2,9% 17,6% 4,1%

sehr periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Bayern

sehr zentrale Lage 10,9% 14,1% 12,4% 5,1% 8,1% 8,9% 8,5%

zentrale Lage 19,0% 21,3% -3,4% -3,6% 3,8% 17,3% 5,3%

periphere Lage 21,1% 20,1% -9,7% -7,3% 1,5% 15,6% 2,7%

sehr periphere Lage 17,8% 13,9% -15,8% -12,6% -3,8% 20,7% -0,8%

Saarland

sehr zentrale Lage 17,3% 23,4% 1,1% -4,7% -4,5% 8,9% 0,0%

zentrale Lage 15,7% 17,2% -6,9% -13,6% -3,8% 14,5% -0,5%

periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

sehr periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Brandenburg

sehr zentrale Lage -5,1% 18,9% 64,4% -4,9% 17,1% 20,5% 17,5%

zentrale Lage -0,2% 21,0% 32,9% -21,7% 3,7% 23,3% 7,9%

periphere Lage -11,3% 13,3% 30,4% -32,6% -10,5% 11,4% -4,6%

sehr periphere Lage -14,2% 4,2% 15,2% -42,4% -15,4% 12,4% -9,1%

Mecklenburg- 

Vorpommern

sehr zentrale Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

zentrale Lage -14,3% 6,0% 39,6% -20,5% -0,1% 11,7% 1,1%

periphere Lage -12,4% 11,0% 21,1% -34,1% -7,8% 22,3% -2,0%

sehr periphere Lage -21,4% -0,8% 20,8% -39,2% -12,1% 19,6% -5,9%

Sachsen

sehr zentrale Lage -6,3% 20,8% 61,0% -4,6% 10,4% 4,0% 9,9%

zentrale Lage -17,9% 5,3% 24,7% -34,9% -11,4% 6,6% -6,4%

periphere Lage -20,8% -1,6% 20,3% -38,7% -14,4% 7,5% -8,7%

sehr periphere Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Sachsen-Anhalt

sehr zentrale Lage -13,0% 8,5% 36,2% -11,7% -7,4% 2,2% -2,3%

zentrale Lage -8,6% 13,6% 35,8% -21,1% -5,3% 9,5% -0,8%

periphere Lage -17,1% -1,6% 13,2% -40,6% -15,5% 5,6% -10,8%

sehr periphere Lage -20,8% -6,1% 5,4% -42,8% -15,1% 9,9% -11,3%

Thüringen

sehr zentrale Lage n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

zentrale Lage -15,1% 10,9% 44,4% -13,9% -1,7% 15,0% 3,4%

periphere Lage -18,1% 2,8% 19,1% -35,6% -13,9% 12,2% -7,6%

sehr periphere Lage -14,0% -5,8% 12,3% -39,7% -17,0% 8,5% -10,9%

Flächenländer 
West

sehr zentrale Lage 10,7% 15,0% 1,3% 0,3% 1,5% 8,6% 3,3%

zentrale Lage 16,0% 17,6% -6,2% -4,4% 1,3% 14,6% 3,0%

periphere Lage 16,7% 16,5% -10,6% -7,1% 0,4% 14,7% 1,7%

sehr periphere Lage 12,7% 8,9% -16,5% -8,9% -2,0% 16,3% -0,2%

Flächenländer
Ost

sehr zentrale Lage -7,0% 19,0% 57,9% -5,6% 8,6% 5,1% 8,9%

zentrale Lage -9,9% 12,8% 32,2% -24,2% -3,3% 13,8% 1,1%

periphere Lage -17,5% 2,0% 19,2% -37,3% -13,6% 9,8% -8,0%

sehr periphere Lage -19,0% -0,3% 16,8% -40,6% -13,7% 15,6% -7,7%

Flächenländer  
insgesamt

sehr zentrale Lage 9,6% 16,1% 5,7% -0,7% 2,3% 7,7% 3,8%

zentrale Lage 12,3% 17,0% -2,0% -7,2% 0,6% 14,4% 2,7%

periphere Lage 5,6% 12,0% -3,0% -17,0% -4,5% 12,8% -1,6%

sehr periphere Lage -7,3% 4,6% 5,7% -27,8% -9,3% 13,9% -4,7%

Tabelle 4: Entwicklung der Altersgruppen in den Flächenländern nach räumlicher Lage 2010 bis 2023
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011, 2017, 2021 und 2025) und BBSR (2025).
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Bundes-
land

siedlungsstruktureller 
Kreistyp

Entwicklung Altersgruppen 2010 bis 2023

unter 3 
Jahre

3 bis unter 
6 Jahre

6 bis unter 
18 Jahre

18 bis unter 
30 Jahre

30 bis unter 
65 Jahre

65 Jahre 
und älter Insgesamt

Schleswig-
Holstein

kreisfreie Großstadt -0,7% 5,6% 6,3% 2,6% 3,1% 7,7% 4,2%

städtischer Kreis 5,4% 15,9% 3,1% 2,4% 5,3% 14,2% 6,9%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 8,2% 12,0% -6,6% -2,7% 2,4% 16,0% 4,0%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 9,3% 10,1% -12,0% -3,7% 1,6% 14,8% 2,4%

Nieder-
sachsen

kreisfreie Großstadt 10,4% 17,3% 6,3% 6,1% 1,4% 4,2% 3,9%

städtischer Kreis 10,1% 13,3% -5,7% -1,7% -2,2% 8,5% 0,4%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 15,1% 15,8% -11,4% -5,2% 0,3% 14,4% 1,6%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 11,7% 12,0% -13,1% -6,7% -1,1% 14,2% 0,4%

Nord-
rhein- 
Westfalen

kreisfreie Großstadt 9,4% 15,4% 4,2% 0,9% 0,6% 1,6% 1,9%

städtischer Kreis 11,9% 13,7% -9,8% -7,8% -0,8% 13,0% 0,5%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 7,5% 0,0% -19,8% -12,5% -2,7% 9,4% -3,5%

dünn besiedelter ländlicher Kreis n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Hessen

kreisfreie Großstadt 4,5% 12,2% 19,0% 13,7% 5,9% 3,3% 8,1%

städtischer Kreis 13,1% 16,3% -0,1% -2,3% 0,2% 13,7% 3,3%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 9,3% 9,6% -9,3% -5,1% -3,4% 11,8% -0,7%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 10,8% 8,3% -11,9% -13,6% -7,4% 5,7% -4,9%

Rhein-
land-Pfalz

kreisfreie Großstadt 10,6% 16,5% 12,4% 6,2% 5,9% 7,2% 7,3%

städtischer Kreis 18,8% 21,2% -3,8% -8,7% 0,7% 16,9% 3,1%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 15,7% 21,2% -7,0% -10,9% 0,6% 18,1% 2,6%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 14,8% 15,8% -11,0% -12,8% -1,6% 9,8% -0,9%

Baden- 
Württem-
berg

kreisfreie Großstadt 6,7% 13,5% 10,4% 10,2% -0,3% 3,1% 3,8%

städtischer Kreis 18,7% 19,7% -3,7% -2,0% 2,8% 15,4% 4,7%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 19,3% 19,6% -7,5% -5,1% 3,8% 18,7% 4,6%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 19,1% 16,7% -13,4% -9,6% -2,1% 15,7% 0,1%

Bayern

kreisfreie Großstadt 12,3% 16,4% 17,0% 5,9% 9,0% 5,8% 8,9%

städtischer Kreis 15,4% 18,1% -1,1% -2,2% 4,2% 17,4% 5,9%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 19,8% 21,4% -6,6% -5,8% 2,7% 17,2% 4,1%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 21,1% 18,3% -10,8% -7,9% 1,0% 15,7% 2,2%

Saarland

kreisfreie Großstadt n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

städtischer Kreis 16,3% 19,2% -4,4% -10,5% -4,0% 12,7% -0,3%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

dünn besiedelter ländlicher Kreis n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

Branden-
burg

kreisfreie Großstadt -5,1% 18,9% 64,4% -4,9% 17,1% 20,5% 17,5%

städtischer Kreis n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen -4,0% 18,7% 33,6% -27,3% -2,0% 19,7% 3,1%

dünn besiedelter ländlicher Kreis -6,6% 14,1% 25,7% -30,3% -5,1% 16,6% -0,2%

Mecklen-
burg-Vor- 
pommern

kreisfreie Großstadt -14,3% 6,0% 39,6% -20,5% -0,1% 11,7% 1,1%

städtischer Kreis n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen -13,9% 11,0% 25,8% -29,6% -5,8% 21,6% -0,2%

dünn besiedelter ländlicher Kreis -19,4% 1,3% 19,8% -39,4% -11,7% 20,2% -5,6%

Sachsen

kreisfreie Großstadt -6,3% 20,8% 61,0% -4,6% 10,4% 4,0% 9,9%

städtischer Kreis -22,7% -5,0% 16,0% -37,5% -17,7% 6,5% -11,0%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen -18,0% 3,4% 24,6% -36,8% -11,7% 7,3% -6,7%

dünn besiedelter ländlicher Kreis -19,4% 2,8% 23,3% -37,2% -11,5% 7,5% -6,7%

Sachsen-
Anhalt

kreisfreie Großstadt -8,6% 14,4% 41,7% -10,9% -2,8% 5,1% 1,2%

städtischer Kreis n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b. n. b.

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen -16,4% 0,0% 15,7% -40,1% -15,2% 4,1% -10,8%

dünn besiedelter ländlicher Kreis -18,2% -2,9% 10,9% -41,3% -15,1% 9,4% -10,2%

Thüringen

kreisfreie Großstadt -15,7% 11,0% 45,6% -10,7% 2,8% 17,1% 6,3%

städtischer Kreis -14,9% 7,4% 30,2% -29,3% -13,4% 13,8% -5,2%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen -18,5% 5,4% 22,0% -31,7% -12,7% 10,2% -6,5%

dünn besiedelter ländlicher Kreis -17,9% 0,5% 16,6% -37,7% -14,3% 12,4% -8,4%

Flächen-
länder 
West

kreisfreie Großstadt 8,9% 14,9% 8,9% 4,9% 2,9% 3,2% 4,4%

städtischer Kreis 14,4% 16,6% -5,2% -4,7% 0,7% 13,9% 2,6%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 15,8% 17,0% -8,7% -5,8% 1,5% 15,9% 2,8%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 16,1% 14,9% -11,7% -7,9% -0,4% 14,0% 0,9%

Flächen-
länder
Ost

kreisfreie Großstadt -8,4% 17,2% 53,9% -8,1% 6,5% 7,3% 7,5%

städtischer Kreis -20,1% -0,9% 20,6% -34,6% -16,3% 8,8% -9,0%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen -14,4% 6,8% 24,3% -34,3% -10,2% 10,1% -5,2%

dünn besiedelter ländlicher Kreis -15,4% 4,3% 19,9% -36,6% -10,9% 13,9% -5,5%

Flächen-
länder  
insge-
samt

kreisfreie Großstadt 7,2% 16,6% 15,2% 1,3% 3,6% 4,0% 4,9%

städtischer Kreis 13,3% 16,0% -4,6% -5,7% 0,1% 13,6% 2,2%

ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 7,5% 14,3% -1,6% -13,6% -1,9% 13,9% 0,6%

dünn besiedelter ländlicher Kreis 3,3% 10,7% -1,6% -19,5% -4,9% 14,0% -1,8%

Tabelle 5: Entwicklung der Altersgruppen in den Flächenländern nach siedlungsstrukturellem Kreistyp 2010 bis 2023 

Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2011, 2017, 2021 und 2025) und BBSR (2025).
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1.2.2 Finanzierungssaldo und 
Schulden des öffentlichen  
Bereichs 

Je nach Infrastrukturbereich kann die kommu-

nale Leistungserbringung durch oder mit Betei-

ligung Dritter, d. h. im Kontext der vorliegenden 

Studie durch private Unternehmen, erfolgen. 

Je nach gewählter Form einer Zusammenarbeit 

kann auch die Finanzierung zunächst vollständig 

durch Dritte erbracht werden. Die Entscheidung, 

welcher Weg bei Investitionen in den Erhalt, die 
Modernisierung oder den Ausbau öffentlicher 
(bzw. kommunaler) Infrastrukturen gewählt wird, 
hängt zunächst von der kommunalen Finanz-

situation ab. Allerdings spielen hier auch ver-

schiedene andere (politischen) Erwägungen und 
rechtlichen Vorgaben eine Rolle. Daher sollen 

nachfolgend einige wenige, wesentliche ȴnan-

zielle Rahmenbedingungen der kommunalen 

Ebene dargelegt werden.

Zunächst wird auf die ȴnanzwirtschaftliche  
Kennzahl des Finanzierungssaldos einge-

gangen. Dieser ist eine Maßzahl, die originär 

der kameralen Begriffswelt entstammt und mit 
deren Hilfe Zahlungsströme gemessen werden. 

Die Verwendung dieser ȴnanzstatistischen Kenn-

zahl basiert primär darauf, dass die amtliche  

Statistik, die durch die Statistischen Landes-

ämter und das Statistische Bundesamt erhoben 

und veröffentlicht wird, vollständig auf Zahlungs-

ströme abstellt. Somit ist der Finanzierungs-

saldo und dessen Zerlegung in einzelne Kompo-

nenten die (nach wie vor) zentrale Orientierungs-

größe des Statistischen Bundesamtes für einen 

in diesem Falle intertemporalen und vor allem 

interregionalen Vergleich. Der Finanzierungs-

saldo stellt dabei dar, inwieweit die kommunalen 

Haushalte durch sog. besondere Finanzierungs-

vorgänge (z. B. Aufnahme von Kassenkrediten, 
Entnahmen von Rücklagen, Tilgungen bzw.  
Liquiditätserhöhungen) ergänzt werden müssen. 
Im Falle eines positiven Finanzierungssaldos 

können kommunale Schulden abgebaut bzw. 

Guthaben bei Kassenmitteln oder andere liquide 

Rücklagen erhöht werden. Dagegen impliziert 

ein negativer Finanzierungssaldo einen Subs-

tanz- bzw. Liquiditätsverzehr, der eine höhere 

Verschuldung bzw. sinkende Liquidität mit sich 

bringt.15

Abbildung 8 zeigt die Entwicklung des Finan-

zierungssaldos der staatlichen Ebene (Bund, 
Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und 

Sozialversicherung) von 2010 bis zum aktuellen 
statistischen Rand (2024). Werden hier die Ent-
wicklungen der letzten zehn Jahre (seit 2014) 
betrachtet, so zeigt sich bis 2019 insgesamt ein 
(deutlicher) Überschuss, d. h. ein positiver Finan-

zierungssaldo, der von 2,0 Mrd. Euro in 2014 auf 
knapp 45 Mrd. Euro in 2018 kontinuierlich ge-

stiegen ist, in 2019 zwar auch noch deutlich po-

sitiv war, aber mit etwa 34 Mrd. Euro unter dem 

Vorjahreswert lag. Die gleiche Entwicklung zeigte 

auch der Finanzierungssaldo der gemeindlichen 

Ebene. Dieser war im Jahr 2014 mit -0,5 Mrd. Euro 
leicht negativ und entwickelte sich auf knapp 10 
Mrd. Euro in 2018 und ȴel auf 5,6 Mrd. Euro in 
2019. Mit der Corona-Pandemie Ende 2019 bis 
Mitte 202316 wurden zahlreiche Maßnahmen zur 

Eindämmung und Bekämpfung ihrer wirtschaft-

lichen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen 

unternommen. Im Ergebnis schloss der Bun-

deshaushalt 2020 erstmals seit 2015 mit einem 
hohen negativen Finanzierungssaldo von fast 

-131 Mrd. Euro ab, welcher sich in 2021 noch-

mals deutlich auf etwa -142 Mrd. Euro erhöhte 

und auch in den Folgejahren sehr hoch war. Seit 

2023 hat sich dieser negative Saldo deutlich re-

duziert und betrug im 2024 noch -25 Mrd. Euro 
(vorläuȴger Wert).

Die gemeindliche Ebene verzeichnete hingegen 

auch während der Corona-Pandemie in den 

Jahren 2020 bis 2022 einen positiven Saldo, wel-
cher jedoch in 2020 und 2023 deutlich unter 
den Werten vor 2020 lag. Im Jahr 2023 verzeich-

nete die gemeindliche Ebene dann erstmals seit 

knapp zehn Jahren wieder einen negativen Fi-

nanzierungssaldo von -6,6 Mrd. Euro, der sich in 

2024 dann fast vervierfacht hat (-24,8 Mrd. Euro). 
Dies bedeutet, dass den Kern- und Extrahaus-

halten in den Jahren 2023 und 2024 zusammen 
etwa 31,5 Mrd. Euro zur Finanzierung ihrer Aus-

gaben gefehlt haben, welche bspw. durch Kredit-

aufnahme, Minderausgaben oder der Auȵösung 
von Reserven kompensiert werden mussten.

15 Dieser würde folglich dem  

 Betrag entsprechen, welcher  

 über besondere Finanzie- 

 rungsvorgänge aufgewendet 

 werden muss, um die lau- 

 fende Verwaltungstätigkeit  

 und die Investitionstätigkeit  

 der Kommune vollständig  

 zu ȴnanzieren.
16 Am 5. Mai 2023 hat die   

 Weltgegesundheitsorgani- 

 sation WHO das Ende der  

 internationalen Notlage  

 für COVID-19 erklärt (vgl.  

 Auswärtiges Amt vom   

 26.05.2023).
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Diese Entwicklung hat deutliche Folgen für die 

Verschuldungslage. Während sich die Schulden 
des Bundes und der Länder zum Ende des 4. 

Quartals 2024 gegenüber dem Vorjahr jeweils um 
etwa 2 % erhöhten (36,5 Mrd. Euro bzw. 12,7 Mrd. 
Euro), stiegen die der Gemeinden im selben Zeit-
raum um 9,5 % oder 14,7 Mrd. Euro. Dabei stiegen 
die Schulden am stärksten in den Gemeinden und 

Gemeindeverbänden der Länder Mecklenburg-

Vorpommern (+17,7 %), Sachsen (+17,3 %), Nie-

dersachsen (+15 %) und Bayern (+14 %). Nur die  
Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-

Pfalz (-21,3 %) konnten hingegen ihre Schulden 
wegen des Entschuldungsprogramms PEK-RP 

im Vergleich zum Vorjahr deutlich senken, einen 

leichten Rückgang verzeichneten hier auch die  

Gemeindeebenen der Länder Thüringen (-4 %).17 

Insgesamt wiesen die Kern- und Extrahaushalte 

der Gemeinden und Gemeindeverbände im Jahr 

Abbildung 8: Entwicklung des Finanzierungssaldos der staatlichen Ebenen 2012 bis 2023 (nach Finanzstatistik)
Eigene Darstellung. Datengrundlage: Bundesbank (2025). 

17 Vgl. Statistisches Bundes- 

 amt, Pressemitteilung  

 Nr. 116 vom 26. März 2025.
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2024 ein Finanzierungsdeȴzit von knapp 25 Mrd. 
Euro auf. Dabei waren laut Statistischem Bun-

desamt etwa 6 % der Ausgaben nicht durch regu-

läre Einnahmen gedeckt und mussten damit wie 

oben beschrieben anderweitig gedeckt werden. 

Ursächlich hierfür war insbesondere die Ver-

schuldung der Kernhaushalte, welche mit über 

23 Mrd. Euro zu diesem Deȴzit beitrugen. Hin-

gegen waren die Extrahaushalte mit nur etwa 

0,5 Mrd. Euro verschuldet. Zu diesem Deȴzit 
trugen v. a. die im Vergleich zum Vorjahr stark  

gestiegenen Ausgaben für Sozialleistungen 

(+11,7 % oder 8,9 Mrd. Euro) infolge der Anpas-

sungen der Regelsätze im Bereich der Sozialhilfe 

und im Bürgergeld zum 1. Januar 2024, die stei-
genden Personalkosten infolge von Tarifsteige-

rungen und Personalzuwachs (+8,9 %) sowie die 
kommunalen Leistungen nach SGB II (+4,4 %) bei. 
Wenngleich die bereinigten Einnahmen der kom-

munalen Kernhaushalte im Jahr 2024 um 3,5 % 
(oder 11,4 Mrd. Euro) höher ausȴelen als 2023, 
kamen diese nicht an die starken Zuwächse 

der Steuereinnahmen der Vorjahre heran und 

konnten die Mehrausgaben nicht kompensieren. 

Schließlich hat auch die Einführung des Deutsch-

landtickets zu einer größeren Abhängigkeit der 

etwa 370 kommunalen ÖPNV-Unternehmen von 
öffentlichen Zuweisungen geführt, weshalb diese 
ab dem 2. Quartal 2023 erstmals als Extrahaus-

halte in die vierteljährliche Kassenstatistik einbe-

zogen wurden.18

Werden zu den Kern- und Extrahaushalten (öffent-
licher Gesamthaushalt) noch die Schulden der 
sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen 
und Unternehmen (FEU) der Kommunen be-

rücksichtigt, so zeigen sich die in Ab bildung 9 und 
Abbildung 10 dargestellten Schulden des öffent-
lichen Bereichs insgesamt (Kernhaushalte, Extra-

haushalte und FEU). Die erstgenannte Abbildung 
zeigt dabei aus Gründen der Übersichtlichkeit die 
Gesamtschulden für die Jahre 2018, 2021 und 
2024 bezogen auf die absolute Schuldenhöhe, die 
zweitgenannte in Euro je Einwohner.

Werden die Schulden des öffentlichen Bereichs 
betrachtet, so zeigt sich, dass zu den Schulden 

der öffentlichen Haushalte nochmals deutliche 
Schulden der sonstigen öffentlichen FEU hin-

zukommen. Diese sind zumeist ausgelagerte, 

18 Vgl. Statistisches Bundes- 

 amt, Pressemitteilung  

 Nr. 126 vom 1. April 2025.

Abbildung 9: Schulden der Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich nach Bundesländern 2018 bis 2024
Eigene Darstellung. Datengrundlage Statistisches Bundesamt (2025a) und (2025b).
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formal privatisierte Unternehmen (öffentliche 
Unternehmen in privater Rechtsform), die über-

wiegend oder vollständig in Besitz der Kom-

munen sind. Werden deren Schulden zu denen 
der Kern- und Extrahaushalte hinzugerechnet, 

so steigen die Schulden der gemeindlichen 

Ebene deutlich: In fast allen Bundesländern 

überwiegen diese Schulden jene der Kern- und 

Extra haushalte deutlich bzw. entsprechen in 

etwa dieser Höhe. Besonders deutlich zeigt sich 

dies in den Gemeinden der Länder Baden-Würt-
temberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg- 

Vorpommern, Sachsen und Thüringen (vgl. Ab-

bildung 9). Bspw. betrugen in Baden-Württem-

berg die Schulden des Kern- und Extrahaus-

halts 2024 zusammen etwa 14,4 Mrd. Euro, die 
der sonstigen öffentlichen FEU hingegen 39,1 
Mrd. Euro. Weiterhin kann festgehalten werden, 
dass die Schulden aller öffentlichen Bereiche der  
Gemeinden und Gemeindeverbände in allen  

Flächenländern seit 2018 entweder etwa 
gleich geblieben oder (teilweise deutlich) ge-

stiegen sind. Eine Ausnahme infolge des bereits  

benannten Entschuldungsprogramms PEK-RP 

bilden die Gemeinden in Rheinland-Pfalz.

Die absolut betrachtet höchste Verschuldung 

wiesen Ende 2024 dabei mit insgesamt über 105 
Mrd. Euro die Gemeinden und Gemeindever-

bände in Nordrhein-Westfalen auf, gefolgt von 
jenen in Baden-Württemberg (53,5 Mrd. Euro) 
und Hessen (50,0 Mrd. Euro). Die Gemeinden 
und Gemeindeverbände der ostdeutschen Flä-

chenländer wiesen hingegen eine vergleichs-

weise geringe Verschuldung (zwischen 6,4 Mrd. 
Euro in Thüringen und 12,7 Mrd. Euro in Sachsen, 
zusammen 42,6 Mrd. Euro) auf. Tabelle 6 gibt 
einen Überblick zu der Entwicklung der Schulden 
nach Ländergruppen, dargestellt als Absolut- 

und Durchschnittswert.

Gruppe Öffentlicher Bereich

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Schuldenstand in Milliarden Euro insgesamt

Flächenländer 
West

Kernhaushalt 115,87 107,95 107,10 109,34 108,70 113,95 119,49 132,56

Extrahaushalte 11,60 12,42 13,32 13,83 15,27 16,30 23,58 25,19

sonst. öffentl. FEU 130,04 135,77 140,03 149,13 162,19 166,19 163,85 169,24

öff. Bereich insgesamt 257,51 256,14 260,44 272,29 286,16 296,43 306,93 326,99

Flächenländer 
Ost

Kernhaushalt 10,36 9,65 9,15 8,62 8,32 8,77 8,99 10,05

Extrahaushalte 1,90 1,79 1,84 1,57 1,60 1,79 2,47 2,67

sonst. öffentl. FEU 26,81 26,79 26,52 27,20 27,78 29,10 29,16 29,90

öff. Bereich insgesamt 39,07 38,23 37,52 37,39 37,70 39,66 40,63 42,62

zusammen

Kernhaushalt 126,23 117,60 116,25 117,96 117,02 122,72 128,48 142,61

Extrahaushalte 13,50 14,21 15,16 15,40 16,87 18,09 26,05 27,86

sonst. öffentl. FEU 156,85 162,56 166,55 176,33 189,97 195,28 193,01 199,14

öff. Bereich insgesamt 296,57 294,37 297,96 309,69 323,86 336,09 347,55 369,61

Gruppe Öffentlicher Bereich Durchschnittlicher Schuldenstand in Milliarden Euro

Flächenländer 
West

Kernhaushalt 14,48 13,49 13,39 13,67 13,59 14,24 14,94 16,57

Extrahaushalte 1,45 1,55 1,66 1,73 1,91 2,04 2,95 3,15

sonst. öffentl. FEU 16,25 16,97 17,50 18,64 20,27 20,77 20,48 21,15

öff. Bereich insgesamt 32,19 32,02 32,56 34,04 35,77 37,05 38,37 40,87

Flächenländer 
Ost

Kernhaushalt 2,07 1,93 1,83 1,72 1,66 1,75 1,80 2,01

Extrahaushalte 0,38 0,36 0,37 0,31 0,32 0,36 0,49 0,53

sonst. öffentl. FEU 5,36 5,36 5,30 5,44 5,56 5,82 5,83 5,98

öff. Bereich insgesamt 7,81 7,65 7,50 7,48 7,54 7,93 8,13 8,52

zusammen

Kernhaushalt 9,71 9,05 8,94 9,07 9,00 9,44 9,88 10,97

Extrahaushalte 1,04 1,09 1,17 1,18 1,30 1,39 2,00 2,14

sonst. öffentl. FEU 12,07 12,50 12,81 13,56 14,61 15,02 14,85 15,32

öff. Bereich insgesamt 22,81 22,64 22,92 23,82 24,91 25,85 26,73 28,43

Tabelle 6: Schulden der Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich nach Ländergruppen 2017 bis 2024 
(insgesamt und Durchschnitt). 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage Statistisches Bundesamt (2025a) und (2025b).
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Wird jedoch die Pro-Kopf-Verschuldung betrach-

 tet, so verändert sich dieses Bild (vgl. Abbildung 10 

und Tabelle 7). Zwar weist noch immer die Ge-

samtheit der westdeutschen Flächenländer eine 

höhere Gesamtverschuldung auf, jedoch rela-

tiviert sich der Unterschied leicht: So betrug die 

Pro-Kopf-Verschuldung aller Gemeinden und Ge - 

meindeverbände der westdeutschen Flächenlän - 

der 2024 zwar 5.037 €/Ew. und jene der Gesamt- 
heit der Gemeinden und Gemeindeverbände 

der ostdeutschen Flächenländer 3.435 €/Ew. Die 

Verschuldung der sonstigen öffentlichen FEU als 

anteilsmäßig größter Teil der Schulden des öf-
fentlichen Bereichs war 2024 hingegen in beiden 
Ländergruppen fast gleich hoch (2.607 €/Ew. 
westdeutsche bzw. 2.410 €/Ew. ostdeutsche  

19 In Bayern ist dies insbeson- 

 dere dem deutlichen Anstieg  

 von 2022 zu 2023 geschuldet, 

  wo die Pro-Kopf-Schulden  

 um 201 €/Ew. auf 1.422 €/Ew. 

  Stiegen. In Niedersachsen 

 und Nordrhein-Westfalen  

 stiegen diese zwar auch,  

 dort aber nur um Werte im  

 niedrigen einstelligen Euro- 

 Bereich. In Rheinland-Pfalz  

 blieben diese nahezu kons- 

 tant, aber auch hier führte  

 das bereits mehrfach be- 

 nannte kommunale Ent- 

 schuldungsprogramm zu  

 einer deutlichen Verringe- 

 rung der Pro-Kopf-Schul- 

 den von 2023 auf 2024   

 (-2,25 €/Ew.).

Abbildung 10: Schulden je Einwohner der Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich nach Bundesländern 2018 bis 2024
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025a) und (2025b).

Gruppe Öffentlicher Bereich

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Schuldenstand in Euro je Einwohner

Flächenländer 
West

Kernhaushalt 1.808 1.679 1.662 1.696 1.684 1.766 1.844 2.042

Extrahaushalte 181 193 207 215 237 253 364 388

sonst. öffentl. FEU 2.029 2.112 2.173 2.314 2.512 2.576 2.529 2.607

öff. Bereich insgesamt 4.017 3.984 4.042 4.224 4.433 4.595 4.737 5.037

Flächenländer 
Ost

Kernhaushalt 824 769 730 690 668 705 723 810

Extrahaushalte 151 143 147 125 128 144 199 215

sonst. öffentl. FEU 2.133 2.134 2.117 2.176 2.227 2.339 2.343 2.410

öff. Bereich insgesamt 3.108 3.046 2.994 2.991 3.023 3.188 3.264 3.435

zusammen

Kernhaushalt 1.646 1.530 1.510 1.533 1.519 1.595 1.663 1.844

Extrahaushalte 176 185 197 200 219 235 337 360

sonst. öffentl. FEU 2.046 2.115 2.164 2.291 2.466 2.538 2.499 2.575

öff. Bereich insgesamt 3.868 3.830 3.871 4.024 4.204 4.367 4.500 4.780

Tabelle 7: Schulden je Einwohner der Gemeinden beim nicht-öffentlichen Bereich nach Ländergruppen 2017 bis 2024.  
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage Statistisches Bundesamt (2025a) und (2025b).
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Flächenländer). Ein deutlicher Unterschied zeigt 
sich hingegen bei der Pro-Kopf-Verschuldung 

der Kernhaushalte. Diese war 2024 in der Län-

dergruppe der westdeutschen Flächenländer 

mit 2.042 €/Ew. fast 2,5 Mal so hoch wie jene der 
ostdeutschen Flächenländer. Hierfür sind ins-

besondere die vergleichsweise hohen Schulden 

der Kernhaushalte der Gemeinden und Gemein-

deverbände der Länder Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verantwort-
lich, aber auch in Bayern sind diese Schulden im 

Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen.19 

Abschließend zur Thematik Verschuldung zeigt 
Abbildung 11 die Struktur der Schulden der Ge-

meinden und Gemeindeverbände beim nicht- 

öffentlichen Bereich für das Jahr 2024. Auch hier 
zeigen sich grundlegende Unterschiede zwischen 

den Ländergruppen der ost- und westdeutschen 

Flächenländer. Zwar wird ersichtlich, dass ins-

gesamt die Schulden der sonstigen öffentlichen 
FEU mit im Durchschnitt der Flächenländer knapp 

54 % den größten Teil dieser Schulden ausma-

chen, in den Gemeinden und Gemeindever-

bänden der ostdeutschen Flächenländer ist dieser 

mit etwas über 70 % jedoch deutlich höher und 
für über zwei Drittel der Verschuldung verant-

wortlich. Die Schulden der Extrahaushalte weisen 

zwischen den Ländergruppen keine großen Un-

terschiede auf, jedoch zeigt sich mit Blick auf die 

Schulden der Kernhaushalte wiederum ein deut-

licher Unterschied zwischen den Ländergruppen: 

In den Gemeinden und Gemeindeverbänden der 

westdeutschen Flächenländer war dieser Anteil 

mit knapp 41 % fast doppelt so hoch wie in den 

ostdeutschen Flächenländern (etwa 24 %).

Aber auch innerhalb der Ländergruppen zeigen 

sich deutliche Unterschiede, speziell mit Blick auf 

die Extrahaushalte. So lagen diese im Jahr 2024 
in den Gemeinden und Gemeindeverbänden 

der Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen 
über dem Durchschnitt, und dies sowohl auf die 

durchschnittlichen Vergleichswerte innerhalb der 

Ländergruppen bezogen als auch auf den Durch-

schnitt aller Flächenländer. Die jeweiligen Län-

derwerte für die anderen Bereiche können der 

Abbildung entnommen werden und sollen hier 

nicht weiter betrachtet werden.

Abbildung 11: Struktur der Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände beim nicht-öffentlichen Bereich 2024
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025a) und (2025b).



1.2.3 Entwicklung der konsumtiven 
und investiven Ausgaben, der 
Anlageinvestitionen sowie des 
Anlagevermögens 

Für die Frage, inwieweit durch ÖPP-Projekte 

eine eɝzientere Erbringung von Infrastruktur-

angeboten erfolgen kann, aber auch zwingend 

erforderliche Investitionen in den Erhalt und die 

Modernisierung bestehender Infrastrukturen 

geleistet werden kann, ist auch die Entwicklung 

der kommunalen Investitionen bzw. investiven 

Ausgaben relevant. Wie einleitend in Abschnitt 
1.1 bereits erwähnt wurde, bezifferten die  
Kommunen im Rahmen des KfW-Kommunal-
panels 2025 den wahrgenommenen Inves-

titionsrückstand mit knapp 216 Mrd. Euro.  

Unabhängig der Diskussion um den Begriff  
der öffentlichen Investitionen20 stellte auch  

der Wissenschaftliche Beirat beim Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Energie in 
seinem Gutachten 2020 fest, dass „(…) schon 
seit vielen Jahrzehnten deutlich zu wenig in  

die öffentliche Infrastruktur investiert [wird]. 

In einigen Bereichen, insbesondere beim Aus- 

und Umbau der Strom-, Gas- und Wasserstoff-

netze und der digitalen Infrastruktur, sind große  

Anstrengungen notwendig, um die Herausfor-

derungen der Energiewende und der digitalen 

Revolution zu meistern. Um dies zu erreichen, 

ist eine Erhöhung der Mittel für öffentliche  
Investitionen notwendig.“21 Dabei scheitert  

eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen 
dem Gutachten nach nicht nur an fehlenden 

ȴnanziellen Mitteln, sondern auch an unge-
eigneten Governance-Strukturen.22 Aber auch 

andere Studien kamen bereits vor einigen 

Jahren zu dem Schluss, dass zu wenig in die  

Infrastrukturen investiert wird, insbesondere 

mit Blick auf deren Qualität und Leistungs-

fähigkeit.23

Indirekt kann die Höhe der Investitionen in 

(kommunale) Infrastrukturen über die inves-

tiven Ausgaben bzw. die Ausgaben der Kapi-

talrechnung abgebildet werden. Dabei kann 

hier nach konsumtiven und investiven Aus-

gaben oder nach Ausgaben aus der laufenden 

Rechnung und Ausgaben der Kapitalrechnung  

unterschieden werden. In beiden Fällen werden 

die Ausgaben entsprechend ihrer ökonomi-

schen Wirkung differenziert. Unter investiven 
Ausgaben bzw. Ausgaben der Kapitalrech-

nung werden dabei jene gefasst, die einen län-

gerfristigen Nutzen stiften sollen und deren  

Wirkungen sich erst in zukünftigen Haushalts- 
bzw. Rechnungsjahren zeigen. Hierunter fallen 

typischerweise Investitionen in öffentliche  
Infrastrukturen, wie bspw. der Bau von Ver-

kehrswegen oder Schulen, aber auch die Be-

schaffung von Feuerwehrfahrzeugen oder 
technischer Anlagen/Ausrüstungen. Konsum-

tive Ausgaben bzw. Ausgaben der laufenden 

Rechnung stiften hingegen einen Nutzen im 

laufenden Haushaltsjahr. Typischerweise fallen 
hierunter bspw. Verwaltungsausgaben, Perso-

nalausgaben oder Mieten. 

Für die gemeindliche Ebene werden die Aus-

gaben der laufenden sowie die der Kapi-
talrechnung erhoben. Entsprechend der De-

ȴnition des Statistischen Bundesamtes sind  
die Ausgaben der Kapitalrechnung die „Summe 
der Ausgaben, die der Finanzierung von eigenen 

Investitionen und denen anderer Träger dienen 
(Baumaßnahmen, Erwerb von Sachvermögen 
und Beteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse 

für Investitionen, Gewährleistungen, Darlehens-

gewährungen), bereinigt um Zahlungen von 
gleicher Ebene.“24 Die Ausgaben der laufenden 

Rechnung fallen hingegen meist regelmäßig  

an und stellen die Summe der Ausgaben für 

den Verwaltungsvollzug sowie für den Betrieb  

entsprechender Einrichtungen dar. Hierunter 

fallen typischerweise Personalausgaben, der 

laufende Sachaufwand oder Zinsausgaben.

Abbildung 12 zeigt zunächst die Entwicklung 

der bereinigten Ausgaben der laufenden Rech-

nung und der Kapitalrechnung25 (sowie der  
bereinigten Ausgaben insgesamt) für die Flä-

chenländer insgesamt sowie differenziert nach 
den ost- und westdeutschen Flächenländern. 

Dabei ist jeweils der Absolutwert, der Durch-

schnitt der jeweiligen Ländergruppe sowie die 

Entwicklung der Ausgaben im Vergleich zum 

vorherigen Jahreswert dargestellt. 
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20 Hierauf soll im Rahmen  

 dieses Abschnitts nicht  

 eingegangen werden.  

 Beispielhaft können hier  

 das BMWi (2020), Hesse  

 et al. (2024a) und (2024b)  

 genannt werden.
21 BMWi (2020), S. 2 f.
22 Vgl. ebenda, S. 3.
23 So bspw. Gornig (2019).
24 Statistisches Bundesamt  

 (2025c) und (2025d).
25 Bei den Ausgaben der 

 laufenden Rechnung han- 

 delt es sich um die konsum- 

 tiven Ausgaben, bei den  

 Ausgaben der Kapitalrech- 

 nung um die investiven  

 Ausgaben.
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Abbildung 12: Entwicklung der bereinigten Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden 2010 bis 2022 nach  
Ländergruppen. 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2012-2025e).



Absolut betrachtet liegen dabei die Ausgaben 

sowohl der laufenden Rechnung als auch der 

Kapitalrechnung in den westdeutschen um ein 

Vielfaches über denen der ostdeutschen Flä-

chenländer, und dies auch im Zeitverlauf. Je-

doch zeigen sich hier deutliche Unterschiede: 

Während die Ausgaben der laufenden Rech-

nung der Summe nach in Nordrhein-Westfalen 
am höchsten sind und im zeitlichen Verlauf eine 

deutliche Steigerung erfahren haben (in 2010  
ca. 42 Mrd. und in 2022 ca. 75 Mrd. Euro oder 
jeweils etwa 30 % der Ausgaben der westdeut-
schen Flächenländer), so liegen die Länder Rhein-

land-Pfalz und Schleswig-Holstein der Höhe der 

Ausgaben nach auf dem Niveau der ostdeut-

schen Flächenländer. Eine Ausnahme bildet das 

Saarland, dort liegt das Ausgabenniveau ab-

solut betrachtet sogar unter dem der ostdeut-

schen Flächenländer (2010 insgesamt knapp  
2 Mrd. Euro; 2022 insgesamt knapp 3 Mrd. Euro). 
Die höchsten Ausgaben der Kapitalrechnung – 

auch im Zeitverlauf – waren in Bayern zu ver-

zeichnen (in 2010 gut 7 Mrd. und 2022 knapp 
12 Mrd. Euro oder 30 % bzw. 28 % der entspre-

chenden Gesamtausgaben der westdeutschen 

Flächenländer), gefolgt von Baden-Württem-

berg und Nordrhein-Westfalen. Alle weiteren 
Entwicklungen können der Tabelle 8 (S. 38) ent-
nommen werden.

In den ostdeutschen Flächenländern (vgl. eben-

falls Tabelle 8) verzeichnete Sachsen sowohl mit 
Blick auf die laufende Rechnung als auch auf 

die Kapitalrechnung die höchsten Ausgaben,  

gefolgt von Brandenburg und Sachsen-An-

halt. Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern 
zeigten absolut gesehen die niedrigsten Aus-

gaben. Was ebenfalls auffällig ist, sind die deut-
lichen und vergleichsweise sehr hohen Schwan-

kungen bei den Entwicklungen der Ausgaben 

im Vergleich zu den Vorjahreswerten. Beson-

ders von 2016 zu 2018 sind die Ausgaben der 
Kapitalrechnung in den Gemeinden der Länder 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich 
gestiegen. Dies kann mithin durch Maßnahmen 

auf Bundesebene begründet werden. Beispiels-

weise können das Gesetz zur Förderung von  

Investitionen ȴnanzschwacher Kommunen (Kom-

munalinvestitionsförderungsgesetz – KinvFG) 

vom 24.06.2015 oder der Kabinettsbeschluss  
der Bundesregierung vom 14.12.2016 zur par-

tiellen Erweiterung der Mitȴnanzierungskom-

petenzen bei der kommunalen Bildungsinfra-

struktur, in dessen Rahmen gezielt ȴnanz-

schwache Kommunen unterstützt werden sollen, 

benannt werden. Weiterhin wurden für die 
Jahre 2016 bis 2018 vom Bund vollständig die 
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für 
anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte über-

nommen, sodass auch hier ein Entlastung der 

Kommunen stattfand und ggf. höhere Investi-

tionen in die kommunalen Infrastrukturen er-

folgten.26 Aber auch Landesprogramme haben 

zur Entlastung von Kommunen und damit ggf. 

steigenden Investitionen in kommunale Infra-

struktur beigetragen. So kann bspw. der deut-

liche Anstieg der Ausgaben der Kapitalrechnung 

von 2012 zu 2014 in Mecklenburg-Vorpommern 
durch verschiedene Investitionsprogramme für 

Kommunen erklärt werden, die sich u. a. auf  

die Förderung kommunaler Infrastrukturen  

bezogen bzw. beziehen.

Die relativen Veränderungen zum Vorjahr, zur 

durchschnittlichen Veränderung zu jedem Be-

trachtungszeitpunkt sowie die Veränderung  

2010 zu 2022 sind in Tabelle 9 (S. 39) darge-

stellt. Hier soll nur kurz erwähnt werden, dass 

im Durchschnitt der Betrachtungszeitpunkte die 

Ausgaben der Kapitalrechnung am stärksten in 

den Gemeinden der Länder Nordrhein-Westfalen 
(19,2 %), Mecklenburg-Vorpommern (17,3 %) und 
Niedersachsen (13,0 %) gestiegen sind; am ge-

ringsten im Saarland (2,2 %) sowie den Ländern 
Hessen (5,9 %), Sachsen (7,1 %) und Thüringen 
(7,3 %). 

37

26 Vgl. BMF (2017).

Institutioneller Rahmen in Kommunen
Strukturelle Entwicklung und Haushaltslage der gemeindlichen Ebene in Deutschland



38

Institutioneller Rahmen in Kommunen
Strukturelle Entwicklung und Haushaltslage der gemeindlichen Ebene in Deutschland

BL Ausgabeart 
(in Milliarden. Euro) 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 MW

BW

Ausgaben der laufenden Rechnung 22,46 24,41 27,38 31,06 33,94 37,18 41,90 31,19

Ausgaben der Kapitalrechnung 4,66 4,14 5,21 6,27 6,80 8,32 8,35 6,25

bereinigte Ausgaben insgesamt 27,12 28,55 32,60 37,33 40,74 45,50 50,25 37,44

BY

Ausgaben der laufenden Rechnung 23,39 24,30 26,72 30,60 33,22 36,76 39,35 30,62

Ausgaben der Kapitalrechnung 7,16 6,84 7,70 8,02 9,67 11,77 11,85 9,00

bereinigte Ausgaben insgesamt 30,55 31,13 34,42 38,62 42,89 48,53 51,20 39,62

BB

Ausgaben der laufenden Rechnung 5,00 5,58 6,04 6,74 7,16 7,94 9,15 6,80

Ausgaben der Kapitalrechnung 0,98 0,87 0,92 0,77 0,98 1,17 1,70 1,06

bereinigte Ausgaben insgesamt 5,99 6,44 6,95 7,52 8,14 9,11 10,85 7,86

HE

Ausgaben der laufenden Rechnung 13,40 15,97 16,82 18,99 20,15 21,93 24,88 18,88

Ausgaben der Kapitalrechnung 3,03 2,78 2,05 2,32 2,66 3,46 3,86 2,88

bereinigte Ausgaben insgesamt 16,43 18,76 18,87 21,31 22,81 25,39 28,74 21,76

MV

Ausgaben der laufenden Rechnung 3,13 3,43 3,63 3,98 4,06 4,58 5,27 4,01

Ausgaben der Kapitalrechnung 0,61 0,43 0,64 0,71 0,84 0,99 1,37 0,80

bereinigte Ausgaben insgesamt 3,74 3,86 4,27 4,70 4,90 5,57 6,64 4,81

NI

Ausgaben der laufenden Rechnung 14,74 15,91 17,68 20,56 22,16 24,11 27,28 20,35

Ausgaben der Kapitalrechnung 2,37 2,23 2,69 3,03 3,20 4,21 4,79 3,22

bereinigte Ausgaben insgesamt 17,12 18,14 20,36 23,59 25,36 28,32 32,07 23,57

NW

Ausgaben der laufenden Rechnung 41,90 47,04 52,24 59,18 62,32 68,13 75,46 58,04

Ausgaben der Kapitalrechnung 3,71 3,75 4,79 6,28 7,10 8,99 10,39 6,43

bereinigte Ausgaben insgesamt 45,61 50,79 57,04 65,46 69,43 77,13 85,85 64,47

RP

Ausgaben der laufenden Rechnung 7,37 8,48 9,16 10,39 10,98 11,84 13,41 10,23

Ausgaben der Kapitalrechnung 1,28 1,24 1,18 1,18 1,41 1,63 2,12 1,43

bereinigte Ausgaben insgesamt 8,65 9,72 10,33 11,57 12,40 13,47 15,53 11,67

SL

Ausgaben der laufenden Rechnung 1,65 1,83 2,10 2,32 2,30 2,47 2,75 2,20

Ausgaben der Kapitalrechnung 0,30 0,20 0,24 0,19 0,19 0,22 0,29 0,23

bereinigte Ausgaben insgesamt 1,96 2,03 2,34 2,51 2,49 2,69 3,04 2,44

SN

Ausgaben der laufenden Rechnung 7,24 8,85 10,93 10,42 11,20 12,04 13,39 10,58

Ausgaben der Kapitalrechnung 1,88 2,13 1,73 1,58 2,55 2,39 2,43 2,10

bereinigte Ausgaben insgesamt 9,12 10,98 12,66 12,00 13,75 14,43 15,82 12,68

ST

Ausgaben der laufenden Rechnung 4,07 5,07 5,54 5,92 6,43 6,39 6,98 5,77

Ausgaben der Kapitalrechnung 0,84 0,64 0,58 0,61 1,03 0,99 1,32 0,86

bereinigte Ausgaben insgesamt 4,91 5,71 6,12 6,53 7,46 7,39 8,30 6,63

SH

Ausgaben der laufenden Rechnung 5,43 6,11 6,53 7,58 8,03 9,00 10,37 7,58

Ausgaben der Kapitalrechnung 0,95 0,89 0,90 1,03 1,16 1,67 1,80 1,20

bereinigte Ausgaben insgesamt 6,37 7,01 7,43 8,61 9,19 10,66 12,17 8,78

TH

Ausgaben der laufenden Rechnung 3,88 4,19 4,46 4,79 5,07 5,40 6,16 4,85

Ausgaben der Kapitalrechnung 0,83 0,69 0,66 0,68 0,95 1,10 1,17 0,87

bereinigte Ausgaben insgesamt 4,71 4,88 5,12 5,48 6,02 6,51 7,33 5,72

Tabelle 8: Entwicklung der bereinigten Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden 2010 bis 2022 der Flächenländer  
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2012-2025e).
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BL Ausgabeart 
(in Milliarden. Euro) 2012 2014 2016 2018 2020 2022 MW 2010-

2022

BW

Ausgaben der laufenden Rechnung 8,7% 12,2% 13,4% 9,3% 9,5% 12,7% 11,0% 86,5%

Ausgaben der Kapitalrechnung -11,1% 26,0% 20,2% 8,5% 22,5% 0,4% 11,1% 79,4%

bereinigte Ausgaben insgesamt 5,3% 14,2% 14,5% 9,1% 11,7% 10,4% 10,9% 85,3%

BY

Ausgaben der laufenden Rechnung 3,9% 10,0% 14,5% 8,6% 10,7% 7,0% 9,1% 68,2%

Ausgaben der Kapitalrechnung -4,5% 12,6% 4,2% 20,6% 21,7% 0,7% 9,2% 65,6%

bereinigte Ausgaben insgesamt 1,9% 10,6% 12,2% 11,0% 13,1% 5,5% 9,1% 67,6%

BB

Ausgaben der laufenden Rechnung 11,5% 8,3% 11,7% 6,2% 10,9% 15,2% 10,6% 83,0%

Ausgaben der Kapitalrechnung -12,0% 5,7% -15,5% 26,6% 19,6% 44,7% 11,5% 72,3%

bereinigte Ausgaben insgesamt 7,6% 8,0% 8,1% 8,3% 11,9% 19,0% 10,5% 81,2%

HE

Ausgaben der laufenden Rechnung 19,2% 5,3% 12,9% 6,1% 8,8% 13,4% 11,0% 85,7%

Ausgaben der Kapitalrechnung -8,0% -26,2% 12,8% 15,0% 30,0% 11,6% 5,9% 27,7%

bereinigte Ausgaben insgesamt 14,2% 0,6% 12,9% 7,1% 11,3% 13,2% 9,9% 75,0%

MV

Ausgaben der laufenden Rechnung 9,6% 5,9% 9,7% 1,9% 12,8% 15,1% 9,2% 68,5%

Ausgaben der Kapitalrechnung -29,2% 48,0% 11,4% 17,4% 17,6% 38,7% 17,3% 123,4%

bereinigte Ausgaben insgesamt 3,2% 10,6% 10,0% 4,3% 13,6% 19,3% 10,2% 77,5%

NI

Ausgaben der laufenden Rechnung 7,9% 11,1% 16,3% 7,8% 8,8% 13,1% 10,8% 85,0%

Ausgaben der Kapitalrechnung -6,2% 20,5% 12,9% 5,7% 31,3% 13,9% 13,0% 101,8%

bereinigte Ausgaben insgesamt 6,0% 12,2% 15,9% 7,5% 11,7% 13,2% 11,1% 87,4%

NW

Ausgaben der laufenden Rechnung 12,3% 11,1% 13,3% 5,3% 9,3% 10,8% 10,3% 80,1%

Ausgaben der Kapitalrechnung 1,1% 27,7% 31,1% 13,1% 26,6% 15,5% 19,2% 180,1%

bereinigte Ausgaben insgesamt 11,4% 12,3% 14,8% 6,1% 11,1% 11,3% 11,1% 88,2%

RP

Ausgaben der laufenden Rechnung 15,1% 8,0% 13,5% 5,7% 7,8% 13,3% 10,5% 82,0%

Ausgaben der Kapitalrechnung -2,7% -5,3% 0,0% 20,3% 15,3% 30,1% 9,6% 66,3%

bereinigte Ausgaben insgesamt 12,5% 6,3% 12,0% 7,1% 8,7% 15,3% 10,3% 79,7%

SL

Ausgaben der laufenden Rechnung 10,3% 15,2% 10,2% -0,7% 7,4% 11,3% 9,0% 66,2%

Ausgaben der Kapitalrechnung -32,3% 15,3% -19,1% -0,1% 16,9% 32,2% 2,2% -2,4%

bereinigte Ausgaben insgesamt 3,8% 15,2% 7,2% -0,6% 8,1% 13,0% 7,8% 55,6%

SN

Ausgaben der laufenden Rechnung 22,2% 23,4% -4,7% 7,5% 7,5% 11,2% 11,2% 84,8%

Ausgaben der Kapitalrechnung 13,3% -18,8% -8,4% 61,2% -6,4% 1,9% 7,1% 29,6%

bereinigte Ausgaben insgesamt 20,4% 15,3% -5,2% 14,6% 4,9% 9,7% 9,9% 73,5%

ST

Ausgaben der laufenden Rechnung 24,4% 9,4% 6,9% 8,5% -0,6% 9,2% 9,7% 71,5%

Ausgaben der Kapitalrechnung -23,3% -10,1% 5,6% 68,5% -3,3% 33,1% 11,8% 58,1%

bereinigte Ausgaben insgesamt 16,3% 7,2% 6,8% 14,1% -1,0% 12,4% 9,3% 69,2%

SH

Ausgaben der laufenden Rechnung 12,6% 6,9% 16,0% 5,9% 12,1% 15,3% 11,5% 91,1%

Ausgaben der Kapitalrechnung -5,5% 0,4% 15,2% 12,5% 43,2% 7,9% 12,3% 90,0%

bereinigte Ausgaben insgesamt 9,9% 6,0% 15,9% 6,7% 16,0% 14,1% 11,5% 91,0%

TH

Ausgaben der laufenden Rechnung 8,0% 6,4% 7,6% 5,8% 6,6% 13,9% 8,0% 58,8%

Ausgaben der Kapitalrechnung -17,1% -3,9% 3,8% 38,7% 16,0% 6,5% 7,3% 41,5%

bereinigte Ausgaben insgesamt 3,6% 4,9% 7,1% 9,9% 8,1% 12,7% 7,7% 55,7%

Tabelle 9: Veränderung der bereinigten Ausgaben der Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr von 2010 bis 2022 der Flächenländer 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2012-2025e).



Werden die Anteile der bereinigten Ausgaben 
der laufenden Rechnung und der Kapitalrech-

nung an den Ausgaben insgesamt betrachtet  

(vgl. Abbildung 13, S. 41), so zeigt sich der bereits 
o. g. hohe Anteil der Ausgaben der laufenden 

Rechnung. Dabei wird ersichtlich, dass dieser 

auch im Zeitverlauf nicht unter einem Anteil von 

75 % der Gesamtausgaben lag. Einige wenige 

Punkte sollen nachfolgend kurz benannt werden.

Den größten Anteil der Ausgaben für laufende 

Zwecke weisen die Kommunen in Nordrhein-

Westfalen und Schleswig-Holstein auf. Dabei ist 
dieser in Nordrhein-Westfalen zwar rückläuȴg, 
wies aber 2022 aber noch immer einen Anteil 
von knapp über 88 % auf. Dementgegen stieg 

der Anteil in Schleswig-Holstein bis 2016 stetig 
(von knapp 85 % in 2010 auf über 92 % in 2016), 
ist seitdem jedoch leicht rückläuȴg und betrug 
2022 knapp 91 %. In Bayern ist dieser Anteil am 
geringsten und bewegt sich im Betrachtungszeit-

raum zwischen knapp 76 und 80 Prozent. Beson-

ders in den ostdeutschen Flächenländern zeigen 

sich hier sehr volatile Entwicklungen. In Mecklen-

burg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt geht der 

Anteil seit 2012 bzw. 2016 stetig zurück, dement-
sprechend steigen dort im Umkehrschluss die 

Ausgaben der Kapitalrechnung. 

Aber auch hier relativieren sich die beschrie-

benen Sachverhalte, wenn die einwohnerbe-

zogenen Entwicklungen (Ausgaben pro Kopf) 
betrachtet werden. Diese sind in Abbildung 14  

(S. 42) für die Ländergruppen und in Tabelle 10  
(S. 43) für die einzelnen Flächenländer darge-

legt. Es zeigt sich, dass die zuvor beschriebenen  

Entwicklungen sich bezogen auf die Pro-Kopf 

Werte etwas relativieren: Zwar gelten weiterhin 
die beschriebenen Trends bzw. Unterschiede,  
jedoch in deutlich abgeschwächter Form. Dies  

gilt insbesondere für die Ausgaben der Kapital-

rechnung. Werden die Ländergruppen verglichen, 
so zeigten sich zwischen 2010 und 2018 kaum 
Unterschiede zwischen den west- und ostdeut-

schen Flächenländern, im Mittel lagen in diesem 

Zeitraum die Pro-Kopf-Ausgaben der westdeut-

schen Flächenländer um 14 Euro über denen  

der ostdeutschen Flächenländer. Seit 2018 
sind diese in beiden Ländergruppen deut-

lich gestiegen, jedoch wird der Unterschied 

größer: Im Jahr 2020 lagen die Pro-Kopf-Aus-

gaben der westdeutschen Flächenländer mit 

625 Euro um 94 Euro und 2022 mit 623 Euro 
noch immer um 38 Euro über denen der ost-

deutschen Flächenländer. Bezogen auf die Aus-

gaben der laufenden Rechnung stiegen die 

Pro-Kopf-Ausgaben von 2.070 Euro im Jahr 
2010 auf 3.403 Euro in 2022 (westdeutsche  
Flächenländer) bzw. von 1.813 Euro auf 2.996 
Euro (ostdeutsche Flächenländer). Insgesamt 
sind hier die Ausgaben der westdeutschen Flä-

chenländer mit im Mittel +266 €/Ew. deutlich 
höher, besonders seit 2016 verstärkt sich diese 
Differenz unverkennbar.

Die Pro-Kopf-Werte zeigen große Unterschiede 
zwischen den einzelnen Flächenländern, auch  

innerhalb der jeweiligen Ländergruppe (vgl. Ta-

belle 10, S. 43). Die höchsten Ausgaben der Ka-

pitalrechnung je Einwohner – und daraus ab-

geleitet die höchsten Pro-Kopf-Investitionen – 

tätigte im Betrachtungszeitraum mit durch-

schnittlich 693 €/Ew. Bayern, gefolgt von Baden-
Württemberg (562 €/Ew.), Sachsen (513 €/Ew.) 
und Mecklenburg-Vorpommern (486 €/Ew.). Die 
geringsten durchschnittlichen Ausgaben tätigten 

hier das Saarland (230 €/Ew.), Rheinland-Pfalz 
(350 €/Ew.), Nordrhein-Westfalen (350 €/Ew.)  
und Sachsen-Anhalt (374 €/Ew.).

Mit Blick auf die relativen Veränderungen (Ta-

belle 11, S. 44) zeigt sich das bereits bei den ab-

soluten Ausgaben dargelegte Bild, auch wenn 

hier die Prozentsätze aufgrund der einwohner-

bezogenen Berechnung etwas von denen der auf 

den Absolut-Zahlen beruhenden Prozentsätze 

abweichen. Besonders 2012 kam es in fast allen 
Flächenländern zu teilweise enorm geringeren 

Ausgaben in der Kapitalrechnung im Vergleich 

zum Vorjahr (2011), was auch zu insgesamt sin-

kenden Ausgaben geführt hat. Die „Ausreißer“ 
bezogen auf die Vorjahreswerte in Thüringen 
sind überdurchschnittlich Hohen Ausgaben der 

Kapitalrechnungen im jeweiligen Vorjahr ge-

schuldet, mithin ist dies landesspeziȴschen För-

derprogrammen für kommunale Investitionen 

geschuldet.
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Abbildung 13: Entwicklung des Anteils der Ausgaben der laufenden (blau) und der Kapitalrechnung (orange)  
der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden 2010 bis 2022 der Flächenländer.
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2012-2025e).

41

Institutioneller Rahmen in Kommunen
Strukturelle Entwicklung und Haushaltslage der gemeindlichen Ebene in Deutschland



42

Institutioneller Rahmen in Kommunen
Strukturelle Entwicklung und Haushaltslage der gemeindlichen Ebene in Deutschland

Abbildung 14: Entwicklung der bereinigten Pro-Kopf-Ausgaben der Gemeinden 2010 bis 2022 nach Ländergruppen.
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024) und Statistisches 
Bundesamt (2012-2025e).
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BL Ausgabeart 
(in Euro je Einwohner) 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 MW

BW

Ausgaben der laufenden Rechnung 2.089 2.310 2.555 2.836 3.066 3.348 3.752 2.851

Ausgaben der Kapitalrechnung 433 392 487 572 614 750 748 562

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.522 2.701 3.042 3.408 3.680 4.098 4.500 3.413

BY

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.865 1.941 2.106 2.367 2.541 2.798 3.003 2.379

Ausgaben der Kapitalrechnung 571 546 606 620 739 895 904 702

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.436 2.487 2.712 2.987 3.280 3.693 3.907 3.081

BB

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.998 2.276 2.457 2.703 2.852 3.138 3.596 2.713

Ausgaben der Kapitalrechnung 393 354 373 310 390 463 666 412

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.391 2.630 2.829 3.013 3.242 3.601 4.263 3.125

HE

Ausgaben der laufenden Rechnung 2.208 2.655 2.760 3.057 3.216 3.485 3.989 3.050

Ausgaben der Kapitalrechnung 499 463 337 373 425 550 620 455

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.707 3.117 3.096 3.430 3.641 4.035 4.609 3.505

MV

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.906 2.144 2.271 2.474 2.523 2.845 3.346 2.489

Ausgaben der Kapitalrechnung 373 271 401 443 521 612 868 485

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.279 2.415 2.672 2.917 3.044 3.457 4.214 2.974

NI

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.862 2.046 2.258 2.588 2.776 3.013 3.417 2.567

Ausgaben der Kapitalrechnung 300 286 343 381 401 526 600 394

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.162 2.332 2.602 2.969 3.177 3.539 4.017 2.961

NW

Ausgaben der laufenden Rechnung 2.348 2.680 2.962 3.308 3.475 3.801 4.201 3.266

Ausgaben der Kapitalrechnung 208 214 272 351 396 502 579 353

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.556 2.894 3.234 3.659 3.872 4.303 4.779 3.619

RP

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.841 2.126 2.283 2.556 2.688 2.889 3.264 2.527

Ausgaben der Kapitalrechnung 319 311 293 289 346 398 516 350

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.159 2.437 2.576 2.845 3.035 3.287 3.780 2.877

SL

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.626 1.836 2.127 2.326 2.324 2.512 2.718 2.204

Ausgaben der Kapitalrechnung 296 205 238 191 192 226 291 240

bereinigte Ausgaben insgesamt 1.923 2.042 2.365 2.517 2.516 2.738 3.009 2.444

N

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.746 2.186 2.695 2.552 2.747 2.968 3.306 2.590

Ausgaben der Kapitalrechnung 453 525 426 388 626 589 601 515

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.198 2.711 3.121 2.940 3.373 3.557 3.907 3.105

ST

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.744 2.242 2.480 2.649 2.912 2.932 3.247 2.604

Ausgaben der Kapitalrechnung 358 284 258 273 465 455 615 387

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.102 2.526 2.738 2.922 3.377 3.387 3.862 2.991

SH

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.915 2.178 2.307 2.629 2.771 3.091 3.530 2.625

Ausgaben der Kapitalrechnung 334 319 317 359 402 573 612 412

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.249 2.497 2.625 2.988 3.172 3.663 4.141 3.037

TH

Ausgaben der laufenden Rechnung 1.735 1.930 2.066 2.222 2.366 2.549 2.906 2.255

Ausgaben der Kapitalrechnung 371 316 306 317 443 519 554 499

bereinigte Ausgaben insgesamt 2.106 2.246 2.372 2.539 2.809 3.068 3.459 2.754

Tabelle 10: Entwicklung der bereinigten Pro-Kopf-Ausgaben der Gemeinden 2010 bis 2022 nach Flächenländern 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024) und  
Statistisches Bundesamt (2012-2025e).
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BL Ausgabeart 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Mittel- 
wert

2010-
2022

BW

Ausgaben der laufenden Rechnung 2,8% 3,8% 5,8% 3,7% 3,9% 5,9% 5,0% 80,6%

Ausgaben der Kapitalrechnung -8,7% -0,2% 11,0% 10,3% 13,9% 13,2% 5,1% 24,2%

bereinigte Ausgaben insgesamt 1,0% 3,2% 6,7% 4,7% 5,6% 7,1% 5,0% 70,2%

BY

Ausgaben der laufenden Rechnung 0,9% 3,1% 3,2% 3,3% 4,8% 2,7% 4,1% 75,5%

Ausgaben der Kapitalrechnung -10,3% 0,4% -5,5% 12,2% 9,2% 0,6% 4,1% 132,8%

bereinigte Ausgaben insgesamt -1,8% 2,5% 1,3% 5,2% 5,8% 2,2% 4,0% 84,9%

BB

Ausgaben der laufenden Rechnung 3,9% 3,6% 5,5% 3,1% 3,9% 7,7% 5,0% 83,5%

Ausgaben der Kapitalrechnung -8,8% 13,9% -9,2% 10,0% 2,7% 21,2% 5,1% 100,1%

bereinigte Ausgaben insgesamt 2,0% 4,9% 3,7% 3,8% 3,8% 9,6% 5,0% 85,8%

HE

Ausgaben der laufenden Rechnung 3,0% 2,3% 5,5% 5,2% 3,8% 8,1% 5,1% 78,9%

Ausgaben der Kapitalrechnung -8,8% -5,6% -3,2% 13,1% 15,2% 13,1% 2,5% 178,2%

bereinigte Ausgaben insgesamt 1,1% 1,3% 4,5% 6,1% 5,3% 8,7% 4,6% 87,0%

MV

Ausgaben der laufenden Rechnung 4,1% 3,7% 3,0% 0,9% 6,3% 10,7% 4,8% 77,3%

Ausgaben der Kapitalrechnung -33,0% 8,6% 23,7% 37,7% -1,4% 25,9% 9,4% 62,1%

bereinigte Ausgaben insgesamt -2,0% 4,4% 5,7% 5,7% 4,9% 13,5% 5,3% 75,1%

NI

Ausgaben der laufenden Rechnung -2,5% 4,1% 7,9% 2,9% 4,5% 8,0% 5,2% 67,1%

Ausgaben der Kapitalrechnung -7,4% 9,3% 20,4% 11,6% 15,3% 14,8% 6,4% -1,8%

bereinigte Ausgaben insgesamt -3,2% 4,8% 9,3% 4,0% 6,0% 9,0% 5,4% 56,5%

NW

Ausgaben der laufenden Rechnung 0,5% 5,0% 5,7% 1,6% 4,1% 5,1% 5,0% 89,4%

Ausgaben der Kapitalrechnung -14,6% 17,0% 10,5% 16,9% 15,7% 17,6% 9,4% 32,8%

bereinigte Ausgaben insgesamt -0,8% 5,9% 6,2% 3,0% 5,3% 6,4% 5,4% 77,7%

RP

Ausgaben der laufenden Rechnung 0,6% 3,5% 6,4% 2,5% 3,2% 6,7% 4,9% 86,2%

Ausgaben der Kapitalrechnung -12,7% -6,7% -1,2% 16,0% 3,7% 18,2% 4,5% 71,7%

bereinigte Ausgaben insgesamt -1,3% 2,3% 5,5% 3,9% 3,2% 8,1% 4,8% 83,8%

SL

Ausgaben der laufenden Rechnung 12,6% 7,2% 5,5% 1,0% 3,3% 3,1% 4,4% 84,3%

Ausgaben der Kapitalrechnung -36,8% 25,6% -30,2% -1,1% -8,9% 18,9% 2,0% 83,2%

bereinigte Ausgaben insgesamt 4,4% 8,8% 1,6% 0,9% 2,2% 4,4% 3,8% 84,1%

SN

Ausgaben der laufenden Rechnung 11,8% 15,3% 1,1% 3,6% 1,2% 7,6% 5,6% 67,5%

Ausgaben der Kapitalrechnung 24,9% 23,3% -13,1% 9,6% -17,5% 1,8% 4,5% 49,3%

bereinigte Ausgaben insgesamt 14,2% 16,3% -1,0% 4,6% -2,4% 6,6% 5,1% 64,3%

ST

Ausgaben der laufenden Rechnung 13,1% 10,5% 1,8% 2,4% -0,5% 7,1% 5,4% 76,3%

Ausgaben der Kapitalrechnung -19,1% -2,1% 0,4% 19,0% -13,8% 19,3% 5,8% 80,9%

bereinigte Ausgaben insgesamt 8,3% 9,2% 1,6% 4,4% -2,5% 8,9% 5,3% 77,0%

SH

Ausgaben der laufenden Rechnung 3,2% 2,9% 7,0% 4,1% 6,9% 5,6% 5,3% 81,6%

Ausgaben der Kapitalrechnung -13,7% -1,2% 14,7% 8,2% 17,0% 6,0% 5,6% 60,8%

bereinigte Ausgaben insgesamt 0,7% 2,4% 7,9% 4,6% 8,4% 5,7% 5,3% 77,8%

TH

Ausgaben der laufenden Rechnung 2,6% 2,4% 3,4% 3,7% 1,7% 7,3% 4,4% 77,2%

Ausgaben der Kapitalrechnung -14,1% -60,2% 6,2% -50,5% -32,0% -3,3% 20,9% 77,4%

bereinigte Ausgaben insgesamt -0,1% -14,9% 3,8% -11,5% -6,1% 5,4% 4,9% 77,3%

Tabelle 11: Veränderung der bereinigten Pro-Kopf-Ausgaben der Gemeinden 2010 bis 2022 nach Flächenländern 
Eigene Darstellung und Berechnung. Datengrundlage: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2024) und  
Statistisches Bundesamt (2012-2025e).



Abschließend soll auf die Entwicklung der Netto-

anlageinvestitionen und des Anteils der Brut-

toinvestitionen am Bruttoanlagevermögen 

des Vorjahres eingegangen werden. Zunächst 

zeigt Abbildung 15 die Entwicklung des Netto-

anlagevermögens27 des Staates insgesamt (rote 
Linie) sowie für die einzelnen Gebietskörper-

schaften Bund, Länder und Gemeinden. Diese 

Daten werden vom Statistischen Bundesamt 

seit 1991 erhoben und zeigen zunächst, dass – 

mit Ausnahme der Jahre 1995 bis 1997 –  
das Nettoanlagevermögen kontinuierlich ge-

wachsen ist. Dabei verfügen die Gemeinden  

hier über den größten Anteil, die Länder über 

den kleinsten.

Allerdings zeigt Abbildung 16 (S. 46/47), dass ei-

nerseits deutliche Schwankungen bezogen auf 

die jährlichen Veränderungen existieren, an-

dererseits dass die gemeindliche Ebene zwar 

vielfach die höchsten jährlichen Zuwächse ver-

zeichnet, aber über mehrere Jahre auch eine  

Verringerung des Nettoanlagevermögens im Ver-

gleich zum Vorjahr erfahren hat. Dies weist da-

rauf hin, dass die Gemeinden dieses nicht erhöht 

bzw. dessen Erhalt nicht gewährleistet haben.

Dies verdeutlicht sich, wenn die Nettoanlage-

investitionen (Abbildung 17, S. 48) betrachtet 
werden: Es wird ersichtlich, dass die Investitionen 

der Gemeinden seit 2002 bis 2019 sowie 2023 
per Saldo negativ waren. Zugleich überstiegen 

die Abschreibungen in den Jahren von 2012 bis 
2017 die Bruttoinvestitionen jährlich um über 5 
Mrd. Euro.28 Folglich wurde der Werteverzehr des  
Anlagevermögens nicht ausgeglichen. Dies kann 

dahingehend interpretiert werden, dass die öf-

fentliche Infrastruktur abgenutzt wird und immer 

weiter veraltet.29

Zuletzt soll die Veralterung der öffentlichen 
Infrastruktur anhand des Indikators Moder-

nitätsgrad (bzw. Erneuerungsrate) dargelegt 
werden. Nach Gornig wird dieser als Anteil der 

Bruttoinvestitionen eines Jahres an dem zu Ende 

des Vorjahres vorhandenen Bruttoanlagever-

mögen berechnet.30 Je geringer dieser Prozent-

satz ist, desto weniger wird in Ausbau und Mo-

dernisierung von Infrastrukturen investiert und 

wenn dieser im Zeitverlauf abnimmt, deutet 

dies darauf hin, dass lediglich Ausgaben für die 

Instandhaltung getätigt werden und damit die 

Infrastrukturen veralten. Ein hoher Anteil lässt 

Institutioneller Rahmen in Kommunen
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Abbildung 15: Entwicklung des Nettoanlagevermögens der Gebietskörperschaften 1991 bis 2023 (VGR-Abgrenzung)
Eigene Darstellung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025f).

27 Das Nettoanlagevermögen  

 bildet den Zeitwert der 

 Anlagegüter, d. h. zu ent- 

 sprechenden Wiederbe- 

 schaffungspreisen, ab. Die  

 Veränderungen ergeben  

 sich dabei durch die Erhö- 

 hung des Bestandes durch  

 Zugänge, die Verminderung  

 des Bestandes durch Ab- 

 schreibungen oder mit  

 beiden Wirkrichtungen  

 durch Umbewertungen  

 der Bestände aufgrund  

 von Preisänderungen der  

 Anlagegüter. Anlagegüter  

 sind dabei „(…) alle produ- 

 zierten Vermögensgüter,  

 die länger als ein Jahr   

 im Produktionsprozess  

 wiederholt oder dauerhaft  

 eingesetzt werden.“  

 (Statistisches Bundesamt  

 2025). Vermögensgüter  

 wiederum werden in  

 Sachanlagen und Geistiges  

 Eigentum unterteilt, wobei  

 Sachanlagen materielle  

 Anlagegüter darstellen. In  

 der amtlichen Statistik der  

 VGR sind materielle Anlage- 

 güter Wohnbauten und  

 Nichtwohnbauten, Aus- 

 rüstungen (bspw. Maschi- 

 nen, Fahrzeuge oder Be- 

 triebs- und Geschäftsaus- 

 stattungen), militärischen  

 Waffensysteme sowie Nutz- 

 tiere und Nutzpȵanzungen.
28 Vgl. Gornig (2019), S. 3.
29 Vgl. ebenda, S. 2.
30 Vgl. ebenda, S. 3.



Abbildung 16/Teil 1: Jährliche Veränderung des Nettoanlagevermögens gegenüber dem Vorjahr (in Mrd. Euro)  
1992 bis 2023 (VGR-Abgrenzung).  
Eigene Darstellung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025f).
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Abbildung 16/Teil 2: Jährliche Veränderung des Nettoanlagevermögens gegenüber dem Vorjahr (in Mrd. Euro)  
1992 bis 2023 (VGR-Abgrenzung).  
Eigene Darstellung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025f).
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hingegen darauf schließen, dass im Anlagever-

mögen ein größerer Anteil neuer Anlagen bzw.  

Infrastrukturen vorhanden ist und diese auf  

einem hohen technologischen Niveau bzw.  

neuem technischen Standard sind.

Abbildung 18 zeigt für die gemeindliche Ebene, 

dass die 1991 hohe Erneuerungsrate von fast 

4 % bis zum Jahr 2005 fast halbiert wurde und 
bis 2011 bei etwa 2 % lag. Danach ȴel sie weiter 
auf etwa 1,5 % ab und blieb bis 2017 unter 2 %. 
Von 2018 bis 2022 ist sie wieder auf über 2 %  
gestiegen und ȴel dann wieder auf etwa 2 % in 
2024 ab. Folglich kann die kommunale Infra-

struktur überwiegend als veraltet und dringend 

sanierungsbedürftig bezeichnet werden.

Institutioneller Rahmen in Kommunen
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Abbildung 17: Entwicklung der Nettoanlageinvestitionen nach Gebietskörperschaften 1991 bis 2023 (VGR-Abgrenzung)
Eigene Darstellung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025f).

Abbildung 18: Modernisierungsgrad: Entwicklung des Anteils der Bruttoinvestitionen am Bruttoanlagevermögen des Vorjahres 
der Gebietskörperschaften 1992 bis 2024* (VGR-Abgrenzung). 
* Nur für materielle Güter dargestellt, d. h. bei den Investitionen wurden nur jene in Sachanlagen und beim Anlagevermögen 
nur der Anteil der Bauten und Ausrüstungen berücksichtigt.  
Eigene Darstellung und eigene Berechnung. Datengrundlage: Statistisches Bundesamt (2025f).



1.3 Zwischenfazit 

Mit Blick auf die Indikatoren aus Kapitel 1 wird 

deutlich, dass die infrastrukturellen Herausfor-

derungen (akzeleriert durch die ȴskalische und 
demograȴsche Lage) in Deutschland im Allge-

meinen sowie in den Kommunen – die mit 41 % 

den relativ größten Anteil der öffentlichen Inves-

titionen stemmen, bei den öffentlichen Bauten 
allein sogar 59 % tragen – im Besonderen, sehr 
umfassend sind.31 Der Investitionsrückstau steigt, 

der Modernisierungsgrad sinkt. Die öffentliche 
Infrastruktur steht folglich unter hohem Finan-

zierungsdruck, nicht zuletzt in den Kommunen. 

So beziffert das KFW-Kommunalpanel den In-

vestitionsrückstand in den Kommunen 2024 auf 
215,7 Mrd. Euro32 – ein Anstieg um weitere rund 

16 % gegenüber dem Vorjahr.

Wenn die strukturellen Bedingungen nicht zügig 
angegangen werden können, sind prozessuale 

Anpassungen notwendig, um Verbesserungen in 

der kommunalen Infrastrukturausstattung her-

beizuführen. Ein Ansatz, um die Verwaltung zu 

entlasten und die Infrastruktur zu verbessern, 

ist die Zusammenarbeit mit privaten Partnern 

im Rahmen einer ÖPP. Dabei kann ggf. privates 

Fachwissen gezielt genutzt werden, um die In-

novationsfähigkeit zu steigern, die Infrastruktur-

qualität sicherzustellen und gleichzeitig öffent-
liche Kosten zu reduzieren. Welche Chancen, 
aber auch Risiken in ÖPP-Projekten liegen, illus-

triert Kapitel 2 der Studie.

Institutioneller Rahmen in Kommunen
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31 Vgl. KFW (2024).
32 Vgl. KFW (2025), S. 4. 



50

33 Vgl. Gatzke (2011), S. 17.

2.1 Deȴnitorische Grundlagen 

ÖPP beschreiben allgemein vertraglich geregelte 

Kooperationen zwischen dem öffentlichen und 
dem privaten Sektor, bei denen die Kommune 

bei der Umsetzung des Vorhabens die Orien-

tierung am Gemeinwohl garantiert und das pri-

vate Unternehmen i. d. R. die Verantwortung für 

die Durchführung der Maßnahmen übernimmt 

sowie Know-how, Management- und Personal-

kapazität beisteuern soll. Beide Parteien bringen 

jeweils auch Finanzpotenzial in die Partnerschaft 

ein, wodurch die Kommune (z. B. im Gegensatz 
zur vollständigen Privatisierung oder zum reinen 

Contracting) weiterhin an der Aufgabenerfüllung 
beteiligt ist und diese weiterhin im Sinne ihrer  

Interessen steuern kann. ÖPP beschreibt folg-

lich eine langfristige und vertraglich geregelte 

Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Auftrag-

geber und privatem Auftragnehmer. In der vor-

liegenden Studie wird für eine ÖPP die Deȴnition 
von Gatzke (2011) verwendet. Demnach handelt 
es sich um eine langfristige, vertraglich gere-

gelte Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen 
Hand und mindestens einem privaten Partner 

mit dem Ziel, öffentliche Leistungen eɝzien-
ter bereitzustellen. Die Partnerschaft umfasst 

mindestens die Phasen Planung, Erschaffung,  
Finanzierung und Betrieb durch den privaten 

Partner, wobei die entstehenden Risiken zwi-

schen beiden Partnern sachgerecht verteilt 

werden.33

Dem kommunalen Bedarf folgend stand bei den 

ersten ÖPP der Finanzierungsaspekt deutlich im 

Vordergrund. Die öffentliche Kritik an derartigen 
Verlagerungen (Stichwort „Schattenhaushalte“) 
sowie aufkommende Forderungen nach Wirt-
schaftlichkeitsnachweisen förderten die Standar-

disierung und führten zu einer deutlichen Neu-

fokussierung des ÖPP-Beschaffungsansatzes. Bei 
heutigen ÖPP-Projekten werden bspw. mit Hilfe 

des ÖPP-Ansatzes alle Phasen einer Infrastruk-

tureinrichtung ganzheitlich über ihre gesamte 

Lebensdauer hinweg betrachtet (Lebenszyklus-

ansatz) und dabei gegebenenfalls Eɝzienz- und 
Einspareffekte im Vergleich zur konventionellen 
Realisierung aufgezeigt. Die Finanzierung wird, 

im Gegensatz zu vielen konventionell geplanten 

Projekten, dabei zu einem Aspekt einer Gesamt-

betrachtung, bei der Planen, Bauen, Betreiben, 

Finanzieren und Weiternutzung/Verwertung als 
wirtschaftliche Einheit betrachtet und vor der 

Realisierung in einer integralen Planung ana-

lysiert werden. Dabei erfolgt bereits am Anfang 

eines Projekts i. d. R. die Auswahl eines privat-

wirtschaftlichen Partners, der im Unterschied  

zur konventionellen Beschaffung nicht nur Ein-

zelleistungen bei Bau- und Betrieb übernimmt, 

sondern – angesichts seiner später selbst zu  

erbringenden Betriebsleistungen – die Pla-

nung ganzheitlich durchführt. Als Ansatz eines 

wertschöpfungsübergreifenden Managements 

können so z. B. frühzeitig Anreize generiert 

werden (in der Erstellungsphase), die im Hinblick 
auf spätere sich im Lebenszyklus akkumulie-

rende Gesamtkosten dämpfend wirken. 

Schließlich wird bei ÖPP der Lebenszyklus der  

Infrastruktureinrichtung in Form einer Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung (WU) analysiert, bei 
der alle Phasen des Projektes ganzheitlich 

als wirtschaftliche Einheit betrachtet werden.  

Dadurch werden im Vergleich zur bisherigen  

konventionellen Realisierung Synergie- und Eɝ-

zienzpotenziale aufgedeckt und zum Vorteil der 

Kommune realisiert. Im ÖPP-Verfahren müssen 

diese in einem mehrstuȴgen Verfahren im 
Rahmen der WU aufgezeigt und belegt werden. 
Unabhängig von einer ÖPP-Realisierung, die nur 

stattȴndet, wenn am Ende der Wirtschaftlich-

keitsvergleich die Vorteilhaftigkeit gegenüber 

einer konventionellen Realisierung nachweist, 

werden dafür alle notwendigen Parameter be-

reits bei der Planung ermittelt und festgelegt. 

Somit erfolgt bspw. die Bewertung eines Infra-

2 ÖPP in Theorie und Praxis
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34 Vgl. zu diesem Absatz  

 Hesse/Lück/Redlich (2012).
35 Vgl. Fauter et al. (2023), S. 79.
36 Vgl. Huwe/Steitz/ 

 Sigl-Glöckner (2022), S. 8.
37 Hierzu zählt auch das  

 stadtinterne Contracting,  

 bzw. Intracting.
38 Contracting beschreibt  

 allgemein eine Kooperation  

 mit einem externen Partner  

 (dem Contractor) über den  

 u. a. externes Know-how  

 und Kapital erschlossen  

 werden soll. Welche kon- 

 kreten Aufgaben die Con- 

 tractoren übernehmen – 

 zum Beispiel Planung, Finan- 

 zierung oder Umsetzung  

 von Projekten und Dienst- 

 leistungen – sowie wie die  

 Reȴnanzierung und Ver- 

 gütung gestaltet ist, ist  

 dabei vom jeweiligen Con- 

 tracting-Modell abhängig.  

 Wichtige Varianten sind v. a.  

 Energieliefer-Contracting  

 und Energiespar-Contrac- 

 ting. Vgl. Fauter et al. (2023),  

 S. 81-84.
39 Bspw. Kapital oder  

 Sponsoring von Bürger und  

 Unternehmen, bürgerschaft- 

 lich organisierte Betreiber- 

 gesellschaften oder inter- 

 kommunale Kooperationen.
40 Vgl. Diekmann/Jung/Rauch  

 (2014), S. 2; Walter/Weber,  

 S. 6-8; Fauter et al. (2023),  

 S. 79-91.
41 Vgl. zu diesem Absatz  

 Hesse/Lück/Redlich (2012).
42 Vgl. Heinz (1993).
43 Vgl. Gerstlberger/Kneissler  

 (1998); Gerstlberger/ 

 Schmittel (2004), S. 12.

strukturprojekts nicht vorrangig auf Grund der 

entstehenden Baukosten zum Zeitpunkt der Er-

richtung, sondern bezieht die anfallenden Folge-

kosten für Instandhaltung und Betrieb mit ein. 

Die Lebenszyklusbetrachtung bildet insbeson-

dere auch die Grundlage für eine nachhaltige, 

kostensparende und kostentransparente Be-

wirtschaftung von Infrastruktureinrichtungen. 

So kommt es zu einer transparenten und nach-

vollziehbaren Darstellung der gesamten Projekt-

kosten. Andererseits werden dadurch verbind-

liche und detaillierte Vorgaben geschaffen, die 
ein kontinuierliches Projektcontrolling anhand 

von Zielwerten ermöglichen.34

Alternative Finanzierungsformen sind insbeson-

dere auch für die Finanzierung und Bewältigung 

von (kommunalen) Transformationsaufgaben 
wichtig, die den kommunalen Haushalt entlasten 

(bzw. nicht zusätzlich belasten) und dennoch 
bspw. Klimapolitik auf lokaler Ebene ermögli-

chen.35 Denn i. d. R. können die Kommunen die 

Transformationsbedarfe nicht alleine tragen.36 

Für die Finanzierung stehen den Kommunen  

hier – auch bei Finanzschwäche – unterschied-

liche Möglichkeiten und Instrumente zur Verfü-

gung: Neben der Eigenȴnanzierung37, Contrac-

ting-Projekten38 sowie weiteren „alternativen“ 
Formen der Finanzierung39 sind speziell auch die 

ÖPP von Relevanz.40 

So hat sich ÖPP in den letzten Jahrzehnten in 

nahezu allen Bundesländern in der kommunal-

politischen Handlungspraxis als Alternative zur 

konventionellen Realisierung etabliert, deren 

Anwendung fällt hingegen im Vergleich (noch) 
eher gering aus. ÖPP hat sich von einem Finan-

zierungsinstrument, das nicht nur von den Auf-

sichtsbehörden, sondern auch von den Bür-

gern, politischen Gruppierungen, Parteien und 

den Gewerkschaften häuȴg kritisch betrachtet 
wurde, immer mehr zu einer lebenszyklusorien-

tierten Beschaffungsalternative weiterentwickelt. 
Damit korrespondierend haben sich die Anwen-

dungs- und Handlungsfelder von ÖPP, die Zahl 

der Projekte und deren Volumen ebenfalls aus-

geweitet.41

2.2 Historie von ÖPP 

Etwa ab den 1980er Jahren taucht der angel-
sächsische Begriff Public Private Partnership 
(PPP) vermehrt in der kommunalwirtschaftlichen 
Diskussion in Deutschland auf.42 ÖPP waren in 

deutschen Kommunen zwar bekannt, jedoch auf 

Randbereiche in Form von gemischtwirtschaftli-

chen Unternehmen sowie Kooperationslösungen 

in der kommunalen Energieversorgung, die  

v. a. in den Großstädten eine lange Tradition 
aufweisen, beschränkt. Mit der Einführung des  

Terminus PPP wurde vor dem Hintergrund dieser 
Vorläufererfahrungen und -diskussionen und 

der bisherigen deutschen Tradition öffentlich-
privater Kooperation nicht nur ein neuer Ang-

lizismus etabliert, sondern auch ein Bewusst-

seinswandel in der kommunalpolitischen bzw. 

-wirtschaftlichen Debatte hin zu (deutlich) mehr 
privater Beteiligung eingeleitet, korrespondie-

rend mit den wettbewerblichen Liberalisierungs-

tendenzen in der EU seit den 1990er Jahren. Die 
veränderte Sichtweise auf öffentlich-private Zu-

sammenarbeit bildet in der zweiten Hälfte der 

1980er Jahre nur einen Mosaikstein eines grö-

ßeren Bildes und etwa zur gleichen Zeit wurden 

traditionelle Grenzen zwischen öffentlichem und 
privatem Sektor auf unterschiedlichen staatli-

chen Ebenen in Frage gestellt. Beispiele hierfür 

sind das an privatwirtschaftlichen Organisa-

tions- und Finanzierungsprinzipien orientierten 

„Neue Steuerungsmodells“ der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfa-

chung (KGSt), die Intensivierung von Liberalisie-

rungs- und Deregulierungsüberlegungen auf 

Bundesebene (Bundesbahn und -post), (neue) 
standortbezogene kommunaler Aufgaben wie 

„Wirtschafts- und Technologieförderung“, „Stadt-
marketing“, „Beschäftigungsförderung“ oder 
„Tourismusmanagement“ oder die forcierten 
Ausgliederungstrends von Aufgaben und Leis-

tungen in privatwirtschaftliche Organisations-

formen auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-

ebene.43 Bei allen diesen Ansätzen und Initiativen 

ist das Grundanliegen, die öffentliche Aufgaben-

erledigung für mehr Markt und Wettbewerb zu 
öffnen. Zudem waren nunmehr auch rein öffent-
liche Unternehmen einem stärkeren Eɝzienzpos-

tulat unterworfen. Wesentliche Auslöser waren 
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44 Vgl. Heinz (1990).
45 Vgl. zu diesem Absatz  

 insbesondere Gerstlberger/ 

 Schmittel (2004), S. 11 ff.
46 Vgl. zu diesem Kapitel  

 insbesondere BMF (2016),  

 S. 11–14; Gatzke (2011),  

 S. 8–12.  

dabei zunehmende strukturelle Haushalts- und 

Investitionsprobleme der Kommunen, eine ver-

schärfte Personalsituation bei gleichzeitig neuen 

Leistungsansprüchen und -erwartungen an die 

Kommunen sowie eine intensivierte interkom-

munale und -regionale Standortkonkurrenz und 

damit im weiteren Sinne die Entwicklung einer 

aktiven Standortpolitik.44 All dies begünstigte die 

Entwicklung neuer (halb-)öffentlicher Tätigkeits-

felder und Leistungen.45

2.3 Die Entwicklung von ÖPP in 
Deutschland 

ÖPP wurden im Rahmen der Infrastrukturbe-

reitstellung in anderen Ländern wie Großbritan-

nien in den vergangenen rund dreißig Jahren 

wesentlich genutzt.46 In Deutschland haben ÖPP 

dagegen erst in jüngerer Zeit an Bedeutung  

gewonnen. Erste Grundlagen für ÖPP im heuti - 

gen Begriffsverständnis wurden in Deutschland 
1994 mit Einführung des Gesetzes über den Bau 
und die Finanzierung von Bundesfernstraßen 

durch Private (FStrPrivFinG) geschaffen. Das Ge-

setz war auch eine Reaktion auf den öffentlichen 
Investitionsdruck, der sich durch die Wiederver-

einigung Deutschlands ergab. Es ermöglichte 

in Deutschland erstmals einem privaten Unter-

nehmen den Bau, die Erhaltung und den Betrieb 

von Bundesfernstraßen zu übertragen. Auf Bun-

desebene kam es 2002 nach der Entscheidung 
zugunsten eines PPP-Kompetenzzentrums zu-

nächst zur Gründung eines Lenkungsausschusses 

PPP im öffentlichen Hochbau. Im Jahr 2004 ei-
nigte sich die damalige Bundesregierung dann 

auf eine Initiative zum Aufbau eines föderalen 

PPP-Kompetenznetzwerkes sowie zur Erfüllung 

bundeseigener ÖPP-Ziele auf Gründung einer 

PPP-Task Force auf Bundesebene. Die PPP-Task 
Force griff die Forderungen aus dem Gutachten 
„PPP im öffentlichen Hochbau“ auf und setzte sie 
im Entwurf für ein „Gesetz zur Beschleunigung 
der Umsetzung von Öffentlich-Privaten Part-
nerschaften und zur Verbesserung gesetzlicher  

Rahmenbedingungen für Öffentlich-Private Part-
nerschaften (ÖPP-Beschleunigungsgesetz)“ um, 
welches 2005 in Kraft trat. Ziel des Gesetzes war 
der Abbau von Benachteiligungen in Bezug auf 

ÖPP-Projekte. Wesentliche Punkte waren die An-

erkennung von ÖPP als Beschaffungs variante, 
die Berücksichtigung der Risikoallokation im 

Zuge der Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
nach § 7 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung (BHO), 
die Lockerung des Veräußerungsverbotes nach 

§ 63 BHO sowie unter bestimmten Voraussetzun-

 gen die Befreiung von Grundsteuer und Grund-

erwerbsteuer für den privaten ÖPP-Partner. 

Das ÖPP-Beschleunigungsgesetz wurde insbe-

sondere als ein Zeichen der Politik pro ÖPP ge-

wertet. In diesem Kontext – und auch, weil man 

in Deutschland einen Nachholbedarf bei ÖPP 

gesehen hat – wurde im Jahr 2008 unter Feder-

führung des Bundesministeriums der Finanzen 

bspw. die ÖPP Deutschland AG (heute: Partner-

schaft Deutschland – Berater der öffentlichen 
Hand GmbH, kurz PD) gegründet, deren aus-

drückliches Ziel es war, den ÖPP-Anteil an öffent-
lichen Investitionen zu erhöhen. 

Gemessen an der Anzahl haben ÖPP-Projekte 

in Deutschland bislang im Bildungsbereich die 

größte Rolle gespielt. Dabei handelt es sich aber 

meist um eher kleinere Projekte auf kommu na- 

ler Ebene (z. B. Kindertagesstätten oder Schulen). 
Größere ÖPP-Projekte wurden in jüngerer Zeit 

auf Bundesebene im Autobahnbau realisiert. Im 

Straßenbau wurden zwar bislang anteilsmäßig 

eher wenige ÖPP-Projekte realisiert, diese um-

fassen aber vergleichsweise große Investitions-

ausgaben, so dass der Straßenbau einen großen 

Anteil am gesamten ÖPP-Investitionsvolumen 

einnimmt. Dieser dürfte in Zukunft noch weiter 

steigen, da weitere ÖPP-Projekte im Autobahn-

 bau geplant sind und künftig auch der Ausbau 

von Bundesstraßen im Rahmen von ÖPP ge-

schehen soll. Gemessen an den Projektsummen 

setzt der Bund im Vergleich zu den anderen Ge-

bietskörperschaften die meisten ÖPP-Projekte 

um. Darin spiegelt sich erneut die Bedeutung des 

Bundesfern straßenbaus für ÖPP wider.

Die Entwicklung von ÖPP erfolgte in Deutsch-

land in verschiedenen Phasen und Wellen, die  
jeweils durch verschiedenartige Auslöser, Rah-

menbedingungen und Dynamiken gekenn-

zeichnet waren.47 Heute zählt die „PPP-Projekt-

datenbank“ der PD (Stand 2024) insgesamt  
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239 ÖPP-Projekte im Hoch- und Tiefbau in 
Deutschland. Eine Entwicklung zu den ÖPP- 

Projekten im Vertragsabschluss im Hoch- und 

Straßenbau kann für die Jahre 2002/2003 bis 
2022 Abbildung 19 entnommen werden. Das Ge-

samtinvestitionsvolumen lag 2022 im Hochbau 
bei 7.553 Mio. € und im Straßen bau bei 7.292 
Mio. €. Die aktuelle Verteilung nach Bereichen 
wird in Abbildung 20 dargestellt.

Neben klassischen Vertrags-ÖPP im Baubereich 

gibt es zahlreiche weitere Einsatzfelder für ÖPP-

Projekte in den kommunalen Infrastrukturen. 

Zu nennen sind hier die Energie- und Wasser-

versorgung oder die Kreislaufwirtschaft. „In der 

Wasserversorgung und in geringerem Umfang 
in der Abwasserentsorgung ȴnden verschiedene 
ÖPP-Modelle Anwendung, um Infrastrukturpro-

jekte eɝzient zu planen, zu bauen, zu betreiben 
und zu ȴnanzieren. Im Kontext der Abwasserent-

sorgung bedeutet ÖPP, dass eine öffentliche Ein-

richtung (z. B. Kommune oder ein Zweckverband) 
mit einem privaten Unternehmen zusammen-

arbeitet, um Aufgaben der Abwasserentsorgung 

zu planen, zu bauen, zu ȴnanzieren, zu betreiben 
oder zu warten – teilweise über viele Jahre hin-

 weg. Über Betreiber-, Konzessions-, BOT-Modelle 
oder Gesellschaften (vgl. Abschnitt 2.6.2) lassen 
sich zahlreiche Infrastruktur- und Daseinsvor-

sorgebereiche mittels ÖPP optimieren.
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Abbildung 19: ÖPP-Projekte mit Vertragsabschluss im Hoch- und Straßenbau 
Eigene Darstellung, Daten PD (2022).

Abbildung 20: ÖPP-Projekte im Hoch- und Straßenbau; Verteilung anhand der Anzahl (links) und anhand des  
Investitionsvolumens (rechts) 
Eigene Darstellung, Daten: PD (2022); Anmerkung: n=235.
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2.4 Merkmale von ÖPP in der Praxis 

Grundsätzlich steht ÖPP bzw. eine partnerschaft-

liche Infrastrukturentwicklung in jedem infra-

strukturellen kommunalen Bereich als Alterna-

tive zur konventionellen Beschaffung zur Verfü-

gung, wenn die Gemeinde weder eine reguläre 

Drittbeauftragung (Ausschreibung) noch eine 
Eigenleistung intendiert.48 Ergänzend zur vor-

herigen Deȴnition lassen sich die wesentlichen 
Merkmale einer ÖPP dann nach Gatzke insbe-

sondere in die Punkte

• Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, 
• ein privater und ein öffentlicher Partner 
 als Minimum; 
• wirtschaftliche Bereitstellung einer 

 öffentlichen Leistung 
• längerfristige, vertrauensbasierte 

 Zusammenarbeit (Partnerschaft) 
• Bündelung von Ressourcen (Aufgabenteilung) 
• Zielkongruenz 

• Risikoallokation und

• Lebenszyklusansatz

untergliedern.49 

ÖPP ȴnden grundsätzlich unterschiedliche An-

wendung bei der Erfüllung von öffentlichen 
Aufgaben. Dazu gehört v. a. die Bereitstellung 

öffentlicher Infrastruktur wie im Verwaltungs- 
und Verkehrswesen oder in den technischen 

Infrastrukturen, aber auch im Erziehungs- und 

Bildungswesen. Gängige Anwendungsfelder 

sind bspw. der infrastrukturelle Bereich des 

Hochbaus und Tiefbaus. Beim Hochbau sind als 
ÖPP-taugliche und -erprobte Bereiche Schulen, 

Finanzämter und Verwaltungsgebäude, Justiz-

gebäude, Polizeistationen und Gefängnisse oder 

Sportstätten zu nennen. Im Bereich des öffent-
lichen Tiefbaus ȴnden sich ÖPP-Projekte v. a. im 
Bereich Straßen und Brücken, seltener im Schie-

nenbau. Aber auch im Bereich der Kommunika-

tionstechnik und der neuen Medien werden im 

Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung und dem 

sog. „E-Government“ in den öffentlichen Verwal-
tungen prinzipiell Anwendungsfelder für ÖPP ge-

sehen, in einem weiter gefassten Sinn öffentlich-
privater Kooperationen auch in den kommunalen 

Infrastrukturen (Energie- und Wasserversorgung, 
Entsorgung/Kreislaufwirtschaft oder ÖPNV). 

An einer ÖPP sind mindestens ein öffentli-
cher und ein privater Partner beteiligt, wobei  

darüber hinaus auch mehrere öffentliche Partner 
oder mehrere private Unternehmen in ein  

ÖPP-Projekt eingebunden sein können. Der öf-

fentliche Partner wird bei ÖPP-Projekten i. d. R. 

als „öffentliche Hand“ bezeichnet, was symbo-

lisiert, dass er Teil der Verwaltung ist. Nicht als  
öffentlicher Partner angesehen wird hingegen 
ein öffentliches Unternehmen der Privatwirt-
schaft, folglich bspw. eine GmbH, deren Anteile 

zu 100 % eine staatliche Institution trägt. Eine 
Kooperation zwischen solchen ausgegliederten 

bzw. privatisierten öffentlichen Unternehmen 
stellt keine ÖPP dar. Gleichzeitig wird voraus-

gesetzt, dass die Identität der beteiligten Partner 

intakt bleibt.

Im Mittelpunkt einer ÖPP steht immer die 

wirtschaftliche (und teils wirtschaftlichere)  
Bereitstellung einer öffentlichen Leistung. 

Dies ist für die öffentliche Hand i. d. R. das  
Hauptmotiv, die Zusammenarbeit mit einem  

privaten Unternehmen anzustreben. Trotz der 
Tatsache, dass private Partner bei einer ÖPP 
einen Gewinn erzielen, sollten sie die öffentliche 
Leistung für die öffentliche Hand dennoch wirt-
schaftlicher bereitstellen als eine Eigenrealisie-

rung, da sie im marktwirtschaftlichen System 

meist eɝzienter arbeiten können.

Außerdem ist v. a. eine längerfristige, ver-

trauensbasierte Zusammenarbeit (Partner-

schaft) von Relevanz, da bei ÖPP-Projekten  

i. d. R. eine minderstrukturierte Ausgangssi-

tuation vorliegt. Diese kann dazu führen, dass 

bei Vertragsabschluss die zu erbringenden 

Leistungen sowie die entsprechenden Gegen-

leistungen der beiden Vertragsparteien öffent-
liche Hand und privates Unternehmen nicht 

abschließend deȴniert werden bzw. gar nicht 
abschließend deȴniert werden können. Im 
Rahmen einer ÖPP übernimmt der private 

Partner die Verantwortung für eine wirtschaft-

lich eɝziente Leistungserstellung, während 
der öffentliche Partner die Einhaltung gemein-

wohlorientierter Ziele sicherstellt. In Folge 

ist ein kontinuierlicher Abstimmungsbedarf  

zwischen den Partnern ein wesentliches Merk - 
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mal einer ÖPP. Eine langfristige, vertrauens-

basierte Zusammenarbeit ist daher im Rahmen 

einer ÖPP zwingend notwendig. Daher verfügen 

ÖPP-Projekte i. d. R. explizit über Konȵiktv- 
ermeidungs- bzw. Konȵiktlösungsstrategien.  
Bei Projekten, in denen alle Leistungen und  

Gegenleistungen der beteiligten Partner vorab 

abschließend deȴniert werden, handelt es  
sich formal nicht um eine ÖPP. Dies bedeutet 

zwar nicht, dass die beteiligten Partner im 

Rahmen der ÖPP kein gemischtwirtschaftliches 

Unternehmen gründen können. Hieraus folgt  

jedoch, dass bspw. das klassische Contracting-

Out bzw. Outsourcing nicht den ÖPP zuzuord- 

nen ist. 

Merkmal jeder ÖPP ist auch eine Bündelung von 
Ressourcen der öffentlichen Hand und der Pri-
vatwirtschaft (im Sinne einer Aufgabenteilung). 
So gehen bei einer ÖPP die beteiligten Partner 

davon aus, dass sich ihre individuellen Interessen 

durch Kooperation und Bündelung ihrer Res-

sourcen besser verwirklichen lassen, als dies bei 

einer individuellen Aktivität der Fall wäre. Diese 

Bündelung der Ressourcen kann sich sowohl in 

Form eines Leistungsaustauschs innerhalb einer 

ÖPP zeigen als auch durch einen gemeinsamen 

Ressourcen-Pool in einem gemischtwirtschaft-

lichen Unternehmen, in das beide Partner ihre 

Mittel einbringen.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal einer 

ÖPP ist die Zielkongruenz. Dies bedeutet,  

dass unterschiedliche Handlungslogiken zu 

einer gemeinsamen Zielperspektive vereint 

werden. Primäres Ziel der öffentlichen Hand 
ist das Gemeinwohl im Allgemeinen und die  

Bereitstellung der öffentlichen Leistung im  
Speziellen, wobei diese möglichst wirtschaftlich 

erbracht werden soll. Nur wenn sich die Ziele 

des Privaten und der öffentlichen Hand ver-

einigen lassen, folglich eine eɝzientere Bereit-
stellung der öffentlichen Aufgabe erfolgt, bei  
der der Private gleichzeitig einen Gewinn er-

zielen kann, sind die Ziele kongruent. Eine  

Kooperation ohne Zielkongruenz, also mit  

widersprüchlichen Zielen des öffentlichen und 
privaten Sektors, kann dagegen nicht als ÖPP 

klassiȴziert werden.

Außerdem ist die Risikoallokation ein Merkmal 

von ÖPP. Schließlich ergibt sich ein wesentli-

ches Eɝzienzpotenzial einer ÖPP durch eine 
projektspeziȴsche Risikoverteilung auf die be-

teiligten Parteien des öffentlichen und privaten 
Sektors. Eine eɝziente Risikoverteilung ist dabei 
so zu verstehen, dass derjenige Partner, der ein 

Risiko am ehesten beeinȵussen kann, dieses 
auch trägt. Das bedeutet nicht, dass ein maxi-

maler Risikotransfer vom öffentlichen Partner 
hin zum privaten Partner erfolgt. Somit sind im 

Rahmen eines ÖPP-Projektes die Risikoidenti-

ȴkation, Risikobewertung und Risikoverteilung 
besonders wichtig. Die Risikoverteilung stellt 

damit ein charakteristisches Merkmal einer ÖPP 

dar; ȴndet keine Risikoverteilung statt, so ist die  
Zusammenarbeit der öffentlichen Hand mit dem 
Privaten nicht als ÖPP zu klassiȴzieren. 

Als weiteres wesentliches Merkmal einer ÖPP – 

speziell im Hoch- und Tiefbau – wird der Lebens-

zyklusansatz gesehen: Im Gegensatz zu einer 

herkömmlichen Beschaffung der öffentlichen 
Hand werden nicht einzelne Teilleistungen be-

zogen, sondern vielmehr ein Leistungsbündel. 

Wichtig ist dabei, dass nicht nur eine oder meh-

rere Phasen der Leistung vom Privaten erbracht 

werden. Vielmehr ist es erforderlich, dass min-

destens die Phasen Planung, Bau, Betrieb und 

Finanzierung aus einer privaten Hand erfolgen. 

Insbesondere die Finanzierungs- und die Be-

triebsphase sind dabei vom Privaten zu leisten. 

Wesentliches Merkmal einer ÖPP ist die Einbin-

dung privaten Kapitals, folglich die Vorȴnanzie-

rung der bereitgestellten Leistung durch das 

private Unternehmen. Ist die Betriebsphase 

daneben nicht Teil der vom Auftragnehmer er-

brachten Leistung, so ȴndet zum einen keine 
langfristige Zusammenarbeit statt, zum anderen 

liegt der Schwerpunkt dann auf der privaten Vor-

ȴnanzierung einer öffentlichen Leistung. Die Ver-

gütung für die Bereitstellung der öffentlichen 
Leistung erfolgt bei ÖPP über den Betrieb und 

dabei über die Unterhaltungskosten, eine origi-

näre Vergütung für die Leistung oder die sons-

tige Vorleistung selbst fehlt, vielmehr erfolgt ihre 

Bezahlung erst im Rahmen der Vergütung der 

nachgelagerten Dienstleistung. Dies erklärt auch 

die Maßgeblichkeit des Lebenszyklusansatzes. 
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Im öffentlichen Hochbau bspw. umfassen empi-
rischen Studien zufolge die Betreiberleistungen 

zudem rund zwei Drittel der Gesamtkosten eines 

ÖPP-Projektes und belegen damit, wie essen-

tiell der Einschluss der Betriebsphase für das 

Vorliegen einer ÖPP ist. Der Ansatz des Lebens-

zyklus bedeutet auch, dass alle im Rahmen des 

Projektes entstehenden Kosten – folglich insbe-

sondere auch die der Betriebsphase – zu berück-

sichtigen sind, was oft ein Umdenken des kame-

ralistisch geprägten Kostendenkens der öffent-
lichen Hand erfordert. 

Trotz dieser scheinbaren Eindeutigkeit bezüglich 
der deȴnitorischen Merkmale ist grundsätzlich 
zu berücksichtigen, dass der ÖPP-Begriff nicht 
nur in Deutschland, sondern auch international 

nicht einheitlich deȴniert ist, wobei die Zahl der 
Begriffsdeȴnitionen scheinbar auch mit der 
wachsenden Zahl der Veröffentlichungen zum 
Thema ÖPP zugenommen hat. Dies resultiert  
v. a. daraus, dass der Begriff ÖPP in der Ver-

gangenheit für unterschiedliche Systeme der  

Kooperation Anwendung fand, was zu einer  

allgemeinen Verwirrung um den Begriff führte, 
die bis heute anhält. ÖPP ist ein Programmbe-

griff, der verschiedene Varianten der Zusammen-

arbeit zwischen Privaten und der öffentlichen 
Hand umfasst.

2.5 Vor- und Nachteile von ÖPP 

2.5.1 Gründe und Argumente für ÖPP

Bei der Frage nach den Gründen für ÖPP treten 

nach Gatzke v. a. zwei Aspekte in den Vorder-

grund:50 Erstens die ȴskalische Lage bzw. die 

Lage der öffentlichen Haushalte (vgl. Abschnitt 
1.2) sowie zweitens Maßnahmen einer Verwal-
tungsreform, insbesondere im Kontext von Eɝ-

zienz und Effektivität, die auch unter dem Be-

griff „New Public Management“ (NPM)51 zusam-

mengefasst werden. 

Öffentliche (kommunale) Haushalte können ei-
nerseits an ihre ȴnanziellen Grenzen stoßen, an-

dererseits hat die öffentliche Hand im Zeitverlauf 
ihr grundsätzliches Rollenverständnis verändert 

und richtete so ihre Aktivitäten zunehmend nach 

Effektivität und Eɝzienz (d. h. an unternehme-

risch-ökonomischen Aspekten) aus. Der Grund-

satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist 
eines der Leitmotive der Haushaltsgrundsätze 

und die Mittelverwendung sollte folglich über 

ein hohes Maß an Eɝzienz und Effektivität ver-

fügen.52 Über das Anbinden von Privatkapital 
und externer Expertise verspricht diese auch 

weitere Vorteile, wie Beschleunigungseffekte 
bei der Vorhabenrealisierung.53 Hinzu kommt 

das Argument, dass ÖPP Risiken für Kommunen 

minimieren können, da das beteiligte Unter-

nehmen diese übernimmt, und es ggf. mehr Er-

fahrungen hat, mit Risiken umzugehen und diese 

besser abfedern kann. Zudem wird häuȴg das 
„Alles aus einer Hand“-Argument angeführt, da 
sich öffentliche Projekte oft über einen langen 
Zeitraum mit verschiedenen Phasen erstrecken:  

i. d. R. Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb. 

Bei einer gewöhnlichen Bauplanung sind in jeder 

Phase andere Unternehmen oder kommunale 

Stellen zuständig, während ÖPP auf den soge-

nann ten Lebenszyklusansatz setzen. Dabei wer- 

den alle Phasen von Anfang an ganzheitlich be-

trachtet und das Unternehmen betreut den ge-

samten Prozess der Umsetzung der Baumaßnah - 

men.54 Zudem wirken weitere Einȵussgrößen auf 
ÖPP, wie z. B. das Wettbewerbspostulat der Euro- 
päischen Union, die Ineɝzienzhypothese der öf- 
fentlichen Verwaltung, Lobbyismus, Value for Money 

oder die „Flucht aus dem Verwaltungsrecht“.

Aus der Vielfalt der Gründe scheint häuȴg die  
Finanzierungsnot das wesentliche Grundmotiv 

für ÖPP zu sein. ÖPP sind folglich weniger das  

Ergebnis vorausschauender, gestaltender Politik, 

sondern wurden bzw. werden vielmehr häuȴg 
„aus der Not heraus geboren“. Mit Blick auf den 
erheblichen Investitions- und Erhaltungsstau bei 

allen Verkehrsträgern prüfte bspw. das (dama-

lige) Bundesministerium für Digitales und Ver-

kehr (BMDV), wie durch den Einsatz von ÖPP-
Projekten „die Finanzierung der Verkehrsinfra-

struktur auf eine erweiterte Grundlage gestellt 

werden kann“55. Allerdings können die Situation 

der öffentlichen Haushalte und das NPM (die 
beiden Hauptgründe für die Initiierung von ÖPP) 
grundsätzlich auch nicht getrennt voneinander 
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betrachtet werden. Denn aufgrund des vorhan-

denen Investitionsstaus bei gleichzeitiger Ver-

knappung öffentlicher Mittel muss die öffentliche 
Hand mehr denn je vorhandene Investitionsspiel-

räume eɝzient nutzen. Um dies zu erreichen, 
sind Kooperationen mit privaten Partnern unter 

Umständen vorteilhaft, da so z. B. deren Know-

how und Arbeitsmethodik genutzt und somit 

gegebenenfalls eine günstigere Leistungserbrin-

gung erreicht werden kann. Eine solche Form 

der Kooperation zwischen öffentlichem und pri-
vatem Sektor ist als Teil des NPM aufzufassen.

Auch bei der Vergabe bietet ÖPP Vorteile: Auch 

bei der Vergabe bietet ÖPP Vorteile: So können 

private Unternehmen die Kommunalverwaltung 

durch ihre Innovationskraft und Fachexpertise 

unterstützen, bspw. im Rahmen der Kreislauf-

wirtschaft/Abfallentsorgung oder der Wasserver- 
und Abwasserentsorgung. Dies bedeutet nicht, 

dass kommunale Unternehmen – falls vorhanden – 

dieses Potenzial nicht auch bieten. Gerade im 

Rahmen der Trinkwasserversorgung und Abwas-
ser entsorgung stellen Klimawandel, demogra ȴ-
sche Entwicklung, damit verbundene (Fix-)Kos-

tenerhöhungen und neue gesetzliche Vorgaben 

wie Trinkwasserverordnung, Kommunalabwas-

serrichtlinie Kommunen vor immense Heraus-

forderungen. Hier könnten private Partner im 

Rahmen von ÖPP unterstützen, damit Aufgaben 

der Daseinsvorsorge langfristig sicher, eɝzient 
und nachhaltig erfüllt werden können. Derartiges 

Know-how ließe sich mittels ÖPP für die gewähr-

leistende Kommune nutzbar machen. Ferner lässt 

sich, wie angesprochen, mittels eines verläss-

lichen Partners Investmentkapital generieren.56

2.5.2 Ziele von ÖPP

Die öffentliche Hand kann mit ÖPP (im Sinne 
der zuvor beschriebenen Argumente für ÖPP)  
grundsätzlich verschiedene Ziele verfolgen. Dazu 

zählen insbesondere 

• eine schnellere Projektrealisierung, 

• eine eɝzientere Aufgabenerledigung, 
• größere ȴnanzielle Planungssicherheit 
 insbesondere durch Übertragung von 
 Risiken auf den Privaten, 

• Kostenoptimierung, 

• Nutzung privatwirtschaftlichen Know-hows, 

• Verschlankung der Verwaltungsstrukturen 

 sowie 

• die Implementierung privatwirtschaftlicher 

 Steuerungs- und Managementmethoden.57

In der Gesamtschau liegt das Hauptziel in der 

umfassenden Optimierung öffentlicher Leis-

tungen. Dabei besteht i. d. R. auch die Auffas-

sung, ein höheres Niveau öffentlicher Leistungen 
erreichen zu können, welches wiederum das  

Niveau der Eigenerstellung anheben soll. 

Werden die in der Literatur angegebenen Ziele 
von ÖPP genauer analysiert, so ist festzustellen, 

dass fast immer eine eɝzientere Bereitstel-
lung einer öffentlichen Leistung im Fokus steht. 
Eɝzienzsteigerung heißt dabei auch die Ein-

sparung von Kosten: Der Einbezug des Know-

hows des Privaten, die Übertragung von Ri-
siken, die Beschleunigung des Planungs- und 

Realisationsprozesses etc. dienen schließlich 

allesamt dem Ziel der Kostenreduzierung auf 

Seiten der öffentlichen Hand. Dieses ökonomi-
sche Ziel übt im Rahmen von ÖPP die stärkste 

Dominanz aus. Die angestrebten Einsparungen 

sollen dazu dienen, die Leistungsfähigkeit der 

öffentlichen Hand mittel- bis langfristig zu er-

höhen. Gleichzeitig soll damit eine Verbes-

serung der kommunalen Haushaltssituation er-

reicht werden. Dies soll neben Einsparungen  

v. a. auch durch die Mobilisierung privaten  

Kapitals erreicht werden. Neben Zielen, die  

letztlich alle auf eine eɝzientere Bereitstellung 
einer öffentlichen Leistung hinauslaufen, wer- 
den in der Literatur davon abweichend teilweise 

noch weitere (Neben-)Ziele von ÖPP benannt, 
bspw. 

• der Abbau von Investitionsstaus, 

• der Vorzug öffentlicher Investitionen, 
• die Generierung neuer Steuereinnahmen 

 über den Verdienst der Privaten, 

• die Imageverbesserung der öffentlichen Hand, 
• die Möglichkeit eines Benchmarks für die 

 öffentliche Hand (und damit langfristig die 
 Verbesserung der Produktivität der öffent-
 lichen Aufgabenerfüllung) oder die Förderung
 des regionalen Mittelstands.
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2.5.3 Kritik an ÖPP58

Als einen wesentlichen Kritikpunkt an ÖPP wird 

benannt, dass diese Projekte dazu dienen, die 

tatsächlichen ȴnanziellen Belastungen und 

Konsequenzen aus einem solchen Projekt im 
Haushalt zu verbergen. So erscheint das Haus-

haltsrecht mit seinen Prinzipien der Jährlichkeit, 

Vollständigkeit und Kassenwirksamkeit derzeit 

nur bedingt geeignet, langjährige Investitions- 

und Finanzierungsmaßnahmen transparent und 

konsistent darzustellen. Das dabei auftretende 

wesentliche Problem ist, dass die regelmäßigen 

Entgelte der öffentlichen Hand an den privaten 
Auftragnehmer im Rahmen von ÖPP-Projekten 

zwar laufende Ausgaben darstellen, die eingegan-

genen Verbindlichkeiten aber nicht im Haushalt 

dargestellt werden, da sie nicht unter den haus-

haltsrechtlichen Kreditbegriff fallen. Gleichzeitig 
aber belasten sie den Haushalt genauso wie eine 

unmittelbare Kreditaufnahme. Daher handele es 

sich im Ergebnis bei privater Vorȴnanzierung und 
damit auch bei ÖPP um eine bewusste Verletzung 

des Vollständigkeitsprinzips öffentlicher Haus-

halte. Die damit einhergehenden Auswirkungen 

auf den Haushalt werden – laut Kritikern – nur un-

zureichend betrachtet.

Die mangelnde Transparenz von Verpȵich-

tungen aus ÖPP-Projekten in den öffentlichen 
Haushalten führt dann auch zum Vorwurf, die 

öffentliche Hand erhöhe ihre Verschuldung nicht 
unmittelbar sichtbar, sondern außerhalb des 

Haushaltes. Auch ÖPP-Projekten wird daher vor-

geworfen, dass es sich um eine verdeckte Ver-

schuldung handelt, da die Verpȵichtungen auf 
Seiten der öffentlichen Hand nicht vollständig 
ausgewiesen werden, diese vielmehr verschleiert 

würden. So kritisieren einige Rechnungshöfe an 

privaten Vorȴnanzierungen generell, dass mit 
dieser eine „graue Finanzschuld“ einhergeht, 
welche die öffentlichen Haushaltsträger auf-
bauen. Da die Verbindlichkeiten nicht als Kre-

ditaufnahme gewertet werden, bei einer klassi-

schen Kreditaufnahme aber ein entsprechender 

Kredit in der Herstellungszeit in den Haushalt 

eingestellt wird, handele es sich um eine Lasten-

verschleierung. Entsprechend wird u. a. gefor-

dert, die Kosten und Folgekosten von ÖPP in den 

öffentlichen Haushalten klar auszuweisen, damit 
ÖPP nicht als verdeckte Kreditaufnahme, also als 

„Schattenkredite“ ausgenutzt werden. 

Als Motiv für eine verdeckte Kreditaufnahme 

werden regelmäßig die angespannte Finan-

zierungslage öffentlicher Haushalte und aus-

geschöpfte Möglichkeiten der Schuldenauf-

nahme gesehen. ÖPP-Projekte würden somit 

eine Flucht aus dem Budgetrecht darstellen, die 

dazu dienen soll, den ȴnanziellen Spielraum 
unter Umgehung der Budgetrestriktionen 
weiter auszudehnen. Es handele sich um eine 

Kreditaufnahme, die gleichzeitig dazu dient, 

die verfassungsrechtlich gebotene Eingrenzung 

der Einnahmen aus Krediten zu umgehen. Um 

die Transparenz der Verpȵichtungen aus ÖPP-
Projekten in den Haushalten zu erhöhen, wird 

daher u. a. gefordert, dem Haushalt splan eine 

Übersicht über die entsprechenden Verbind-

lichkeiten anzuhängen. U. a. die Europäische 

Kommission teilt dabei die Auffassung, dass die 
wachsende Bedeutung von ÖPP v. a. auf haus-

haltspolitische Sachzwänge der Mitgliedsstaaten 

zurückzuführen ist, da ÖPP einen Zuȵuss von  
Finanzmitteln aus der Privatwirtschaft bedeutet.

Die wesentliche Gefahr, die aus einer intrans-

parenten Darstellung der Verpȵichtungen aus 
ÖPP-Geschäften in den öffentlichen Haushalten 
resultiert, ist, dass zusätzliche zukünftige  
Belastungen für die öffentlichen Haushalte 

geschaffen werden. Zwar ist unbestritten, dass 
auch bei der klassischen, kreditȴnanzierten Ei-
genrealisierung eines Projekts eine Kreditauf-

nahme erfolgt, die zukünftige ȴnanzielle Hand-

lungsspielräume einschränkt. Im Fall einer ÖPP-

Realisierung besteht hingegen die Befürchtung, 

dass Budgetrestriktionen umgangen werden 

könnten. Dies könnte dazu führen, dass die ei-

gentlich nur zulässige Lastenverteilung in die 

Zukunft durch zusätzliche Kredite ausgeweitet 

wird und somit der ȴnanzielle Spielraum zukünf-
tiger Generationen übermäßig eingeschränkt 

wird. Anders formuliert: Die durch die Verschul-

dung außerhalb der Haushalte gewonnenen  

ȴnanziellen Spielräume innerhalb der Haushalte 
könnten bei ihrer Ausnutzung zu weiteren Be-

lastungen zukünftiger Generationen führen. 

ÖPP in Theorie und Praxis
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Andererseits wird aber auch die Möglichkeit ge-

sehen, dass ÖPP-Modelle trotz unterstellter 

Verschleierung der daraus resultierenden Ver-

bindlichkeiten dazu dienen, den Haushalt zu 
sanieren. Die Umgehung der Kreditaufnahme-

beschränkungen und eine verdeckte Verschul-

dung haben meist einen politischen Hintergrund. 

So erhofft sich die Politik, durch die höhere  
Ausgabenmöglichkeit und die geringere Ver-

schuldung Popularitätszuwächse und durch 

die höheren Investitionsmöglichkeiten höhere 

Chancen einer Wiederwahl.59 Denn anders als  

bei einer klassischen Eigenȴnanzierung führten 
die regelmäßig an den Privaten zu zahlenden 

Entgelte auf öffentlicher Seite dazu, dass eine 
echte Tilgung der Schulden erfolgt. Dies führe 
aufgrund der Kostentragung über die Nutzungs-

perioden hinweg zu einer höheren Genera- 

tionengerechtigkeit als bei der konventionellen 

Beschaffung. Herausfordernd ist u. U. auch  
das Personal management, insbesondere in  

der ÖPP-Leitung. So sei laut Burgi das Vergabe-

recht gut handhabbar, die Herausforderung  

bestehe jedoch im Management der ÖPP mit  

entsprechenden Kompetenzen im Vertrags-

recht.60

Werden die Kritikpunkte gemeinsam mit den 
Gründen und Argumenten betrachtet, können 

die Vor- und Nachteile überblicksartig zusam-

mengefasst werden (vgl. Tabelle 12). Zudem un-

tersuchten Gerstlberger und Schmittel in ihrer 

Analyse 21 ÖPP-Vorhaben in Klein- und Mittel-

städten und in einem Landkreis.61 Die Auswahl 

der Fallbeispiele ist in Anhang 1 verkürzt und 

mit Fokus auf die Evaluation (Output, Outcome)  
tabellarisch dargestellt, um so für die praktische 

Anwendung relevante Schlüsse zu ermöglichen, 

welche Vor- und Nachteile ÖPP in der Praxis mit 

sich bringen können.

2.6 Realisierungsvarianten 

ÖPP-Projekte können aus juristischer Perspek-

tive auf verschiedene Weise realisiert werden. 
Dies ist u. a. durch die Vertragspartner, die  

Art des Vertrages, die Eigentümerstellung der  

öffentlichen Hand sowie die Endschafts- und  
Verwertungsregelung. Hieraus ergibt sich auch 

die jeweilige Risikoverteilung zwischen der öf-

fentlichen Hand und dem privaten Partner.

2.6.1 Vertragsbeziehungen

Als Vertragsparteien einer ÖPP tritt i. d. R. auf 

der einen Seite die öffentliche Hand, auf der 

anderen Seite ein privatwirtschaftliches Un-

ternehmen auf. Beide sind gleichberechtigte 

Partner, d. h. es wird ein Kooperationsverhältnis 

begründet. Die Bezeichnung „öffentliche Hand“ 
weist darauf hin, dass hier die exekutive staat-

liche Verwaltung, weniger die staatliche Legisla-

tive als Vertragspartner auftritt. Auf der Seite der 

Privaten ist zunächst ein privater Investor zen-

traler Verhandlungspartner. Zur Durchführung 

des ÖPP-Projektes gründet dieser regelmäßig 

eine eigens für diesen Zweck zu errichtende 

ÖPP-Projektgesellschaft (meist in Form einer 
GmbH oder GmbH & Co. KG), die fortwährend 
als Vertragspartner der öffentlichen Hand sowie 
aller Nachunternehmer im speziȴschen Pro-

jekt fungiert. Der private Investor ist somit Ge-

sellschafter und Eigenkapitalgeber der Projekt- 

gesellschaft. Die Projektgesellschaft wird nach 

Ablauf des Projektes i. d. R. liquidiert. Schließlich 

treten Banken als Fremdkapitalgeber der Pro-

ÖPP in Theorie und Praxis
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Vorteile Nachteile

Trotz fehlendem Eigenkapital 
können öffentliche Projekte 
verwirklicht werden.

Je nach Vertrag werden  
u.U. die Schulden nur in  
die Zukunft verschoben (ver-
deckte Staatsverschuldung).

Das Fachwissen privater 
Unternehmen kann genutzt 
werden.

Private Auftragnehmerinnen 
und Auftragnehmer können 
in eine Krise geraten und 
sogar Insolvenz anmelden.

Risiken werden minimiert. Mangelnde Transparenz  
bei unzureichender Ver-
tragsgestaltung.

Projekte können u.U. kos-
teneffizienter und zügiger 
umgesetzt werden als im 
Rahmen einer reinen Ver-
waltungslösung.

Mögliche Abhängigkeiten.

Das gesamte Projekt bleibt 
über den gesamten Lebens-
zyklus in einer Hand.

Tabelle 12: Vor- und Nachteile von ÖPP  
(Quelle: ibau (2024a); eigene Darstellung.)
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jektgesellschaft auf, zusätzlich gegebenenfalls  

öffentliche Fördermittelgeber. 

Der zwischen den Vertragspartnern zu schlie-

ßende ÖPP-Vertrag ist nicht öffentlich-rechtlicher 
Natur i. S. d. § 54 VwVfG, sondern ist zivilrechtli-

cher Art. Der Vertrag beinhaltet u. a. 

• die Vertragsparteien des Projektes, 

• den Gegenstand und die Zielsetzung 

 des Projektes, 

• die Grundpȵichten der Vertragsparteien, 
• die zu erbringenden Leistungen der 

 Projektgesellschaft, 

• die Vergütungsregelungen (gegebenenfalls 
 inklusive eines Bonus-Malus-Systems), 
• die Finanzierung (und gegebenenfalls 
 Sicherheiten), 
• die Controlling-Funktion des öffentlichen 
 Auftraggebers, 

• die Regelung von Meinungsverschiedenheiten

 und Streitigkeiten sowie 

• die Beendigung des Vertrages. 

Somit handelt es sich nicht um einen reinen Aus-

tauschvertrag i. S. d. BGB (außer bei Betriebsfüh-

rungsleistungen, Beratung usw.), sondern auf-
grund der Komplexität des Projektes häuȴg um 
ein Vertragskonglomerat, welches sich in einzelne 

Bestandteile aufgliedern lässt. Es existiert somit i. 

d. R. ein Rahmenvertrag, der sämtliche Prinzipien 

der Zusammenarbeit der beteiligten Vertrags-

parteien über alle Leistungsbereiche hinweg be-

inhaltet. Dieser enthält auch Regelungen zur 

Anpassung vertraglicher Leistungspȵichten an 
geänderte Rahmenbedingungen sowie zur Schaf-

fung eines organisatorischen und verfahrens-

mäßigen Rahmens für die partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit und die Schlichtung auftretender 

Konȵikte. Zusätzlich zu diesem Rahmenvertrag 
enthält der ÖPP-Vertrag eine Fülle von Einzelver-

trägen über die einzelnen Leistungsbereiche. 

Diese betreffen die Phasen Planung, Bau, Finan-

zierung, Betrieb und Verwertung und regeln die 

zu erbringenden Vertragsleistungen der Parteien 

in jeder dieser Phasen. Je nach Leistungsbe-

reich qualiȴzieren sie sich damit als Werkvertrag, 
Dienstvertrag, Kaufvertrag, Mietvertrag bzw. Nut-

zungsüberlassungsvertrag. Zusätzlich teilen die 

Einzelverträge explizit oder nach Vertragsart die 

Risiken der betreffenden Phase unter den Ver-

tragspartnern auf. Unter diesen Gegebenheiten 

kann der ÖPP-Vertrag selbst nicht einem be-

stimmten Typus zugeordnet werden, sondern er-

scheint vielmehr als Typenkombinationsvertrag 
oder Typenverschmelzungsvertrag. 

Bei der Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses 

kann weiter zwischen zwei generellen ÖPP-

Formen unterschieden werden: Erstens eine ÖPP 

auf Vertragsbasis (Vertrags-ÖPP), bei der die Zu-

sammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand 
und dem Privaten auf einem rein vertraglichen 

Verhältnis beruht, sowie zweitens eine institu-

tionalisierte ÖPP (auch Organisations-ÖPP oder 
Kooperationsmodell mittels Projektgesellschaft), 
bei der Teil des Vertrages zwischen den beiden 
Parteien die Gründung eines gemeinsamen, ei-

genständigen Rechtssubjektes ist und die Zusam-

menarbeit innerhalb dieses gemischtwirtschaftli-

chen Unternehmens erfolgt. 

Unter die Vertrags-ÖPP fallen bspw. die Be-

treiber- und Konzessionsmodelle. Beim Be-

treibermodell übernimmt der Private i. d. R. 

Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung, gegebe-

nenfalls auch die Verwertung des ÖPP-Objektes. 

Die öffentliche Hand entrichtet hierfür ein perio-

disches Betreiberentgelt. Im Unterschied dazu 

ist der Private bei einem Konzessionsmodell 
berechtigt, zur Deckung seiner Kosten ein Ent-

gelt unmittelbar vom Nutzer zu erheben. Dies 

schließt nicht aus, dass er zusätzlich Zahlungen 

der öffentlichen Hand erhält. 

Für die Organisations-ÖPP wird i. d. R. eine pro-

jektspeziȴsche Kapitalgesellschaft gegründet, an 
der ein oder mehrere öffentliche sowie ein oder 
mehrere private Eigentümer (Investoren) beteiligt 
sind. Sie steht somit als eigenständiger Rechtstyp 

gleichberechtigt neben der schuldrechtlichen 

Vertrags-ÖPP. Als gemischtwirtschaftliches Un-

ternehmen müssen sich die beteiligten Parteien 

auf eine Allokation der Ressourcen sowie auf eine 

Verteilung der aus den eingesetzten Ressourcen 

gewonnenen Ergebnisse einigen. Der Vorteil der 

Organisations-ÖPP besteht darin, dass sich die 

öffentliche Hand durch ihre Eigentümerstellung 
Einȵuss auf die Geschäftsführung sichern kann.62 
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2.6.2 ÖPP-Modelle und Aufgabenfelder

Wie bereits beschrieben liegt ÖPP immer ein 
Vertrag zugrunde, doch diese Verträge können 

sehr unterschiedlich ausgestaltet sein und unter-

scheiden sich zwischen institutionalisierter ÖPP 

und ÖPP auf Vertragsbasis (vgl. Kapitel 2.6.1). 

Daher ist es schwierig, ÖPP zu kategorisieren und 

bestimmten Vertragsmodellen zuzuordnen. Es 

gibt aber ein paar Modelle, die sich in der Praxis 

herauskristallisiert haben und in Tabelle 13 über-

blicksartig dargestellt werden. Diese Modelle 

wurden im Rahmen der Kommunalbefragung 

auch in der Form abgefragt.

ÖPP in Theorie und Praxis
Realisierungsvarianten

Modellart Kurzdefinition Projektarten

Betreibermodell Ein privates Unternehmen finanziert das Gebäude oder übernimmt die öffent-
liche Leistung und erhebt im Gegenzug Entgelte. In der Ver- und Entsorgung 
betreibt der private Partner eine Anlage im Auftrag der Kommune, wofür er eine 
vertraglich geregelte Vergütung erhält (über Betriebs- und Leistungsentgelte). Der 
Vorteil der Kommunen liegt hierbei in der Know-how-Nutzung. 

Bau und Betrieb von 
Krankenhäusern, 
Abfallentsorgung, 
Abwasserentsorgung, 
Trinkwasserversorgung, 
Wärmeversorgung

Inhabermodell Modell, bei der die öffentliche Hand Eigentümerin der Infrastruktur bleibt, 
während ein privater Partner für Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und/oder 
Instandhaltung zuständig ist – je nach Ausgestaltung des Vertrags. Ein privates 
Unternehmen errichtet bspw. ein Gebäude (bspw. Verwaltungsgebäude) auf 
einem Grundstück, das der öffentlichen Hand gehört.

Schwimmbäder,  
Verwaltungsgebäude, 
Schulen, Kitas

BOT-Modell Das Gebäude oder die Anlage wird von einem privaten Unternehmen schlüssel-
fertig erstellt und anschließend an die öffentliche Hand übergeben. Im Rahmen 
größerer Infrastrukturprojekte mit hohem Kapitalbedarf (z. B. Wasseraufberei-
tungsanlage) finanziert, baut und betreibt der Private die Infrastruktur, wobei eine 
öffentliche oder nutzerbasierte Bezahlung erfolgt (Tarife, Gebühren). Dies kann 
öffentliche Haushalte entlasten.

Flughäfen und  
Kraftwerke

Erwerbermodell Die öffentliche Hand nutzt eine Immobilie und das Grundstück eines privaten 
Unternehmens und übernimmt beides nach Vertragsende.

Öffentliche Gebäude

Leasingmodell Die öffentliche Hand nutzt gegen eine Gebühr eine Immobilie und das Grund-
stück eines privaten Unternehmens und hat nach Vertragsende die Option, 
beides zu übernehmen.

Öffentliche Gebäude

Mietmodell Entspricht dem Leasingmodell, allerdings steht die Höhe des Verkaufspreises 
nicht von vornherein fest.

Öffentliche Gebäude

Konzessionsmodell Beim Konzessionsmodell erhält ein privates Unternehmen von der öffentlichen 
Hand eine Konzession, also das vertraglich geregelte Recht, eine öffentliche Auf-
gabe oder Dienstleistung auf eigene Rechnung und eigenes Risiko zu überneh-
men und Einnahmen direkt von den Nutzern zu erzielen (z.  B. durch Gebühren, 
Entgelte, Maut, Tickets). Im Gegenzug erhält die Kommune eine Konzessionsabga-
be, die dem Haushalt zur Verfügung steht. Die öffentliche Hand gibt also nicht nur 
Betrieb oder Bau ab, sondern überlässt dem privaten Partner auch die wirtschaft-
liche Verwertung. Die Vorteile können in geringeren direkten Zahlungen aus dem 
Haushalt, in der Übertragung von Risiken (z.  B. Nachfragerisiko) an den privaten 
Partner, in höherer Effizienz durch den privatwirtschaftlichen Betrieb oder in der 
Entlastung bei Finanzierung und Betrieb liegen.

Schwimmbäder,  
Parkhäuser, Strom-, 
Wassernetze,  
Flughäfen, 

Gesellschaftsmodell/
Projektgesellschaft/
Kooperationsmodell

Ein privates Unternehmen und die öffentliche Hand betreiben über eine gemein-
same Gesellschaft eine öffentliche Einrichtung. Der Vorteil liegt in der langfristigen 
Kooperation und dem geteilten Risiko.

Kläranlagen, Heiz-
kraftwerke, Trinkwasser-
anlagen

Betriebsführungsmodell Das private Unternehmen führt den Betrieb und erhält dafür ein Entgelt, hat aber 
keine Eigentumsrechte.

Kläranlagen, Trinkwasser-
anlagen, Heizkraftwerke, 
Bau und Betrieb von 
Krankenhäusern, Abfall-
entsorgung

Betriebsüberlassungs-
modell

Mischform zwischen Betreibermodell und Betriebsführungsmodell. Beim Be-
triebsüberlassungsmodell wird die Nutzung und der Betrieb einer öffentlichen 
Einrichtung durch den privaten Partner übernommen, ohne dass ihm das Eigen-
tum an der Einrichtung übertragen wird. Die öffentliche Hand bleibt Eigentümerin 
der Infrastruktur. Vorteile für die öffentliche Hand liegen in der Entlastung bei 
Betrieb und Instandhaltung, der Konzentration auf hoheitliche Aufgaben, dem 
Zugriff auf Know-how und Effizienz des privaten Partners sowie der klaren Kalku-
lierbarkeit von Kosten (Fixkostenmodell).

Schule, Verwaltungs-
gebäude, Kläranlage

Tabelle 13: ÖPP-Modelle und Projektarten  
(Quelle: ibau (2024a); eigene Darstellung.)
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Zudem sind bei der Verbreitung von ÖPP nach 

speziȴschen kommunalen Aufgabenfeldern ins-

besondere zwei Tendenzen von besonderer Re-

levanz: Prinzipiell besteht eine längere deutsche 

ÖPP-Tradition in bestimmten Aufgabenberei-
chen. Gemischtwirtschaftliche öffentlich-private 
Gesellschaften, wie z. B. im sozial geförderten 

Wohnungsbau, bei Sport- und Freizeiteinrich-

tungen und besonders in der Energieversorgung 

sind insbesondere für die größeren Kommunen 

nicht neu. Zudem fand im Zeitverlauf eine Aus-

weitung der kommunalen Anwendungsbe-

reiche für ÖPP statt, bspw. in den Bereichen Ent-

sorgung (Abwasser/Abfall), ÖPNV und sonstige 
Verkehrseinrichtungen (z. B. Regionalȵughäfen), 
Telekommunikation, E-Government, Messe- und 
Kongresswesen, kommunale Beschäftigungs- 

und Technologieförderung (Gewerbe- und Grün-

derparks), sowie Kulturförderung.63

Vereinfacht variieren die Modelle je nach Vor-

aussetzungen und Absicht des öffentlichen 
Auftraggebers: Grundlegende Fragen sind z. B., 

ob die öffentliche Hand einen Erwerb des Ob-

jektes während oder nach der Betriebsphase be-

absichtigt, ob sie sich den Kauf optional offenhält 
oder ob sie nur als Mieter auftritt oder sie gege-

benenfalls schon Eigentümer des Grundstückes 

und eines darauf beȴndlichen Gebäudes ist. 

Zudem stellt sich die Frage der Kooperationsform, 

folglich ob eine Zusammenarbeit auf vertraglicher 

Basis (Betreibermodell) oder in einem gemischt-

wirtschaftlichen Unternehmen (Kooperations-

modell) stattȴnden soll, sowie der Finanzierung, 

d. h. ob diese über Entgelte der öffentlichen 
Hand oder durch die Nutzer selbst (Konzessi-
onsmodell) erfolgen soll. Leinemann und Kirch 
weisen dabei darauf hin, dass im Gutachten nur 

die ersten fünf ÖPP-Modelle – das Erwerbermo-

dell, das Leasingmodell, das Mietmodell, das In-

habermodell sowie das Energiesparcontracting – 

echte Modelle darstellen, während die letzten 

beiden – das Konzessionsmodell und das Gesell-

schaftsmodell – keine speziȴschen Modelle im 

engeren Sinne darstellen, sondern vielmehr Ausge-

staltungsvarianten der fünf zuerst genannten ÖPP- 

Modelle sind, und somit der Frage nach der Wahl 
des eigentlichen Modells vorangestellt werden.64 

2.7 Finanzierungsformen 

Bei der Finanzierung von ÖPP-Projekten kann  

v. a. zwischen zwei Finanzierungsalternativen 

unterschieden werden: die Projektȴnanzierung 

und die Forfaitierung.65 Unter einer Projektȴ-

nanzierung wird die Finanzierung eines klar ab-

gegrenzten unternehmerischen Vorhabens einer 

eigens für den Zweck des Projektes gegründeten 

Projektgesellschaft verstanden, das soge-

nannte Special Purpose Vehicle (SPV), auch Spe-

cial Purpose Entity (SPE). Das Projekt wird damit 
rechtlich verselbständigt. Die Haftungsmasse 

und damit die Besicherung aus Sicht des Dar-

lehensgebers ist damit gleichsam auf das Pro-

jekt beschränkt, es erfolgt kein Rückgriff auf das 
Vermögen des Investors. Das Projekt muss aus 

diesem Grund ein in sich wirtschaftlich, technisch 

und rechtlich tragfähiges Konstrukt sein, welches 

Fremd- und Eigenkapitalgebern ausreichende Si-

cherheit für eine angemessene Verzinsung und 

Rückführung des eingesetzten Kapitals bietet. 

Die Finanzierung eines speziȴschen Projektes – 
folglich eines reinen Teilausschnittes unterneh-

merischer Tätigkeit – bildet den wesentlichen 
Unterschied zu einer klassischen Unternehmens-

ȴnanzierung durch Fremd- oder Eigenkapital, 
welche das gesamte Spektrum der unternehme-

rischen Tätigkeit des Finanzierungsnehmers um-

fasst. Dies bedeutet gleichzeitig aber auch, dass 

die Finanzierung nur für den unternehmerischen 

Teilausschnitt zur Verfügung steht und vom  
Unternehmen nicht für andere Zwecke außer 

denjenigen des Projektes eingesetzt werden 

kann.

Unter einer Forfaitierung wird der regresslose 

Verkauf einer bestehenden oder zukünfti gen 

Forderung durch einen Forderungsverkäufer 

(Forfaitist) an einen Forderungskäufer (Forfaiteur) 
verstanden. Haftet der Forderungsverkäufer le-

diglich für den rechtlichen Bestand der Forde-

rung, d. h. der Forfaiteur übernimmt das Ausfall-

risiko der Forderung, so wird von einer „echten 
Forfaitierung“ gesprochen. Behält der Forfaitist 
hingegen das Ausfallrisiko, so ist dies analog eine 

„unechten Forfaitierung“. Die Forfaitierung ȴndet 
bei der öffentlichen Hand Anwendung, wenn  
sie als Auftraggeber eines Projektes auftritt und 

ÖPP in Theorie und Praxis
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66 Vgl. zu diesem Kapitel 

 insbesondere ibau (2024a);  

 BMDV (2024).
67 Seit dem 1. Januar 2024 

 gelten folgende EU-Schwel- 

 lenwerte: Bauaufträge im 

 Bereich von öffentlichen  

 Auftraggebern, Sektoren- 

 auftraggebern und für  

 Baukonzessionen: 5.538.000  

 Euro zzgl. MwSt.; Liefer- und  

 Dienstleistungsaufträge im  

 Bereich öffentlicher Auftrag- 

 geber: 221.000 Euro zzgl.  

 MwSt.; Liefer- und Dienst- 

 leistungsaufträge von Sekto- 

 renauftraggeber: 443.000  

 Euro zzgl. MwSt.; Liefer- und  

 Dienstleistungsaufträge für  

 zentrale oberste Regierungs- 

 behörden: 143.000 Euro  

 zzgl. MwSt. Vgl. ibau (2024b).
68 Vgl. ibau (2024c).

dem Auftragnehmer, folglich einem privaten Un-

ternehmen, günstigere Finanzierungskonditionen 

verschaffen will, als dieser ohne Forfaitierung er-

reichen könnte. Die Einsparungen, die der Private 

dadurch erreichen kann, schlagen sich in seinem 

Angebotspreis gegenüber der öffentlichen Hand 
nieder und werden somit an die öffentliche Hand 
weitergegeben.

Entscheidend für die Wahl, welche der beiden 

Finanzierungsformen zur Anwendung kommen 

soll, sind das ȴnanzielle Projektvolumen sowie 

die monetäre Bewertung der mit dem Projekt 

verbundenen Risiken. Die Höhe dieser Bewer-

tung hängt von der Eintrittswahrscheinlichkeit 

sowie der Höhe der anzunehmenden Schäden 

ab, maßgeblich von der Komplexität des Pro-

jektes sowie dem Investitionsvolumen. Die mo-

netäre Risikobewertung ist dann im Verhältnis 

zu Budget und Haushalt des öffentlichen Auf-
traggebers zu betrachten. Ist der Anteil hoch und 

droht somit im Schadensfall ein großer ȴnan-

zieller Schaden für den Auftraggeber, so ist eine 

Projektȴnanzierung vorzuziehen, während bei 
einem geringen Anteil aufgrund der günstigeren 

zu erzielenden Konditionen i. d. R. eine Forfaitie-

rung vorgezogen wird. 

Kunzmann und Kulle unterteilen die Erfolgsfak-

toren der ÖPP-Finanzierung von 140 ÖPP-Pro- 
jekten in projektunspeziȴsch und projektspezi ȴsch 

und ordnen diese politischen, ȴnanzierungsbezo-

genen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

zu (vgl. Abbildung 21). Außerdem erstellten sie 
eine Checkliste zur Auswahl des Finanzierungs-

modells, die in Anhang 2 dargestellt ist.

2.8 ÖPP-Vergabe 

ÖPP-Projekte werden überwiegend durch soge-

nannte strukturierte Verhandlungsverfahren 
vergeben.66 Verhandlungsverfahren sind im 

Vergaberecht Vergabeverfahren bei Auftrags-

werten oberhalb der EU-Schwellenwerte67, die 

dem öffentlichen Auftraggeber nach Maßgabe 
der vergaberechtlichen Grundsätze mit oder 

ohne vorherigem öffentlichen Teilnahmewett-
bewerb Verhandlungen über Vertragsinhalte 

und Preise mit Bietern ermöglichen. Damit ist 

das Verhandlungsverfahren weniger formstreng 

als die offenen und nichtoffenen Verfahren, es 
ist allerdings nur in Ausnahmefällen zulässig.68 

Und dennoch liegt die Auswahl des passenden 

Partners oftmals nicht mehr (unmittelbar) in der 

ÖPP in Theorie und Praxis
Finanzierungsformen / ÖPP-Vergabe

Abbildung 21: Erfolgsfaktoren der ÖPP-Finanzierung
Eigene Darstellung nach Kunzmann/Kulle (2015), S. 1.
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69 Vgl. Rethmann (2020),  

 S. 373.

Hand der Kommunen, sondern ist klaren verga-

berechtlichen Automatismen unterworfen. Die 

Kommunen können ihre Wunschpartner zwar 
nicht direkt benennen, aber im Rahmen einer 

Ausschreibung können die Kommunen zumin-

dest Kriterien deȴnieren, denen der Partner ent-
sprechen soll.69 Das strukturierte Verhandlungs-

verfahren unterteilt sich insbesondere in die fol-

genden Phasen:

PHASE 0
Vorläuȴge Wirtschaftlichkeits-
untersuchung: 
Dem Vergabeverfahren geht eine vorläuȴge Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung voran. Nur wenn 

sich eine ÖPP als potenziell vorteilhaft gegen-

über anderen Verfahren darstellt, darf ein ÖPP-

Vergabeverfahren angegangen werden. 

PHASE 1
Teilnahmewettbewerb:
Auf die öffentliche Bekanntmachung des Pro-

jektes hin können sich interessierte Bewerber 

um die Teilnahme am Vergabeverfahren be-

werben. Hierzu erläutern sie zunächst ihre Her-

angehensweise an das Projekt und weisen ihre 

Eignung, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 

zur Umsetzung nach, z. B. durch Referenzen ver-

gleichbarer Projekte.

PHASE 2
Angebotsphase: 
Diejenigen Bewerber, die aufgrund der vorge-

legten Unterlagen am besten zur Durchführung 

des Projekts geeignet erscheinen, werden zur  

Abgabe eines Angebots aufgefordert. Dies sind  

i. d. R. bis zu vier Bewerber. Die Vergabestelle 

prüft die von ihnen ausgearbeiteten Angebote 

und bewertet sie.

PHASE 3
Verhandlungsphase:
Mit den beiden Bewerbern, die die bestbewert-

eten Angebote abgegeben haben (sog. bevor-

zugte Bewerber), kommt es zu Vertragsverhand-

lungen. Dabei sind etwaige Unklarheiten bezüg-

lich der Vertrags- und Projektanforderungen zu 

klären und ein beiderseitiges Vertragsüberein-

kommen herzustellen. Am Ende der Verhand-

lungsphase sind die bevorzugten Bieter aufge-

fordert, ihr sog. endgültiges Angebot abzugeben. 

Die Vergabestelle prüft wiederum diese Ange-

bote und bewertet sie.

PHASE 4
Vertragsabschluss: 
Der Vertrag wird mit dem Bewerber beziehungs-

weise der Bewerberin geschlossen, der oder 

die das wirtschaftlichste Angebot eingereicht 

hat. Dieses ÖPP-Angebot muss gemäß abschlie-

ßender Wirtschaftlichkeitsuntersuchung min-

destens genauso wirtschaftlich sein wie eine 

konventionelle Umsetzung. Durch die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung mit Risiko- und Kos-

tenschätzungen entscheidet sich also, ob es zum 

Vertragsabschluss kommt. Der Abschluss der  

Finanzierungsverträge ist die Voraussetzung für 

die Durchführung des Projektvertrages.

ÖPP in Theorie und Praxis
ÖPP-Vergabe
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3.1 Vorbemerkung 

Die Befragung sollte alle Gemeinden mit min-

destens 20.000 Einwohnern (Mittel- und Groß-

städte nach der Stadt- und Gemeindetypisierung 

des BBSR) umfassen. Da hier jedoch mit Blick auf 
die Gemeinde- und Bevölkerungsstruktur der 

Bundesländer (vgl. Tabelle 14) die schon nach 
diesem Kriterium bestehende große Ungleichver-

teilung sehr deutlich zum Tragen kommt, wurden 
auch im Sinne eines besseren Rücklaufes je Bun-

desland für einige Länder dieser Wert auf 10.000 
Einwohner herabgesetzt und weitere Gemeinden 

zur Grundgesamtheit hinzugenommen.

3 Empirischer Teil –  
 Kommunalbefragung

Empirischer Teil – Kommunalbefragung
Vorbemerkung
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BW 1.101 108 10,22 % 9,8 % 80 0 0 108 11,339 13,4 %

BY 2.056 78 19,08 % 3,8 % 149 71 71 149 13,435 15,9 %

BE 1 1 0,01 % 100 % 0 0 0 1 3,782 4,5 %

BB 413 28 3,83 % 6,8 % 19 0 0 28 2,582 3,0 %

HB 2 2 0,02 % 100 % 0 0 0 2 0,692 0,8 %

HH 1 1 0,01 % 100 % 0 0 0 1 1,910 2,3 %

HE 421 59 3,91 % 14,0 % 31 0 0 59 6,421 7,6 %

MV 726 9 6,74 % 1,2 % 33 24 11 20 1,629 1,9 %

NI 941 94 8,73 % 10,0 % 68 0 0 94 8,162 9,6 %

NW 396 213 3,68 % 53,8 % 29 0 0 213 18,190 21,5 %

RP 2.301 22 21,36 % 1,0 % 167 145 26 48 4,174 4,9 %

SL 52 9 0,48 % 17,3 % 4 0 0 9 0,994 1,2 %

SN 417 25 3,87 % 6,0 % 19 0 0 25 4,089 4,8 %

ST 218 24 2,02 % 11,0 % 10 0 0 24 2,180 2,6 %

SH 1.104 22 10,25 % 2,0 % 80 58 35 57 2,966 3,5 %

TH 624 21 5,79 % 3,4 % 28 7 7 28 2,122 2,5 %

BRD 10.774 716 100 % 100 % – – – 866 84,669 100 %

BL Ost 2.399 108 22,3 % 15,1 % – – – 740 16,386 19,4 %

BL West 8.375 608 77,7 % 84,9 % – – – 126 68,284 80,6 %

Tabelle 14: Ableitung der Anzahl der befragten Gemeinden  
1 Durchschnittliche Anteile: BRD 6,6 %; ostdeutsche Länder (inklusive Berlin) 4,5 %; westdeutsche Länder 7,3 %.
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Die Befragung der Kommunen erfolgte als Voller-

hebung und wurde an alle deutschen Städte und 

Gemeinden über 20.000 Einwohner sowie für 
ausgewählte Bundesländer an eine festgelegte 

Anzahl von Kommunen über 10.000 bis 20.000 
Einwohner (vgl. Tabelle 14) versandt. Der Frage-

bogen beinhaltete drei Abschnitte:

• Teil A diente der Erfassung allgemeiner kom-

munaler Daten (Stammdaten, regionale Veror-

tung, Kommunaltyp, Einwohnerzahl und -ent-

wicklung, Personalstellen in der Verwaltung) 
sowie allgemeiner Informationen zur ȴnanzi-
ellen Situation der befragten Kommunen, um 

differenziertere Auswertungen im Rahmen der 
Nutzung partnerschaftlicher Modelle im Ver-

lauf der Studie treffen zu können.

• Teil B befasste sich mit der kommunalen  
Finanzlage und deren Auswirkungen auf das 

Investitionsverhalten. Hier standen Fragen zur 

Haushaltssicherung im Fokus sowie (ȴskali-
sche) Hindernisse für die Investitionstätigkeit 
der Kommunen (Fördermittel, Vergabepraxis, 
Personal(-mangel), Preissteigerungen (Bau, 
Energie), Zinslasten, Digitalisierungsherausfor-

derungen etc.).

• Teil C fokussierte den Stand sowie Perspek-

tiven der Zusammenarbeit von Kommunen mit 

Privatunternehmen und ÖPP. Hier wurden aus 

Sicht der Kommunen Sinnhaftigkeit, bereits 

erfolgte Projekte, Volumina, Modelltypen, ge-

plante Projekte, Steuerung und Koordination 

von Projekten, Finanzierungsmodelle sowie 

Pro- und Contra-Argumente von ÖPP erfragt.

Die Kommunalbefragung wurde mittels des Um-

frageportals LimeSurvey durchgeführt und sei-

tens des Deutschen Städtetags zur Teilnahme 
empfohlen. Insgesamt haben sich 92 Städte und 
Gemeinden ab 10.000 Einwohnern an der Studie 
beteiligt.

3.2 Strukturdaten der antwortenden 
Kommunen 

Mit Blick auf die Einwohnergrößenstruktur 

der Studienstichprobe wird deutlich, dass sich 

diese recht gut mit der Grundgesamtheit der 

deutschen Kommunen ab 10.000 Einwohnern 
deckt (vgl. Abbildung 22). Dies ermöglicht es, 
relativ verallgemeinerungsfähige Aussagen für 

die gesamte Ebene der Kommunen zu treffen.70 

Für eine differenzierte Auswertung wurden die 
Gemeinden in fünf Einwohnerklassen (EWK) 
unterteilt. Dabei ist die EWK 1 leicht unterre-

präsentiert, während die Stichprobe der EWK 2 
nahezu identisch mit der Grundgesamtheit aus-

fällt. Die EWK 3, 4 und 5 sind jeweils leicht über-

repräsentiert. Dies entspricht dem aus anderen 

Kommunalbe fragungen bekannten Muster,71 

dass kleinere Einwohnerklassen in der Regel 

leicht unterrepräsentiert und größere Klassen 

überrepräsentiert sind.

Empirischer Teil – Kommunalbefragung
Vorbemerkung / Strukturdaten der antwortenden Kommunen

70 Auch wenn der Rücklauf von  

 92 Kommunen (5,65 % Rück- 

 lauf, bei 1.664 angeschrieben 

  Kommunen) an sich keine  

 Repräsentativität aufweist, 

 ist auch der Stichproben- 

 fehler eine zentrale Mess- 

 größe zur Bewertung der  

 statistischen Abweichung  

 einer Stichprobe von der  

 Grundgesamtheit. Ein ge- 

 ringer Stichprobenfehler  

 verdeutlicht eine große  

 Übereinstimmung zwischen  

 der erhobenen Stichprobe  

 und der Grundgesamtheit.  

 Dieser liegt bei Zugrund- 

 legung eines Vertrauens- 

 intervalls von 95 % bei etwa  

 10 %. Wird ein Vertrauens- 

 intervall von 90 % voraus- 

 gesetzt, liegt dieser bei 8,3 % 

 (dichotomer Fall). Dies wird  

 vorliegend für die Beant- 

 wortung der Fragen des  

 Fragebogens, die sich häuȴg  

 auf Abschätzungen und Mei- 

 nungsäußerungen beziehen,  

 als hinreichend erachtet.  

 Vgl. Sydow/ Botta/Hesse  

 (2022), S. 9.
71 Vgl. Botta/Dziurla/Grüttner  

 et al. (2024), S. 29; Botta/ 

 Dziurla/Hesse et al. (2025),  

 S. 8 f.

Abbildung 22: Einwohnerzahl nach Einwohnergrößenklasse
(Stichprobe vs. Grundgesamtheit)
Eigene Darstellung und Erhebung.
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3.3 Finanz- und Investitionslage 

Aus Abbildung 23 wird deutlich, dass vor allem 

Kommunen ab 50.000 Einwohnern, insbe-

sondere aber solche mit mehr als 100.000 Ein-

wohnern (EWK 4 und 5), eine besonders hohe  
Pro-Kopf-Verschuldung mit mehr als 3.000 
Euro je Einwohner (GK 5 und 6) aufweisen. Dies 
ist potenziell in deren umfangreichem Leis-

tungsangebot bzw. komplexem infrastruktu-

rellen Netz, in eher zentralörtlichen Funkti-
onen für die Region und mitunter in höheren 

Sozialleistungsnotwendigkeiten begründet 

(stärkere Konzentration in urbanen Räumen). In 
den niedrigeren Verschuldungsgrößenklassen 

unter 2.000 Euro je Einwohner (GK 1 und 2) gibt 
es ausschließlich Rückmeldungen von Kom-

munen mit bis zu 50.000 Einwohnern (EWK 1 
und 2). Gleichzeitig kommen Kommunen dieser 
kleineren Einwohnerklassen in den höheren 

Verschuldungsklassen ab 4.000 Euro je Ein-

wohner (GK 5 und 6) so gut wie gar nicht vor. 
In der höchsten Verschuldungsgrößenklasse  

ab 5.000 Euro je Einwohner sind zudem mit 
deutlichem Abstand fast ausschließlich Kom-

munen ab 50.000 Einwohnern (EWK 3, 4 und 5) 
vertreten.

Dass in Kommunen im Allgemeinen zu wenig 

investiert wird, ist bekannt (vgl. dazu auch Ab-

schnitt 1.2.3). So klassiȴziert das KfW-Kommu-

nalpanel, das vom Deutschen Institut für Urba-

nistik (Difu) jährlich erstellt wird, aktuell einen 
(wahrgenommenen) Investitionsrückstand 
von 215,7 Mrd. Euro für die kommunale Ebene 

für das Jahr 2024.72 Die Gründe sind hinreichend 

bekannt und ebenso vielfältig: teilweise hohe Alt-

schuldenlasten, umfangreicher Aufgabenkatalog 

(Pȵichtaufgaben) bei gleichzeitig (zu) geringer 
Einnahmenbasis, Personalmangel, komplizierte 

Förderverfahren, demograȴsche Lasten, haus-

haltsrechtliche Beschränkungen etc. 

Bezüglich der Hindernisse für die Investitions-

tätigkeit wird auch im Rahmen der Kommunal-

befragung deutlich, dass durchaus eine Vielzahl 

von Faktoren von den Befragten als Hindernisse 

wahrgenommen werden (Abbildung 24). Beson-

ders gravierend werden Preissteigerungen im 

Bausektor sowie höhere Ausgaben für die lau-

fende Aufgabenerfüllung eingeschätzt – 96 % 
der Befragten betrachten diese Aspekte mindes-

tens als eher hinderlich. Auch Förderverfahren, 

Vergabepraxis, die allgemeine Finanzlage sowie 

das aktuelle Zinsniveau werden als bedeutende 

Empirischer Teil – Kommunalbefragung
Finanz- und Investitionslage

72 KfW (2025).

Abbildung 23: Schuldenstand der befragten Gemeinden nach Einwohnergrößenklasse
Eigene Darstellung und Berechnung.
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Hemmnisse benannt. Auffällig ist zudem, dass 
interne Verwaltungsprozesse, unzureichende 

Digitalisierung, eingeschränkte Zugriffsmöglich-

keiten auf externe Planungsdienstleister sowie 

fehlende Kenntnisse über ÖPP von den Be-

fragten kaum als Hindernis eingeschätzt 

werden. Ins besondere Unklarheiten hinsichtlich 

der Gebührenumlagefähigkeit werden von 90 % 
der Befragten (eher) nicht als Hindernis wahr-
genommen, dies gaben nur wenige Gemeinden 

der Einwohnergrößenklassen 1 und 2 als Hin-

dernis an.

Empirischer Teil – Kommunalbefragung
Finanz- und Investitionslage

Abbildung 24: Hindernisse für die Investitionstätigkeit der Kommunen
Eigene Darstellung und Berechnung. Mehrfachnennungen möglich.
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Im Rahmen der Studie bestand zudem die Frage, 

ob wahrgenommene oder vermutete Investiti-
onshindernisse abhängig von der Kommunal-
größe (Einwohnerzahl) sind. In Abbildung 25 sind 
jene Faktoren dargestellt, welche in Abbildung 

24 insgesamt generell als Hindernis (d. h. zwi-
schen 51 und 65 % Nennung (eher) als Hindernis) 
bzw. überwiegend nicht als Hindernis gesehen 

werden. Zudem ist dort die EWK 5 aufgrund der 
geringen Fallzahl nicht dargestellt. Werden hier 
zunächst jene Faktoren betrachtet, welche insge-

samt noch (eher) als Hindernis gesehen werden, 
so zeigt sich differenziert nach EWK ein differen-

ziertes Bild. So wird der kommunale Eigenanteil 

bei Förderprogrammen eher von kleineren Ge-

meinden als Hindernis gesehen, Verzögerungen 

bei den Planungsverfahren werden eher mit zu-

nehmender Gemeindegröße als Hindernis ge-

sehen. Mit Blick auf den Personalmangel scheint 

es hingegen keinen Zusammenhang mit der EWK 
zu geben, hier sind wohl andere Gründe für die 

Einschätzung als Hindernis ausschlaggebend 

(bspw. Verfügbarkeit entsprechender Arbeits-

kräfte auf dem Arbeitsmarkt). Die größten Unter-

schiede zwischen den EWK zeigen sich jedoch bei 
jenen Faktoren, welche eher nicht als Hindernis 

gesehen wurden. So ist auffällig, dass eine unzu-

reichende (Prozess-)Digitalisierung insbesondere 
von größeren Kommunen häuȴger als bedeut-
sames Hindernis genannt wird, während feh-

lendes Wissen über eine mögliche Einbeziehung 
von bzw. die Kooperation mit privaten Partnern 

eher bei den kleinen Gemeinden (EWK 1) ein 
Hindernis ist. Schließlich wurden Unklarheiten 

hinsichtlich der Gebührenumlagefähigkeit nur 

von wenigen Gemeinden der Einwohnergrößen-

klassen 1 und 2 als Hindernis benannt.

Relevant für den Infrastrukturausbau ist zudem 

die Zentralörtlichkeit, d. h., ob eine Gemeinde 

als Zentraler Ort (ZO) eingestuft ist. Das dahin-

terstehende Zentrale-Ort-Konzept ist das wich-

tigste Instrument der Landes- und Regionalpla-

nungen und kennt die vier zentralörtliche Stufen 

Ober-, Mittel-, Unter- und Kleinzentren.73 Jeder 

dieser Stufen werden bestimmte Versorgungs-

Empirischer Teil – Kommunalbefragung
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Abbildung 25: Hindernisse für die Investitionstätigkeit nach Einwohnergrößenklassen
Eigene Darstellung und Berechnung. Mehrfachnennung möglich.

73 In vielen Landesplanungen 

 werden die Grund- und  

 Kleinzentren zu einer Stufe,  

 meist dann als Grundzentrum  

 bezeichnet, zusammenge- 

 fasst. Auch in der vorliegen- 

 den Studie wird nur in diese  

 drei Stufen differenziert.
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funktionen zugeordnet, welche sowohl für die 

Bevölkerung in den ZO selbst als auch für die 

Bewohner des entsprechenden Verȵechtungs-

bereichs erbracht werden. Diese Funktionen 

werden für den entsprechenden Versorgungs-

bereich übernommen, zudem übernimmt ein 

ZO höherer Stufe zugleich die Funktionen der 

ZO niedrigerer Stufe, d h. ein Oberzentrum ist 

zugleich Mittel- und Grundzentrum. Hierunter 

fallen bspw. ein Angebot an speziȴschen Dienst-
leistungen, technischen und sozialen Infrastruk-

turen oder Einrichtungen, aber auch weiteren, 

aus den Daseinsgrundfunktionen abgeleiteten 

spezialisierten Angeboten. Diese Versorgungs-

funktionen insbesondere für die Aufgaben der 

Daseinsvorsorge werden teilweise über Aus-

stattungskataloge in den jeweiligen Landespla-

nungen konkretisiert. Das Ziel liegt in der ȵä-

chendeckenden Versorgung der Bevölkerung 

mit entsprechenden Leistungen.

Mit Blick auf den zentralörtlichen Status zeigt 

die Analyse möglicher Hindernisse für die In-

vestitionstätigkeit (Abbildung 26) zunächst 
zwar, dass die zentralörtlichen Gemeinden 
in ihrer Gesamtheit grundsätzlich die gleichen 

Hindernisse in ähnlicher Rangfolge sehen wie 

die Gesamtheit aller Kommunen (vgl. Abbildung 
24), es aber in Abhängigkeit von der konkreten 
zentralörtlichen Stufe doch teilweise deutliche 

Unterschiede in der jeweiligen Rangfolge gibt. 

Zunächst ist festzuhalten, dass es bezogen auf 

die Preissteigerungen in der Baubranche, die 

steigenden Ausgaben für die laufende Aufga-

benerfüllung und den kommunalen Eigenan-

teil bei Förderprogrammen als Hemmnisse für 

kommunale Investitionen keine nennenswerten 

Unterschiede nach dem zentralörtlichen Status 

gibt. Im Gegensatz zu den Mittel- und Grund-

zentren sind für die Oberzentren zusätzlich zu 

den bereits benannten Investitionshemmnissen 

steigende Finanzierungskosten durch höhere 

Zinsen und aufwendige interne Verwaltungs-

verfahren deutlich höhere Investitionshemm-

nisse. Die Praxis der Fördermittelvergabe bzw. 

Förderverfahren, vergabe- und genehmigungs-

verfahrensbezogenen Aspekte, die allgemeine 

Finanzlage, gestiegene Energiepreise, Kapazi-

tätsprobleme in der Baubranche und der eigene 

Personalmangel stellen im Vergleich hingegen 

geringere bzw. eher keine Investitionshemm-

nisse dar. Für Kommunen mit mittelzentralem 
Status sind zusätzlich Verzögerungen bei Pla-

nungsverfahren ein wesentlicher Hindernis-

grund für Investitionen und bezogen auf die 

Grundzentren sind neben denselben Hinder-

nissen und im Vergleich zu den anderen zen-

tralörtlichen Stufen besonders auch die büro-

kratischen Hürden bei der Fördermittelvergabe 

bzw. die Förderverfahren ein massiver Hinder-

nisgrund für kommunale Investitionen. Kom-

munen ohne zentralörtlichen Status geben 

zudem überproportional fehlendes Wissen zu 
ÖPP als einen Hindernisgrund an, wenngleich 

dieser dort nur bei einem Drittel der entspre-

chenden Gemeinden benannt wurde.

Werden die Daten bzgl. der häuȴg kolportierten 
„dünnen Personaldecke“ ausgewertet, zeigt sich 
in Abbildung 27, dass von den Befragten ins-

besondere der Mangel an technischem Per-

sonal am häuȴgsten als Hindernis genannt 
wird. Gerade hier können private Unternehmen 

mit ihrem Know-how und ihren technischen 

Lösungen unterstützen. Dagegen werden feh-

lendes juristisches Fachwissen sowie fehlendes 

kaufmännisches Fachpersonal weniger als Hin-

dernisse für die Investitionstätigkeit einge-

schätzt.
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Abbildung 26: Hindernisse für Investitionen nach zentralörtlichem Status
Eigene Darstellung und Berechnung.
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Abbildung 27: Speziȴkation des Hindernisses „Personal“ für die Investitionstätigkeit der Kommunen 
Eigene Darstellung und Berechnung.
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3.4 Stand und Perspektiven von ÖPP 

Im Rahmen des kommunalen Wirtschaftens 
könnte folglich ein höheres privatwirtschaftliches 

Engagement helfen, Leistungen (noch) eɝzienter 
und (noch) effektiver anzubieten. ÖPP-Projekte 
können zu einer schnelleren Projektumsetzung 

beitragen, öffentliche Haushalte entlasten, ein 
lebenszyklusorientiertes Projektmanagement – 

und damit Eɝzienz- und Effektivitätssteigerun-

 gen gewährleisten, aber auch Risiken auf den  

privaten Partner übertragen. Dennoch fällt der 

Einsatz derartiger Modelle in Deutschland noch 

vergleichsweise gering aus.74

3.4.1 Einschätzung zu und Erfahrungen 
 mit ÖPP, getätigte Investitionen 
 in ÖPP-Projekte

Die Frage, ob eine verstärkte Zusammenarbeit 

mit privaten Unternehmen und ÖPP in der kom-

munalen Praxis sinnvoll erscheint, liefert ein ins-

gesamt eher heterogenes Bild. Grundsätzlich 

erachtet die Mehrheit der Gemeinden, welche 

sich zur Frage nach der grundsätzlichen Sinn-

haftigkeit privatwirtschaftlichen Engagements im 

Rahmen einer Zusammenarbeit mit privaten Un-

ternehmen und ÖPP in der kommunalen Praxis 

geäußert haben (62 %), dies als sehr oder eher 
sinnvoll (zusammen 61 %), wobei nur ein geringer 
Teil bereits über Erfahrungen mit ÖPP-Projekten 
verfügt, d. h. solche durchgeführt hat (38 %). 

Mit steigender Erfahrung in ÖPP-Projekten 

steigt anscheinend auch deren Nutzeneinschät-

zung. So stellt Abbildung 28 die Einschätzung 

von ÖPP der Kommunen in Abhängigkeit zu 

deren Erfahrungen mit ÖPP dar. Besonders Ge-

meinden, die in den letzten zehn Jahren ÖPP-

Projekte durchgeführt haben (Antwort „ja“), be-

werten ÖPP in der kommunalen Praxis überwie-

gend als sinnvoll: 30 % als sehr sinnvoll und 14 % 

als eher sinnvoll. Dennoch sehen etwa 20 % 
dieser Gemeinden ÖPP-Projekte auch als eher 

nicht sinnvoll an. Bei Gemeinden, welche in der 

weiteren Vergangenheit ÖPP-Projekte durch-

geführt haben (Antwort „ja, aber nicht in den 
letzten zehn Jahren“), überwiegt hier anscheinend 
eine Skepsis bezüglich der Sinnhaftigkeit, ggf. 

infolge nicht erfüllter Erwartungen an entspre-

chende Projekte oder negativen Erfahrungen mit 

entsprechenden Projekten: Zwar halten etwas 

mehr als ein Drittel (34 %) dieser Gemeinden 
ÖPP-Projekte nach wie vor für sehr sinnvoll (22 %) 
oder eher sinnvoll (14 %), aber über die Hälfte  
(53 %) erachten diese im Nachhinein als eher 
nicht sinnvoll (13 %) oder nicht sinnvoll (40 %).
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74 Vgl. Auriol/Saussier (2025).

Abbildung 28: Eingeschätzte Sinnhaftigkeit von ÖPP in Abhängigkeit der Durchführung von ÖPP-Projekten
Eigene Darstellung und Berechnung.



73

Mit Blick auf die Gemeinden ohne eigene ÖPP-
Erfahrung, d. h. jene, welche noch keine ÖPP-

Projekte durchgeführt haben, zeigt sich ein he-

terogenes Bild: Grundsätzlich scheint hier eher 

eine gewisse Skepsis gegenüber ÖPP-Projekten 

zu bestehen, denn jeweils 60 % der Gemeinden, 
welche noch keine ÖPP-Projekte durchgeführt 

haben, erachten ÖPP auch als nicht sinnvoll oder 

eher nicht sinnvoll (Abbildung 28). Dennoch ist 
im Rahmen der Befragung bemerkenswert, dass 

auch 52 % dieser Gemeinden angaben, ÖPP eher 

als sinnvoll zu erachten und 30 % dies sogar 
als sehr sinnvoll erachten. Hier scheinen ÖPP- 

Projekte wohl eher an Unsicherheiten bzgl. der 

wirtschaftlichen Entwicklung und deren Folgen 

(Wirtschaftskrise und Insolvenzen privater Ak-

teure), politischen und gesellschaftlichen Vorbe-

halten und fehlenden personellen Kapazitäten zu 

scheitern (vgl. dazu später).

Dabei zeigen sich Unterschiede in Abhängig-

keit von der Einwohnergrößenklasse (vgl.  
Abbildung 29). Zwar wird deutlich, dass die  
Zustimmung mit steigender Einwohnergröße 

tendenziell leicht zunimmt, jedoch gibt es auch 

in den größten Einwohnerklassen (EWK 4 und 5)  
Gegenstimmen, womit dort ebenfalls Kommu-

 nen vertreten sind, die ÖPP-Projekte als weniger 

sinnvoll bewerten. Allerdings zeigt der hohe  

Anteil der Gemeinden, welche keine Angaben 

getätigt haben, dass hier ggf. eher grundsätzlich 

keine klare Meinung besteht.

Die Verschuldungslage der deutschen Kom-

munen kann – wenngleich regional sehr he-

terogen – als angespannt betrachtet werden 

(vgl. Abschnitt 1.2.2). Eine hohe Verschuldung 
schränkt ceteris paribus die investive Handlungs-

fähigkeit ein. ÖPP könnte hier Eɝzienzpoten-

ziale freisetzen. Wird im Rahmen der Studie die 
Zustimmung zu ÖPP-Projekten im Zusammen-

hang mit der Pro-Kopf-Verschuldung betrachtet, 

lässt sich im Antwortsample kein klarer Zusam-

menhang zwischen der Pro-Kopf-Verschuldung 

und der Zustimmung zu ÖPP-Projekten ableiten 

(Abbildung 30). Sowohl in den niedrigen Ver-

schuldungsgrößenklassen unter 2.000 €/Ew.  
(GK 1 und 2) als auch in den hohen Verschul-
dungsgrößenklassen über 4.000 €/Ew. (GK 5  
und 6) zeigen sich größere Zustimmungswerte. 
In den mittleren Verschuldungsgrößenklassen 

von 2.000 bis 4.000 €/Ew. (GK 3 und 4) ist die 
Stimmung zu ÖPP jeweils ausgewogen. Für das 

vorliegende Antwortsample lässt sich daher zu-

mindest nicht eindeutig feststellen, dass mit zu-

nehmender Verschuldung z. B. die Ablehnung 

oder Zustimmung zu ÖPP-Projekten klar wächst 

oder abnimmt.
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Abbildung 29: Eingeschätzte Sinnhaftigkeit von ÖPP nach Einwohnergrößenklassen
Eigene Darstellung und Berechnung.
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75 Mithin ist dies darin be- 

 gründet, dass Oberzentren  

 allgemein über eine größere  

 Anzahl eigener, rechtlich  

 selbstständiger kommunaler  

 Unternehmen wie Stadtwer- 

 ke oder Verkehrsbetriebe  

 verfügen und diese mit der 

 Leistungserbringung und  

 damit auch der Finanzierung  

 bestimmter Aufgaben beauf- 

 tragen. Andererseits verfügen  

 diese meist auch über eigene  

 Bauhöfe, was ebenfalls zu  

 dieser Einschätzung führen  

 kann.
76 So erhalten Kommunen  

 mit zentralörtlichem Status  

 in vielen Bundesländern  

 bspw. im Rahmen des Kom- 

 munalen Finanzausgleichs  

 zusätzliche bzw. höhere  

 Zuweisungen für die Er- 

 füllung dieser Aufgaben  

 bzw. erfolgt dies über die  

 Einwohnerveredlung. Damit  

 werden auch jene Kommunen 

 indirekt an der Finanzierung  

 beteiligt, welche Nutznießer  

 der im Rahmen der Zentral- 

 örtlichkeit durch andere  

 Kommunen bereitgestellte  

 Leistungen sind, d. h. diese  

 nicht selber erbringen  

 müssen.

Die Zentralörtlichkeit kann auch Auswirkungen 

auf die Nutzung von ÖPP- bzw. partnerschaft-

lichen Infrastrukturprojekten haben, da wie 

bereits kurz angedeutet mit steigendem zen-

tralörtlichem Status auch das Spektrum und 

der Umfang der bereitzustellenden Leistungen 

steigt. Bezogen auf die Frage, wie sinnvoll die 

Kommunen privatwirtschaftliches Engagement 

im Rahmen einer Zusammenarbeit mit privaten 

Unternehmen und ÖPP einschätzen, lässt sich 

eine Differenzierung nach dem zentralörtlichen 
Status erkennen (Abbildung 31). Während das 
Antwortverhalten bei Kommunen mit oberzent-

ralem Status noch ausgeglichen ist,75 zeigt sich 

bei Kommunen mit mittelzentralem Status ein 

leicht positives Bild gegenüber ÖPP. Bei Kom-

munen mit grundzentralem Status sowie ohne 

zentralörtlichen Status fällt das Meinungsbild im 

Antwortsample sogar deutlich positiver aus. Ein 

Grund kann darin vermutet werden, dass mit ab-

nehmenden zentralörtlichen Status einerseits die 

zu erfüllenden (Pȵicht-)Aufgaben, besonders im 
Rahmen der Daseinsvorsorge, abnehmen und 

andererseits für einen wesentlich kleineren Per-

sonenkreis, meist nur für die Einwohner der ei-

genen Kommune, erbracht werden müssen. Hier 

muss dann auch die Finanzierung allein durch 

die Kommune erfolgen.76 Da aber auch für die 

Finanzierung der Pȵichtaufgaben bspw. durch 
Gebühren, Entgelte oder Beiträge ein deutlich 

kleinerer Personenkreis herangezogen werden 

kann, kann dort eine ÖPP zur ausreichenden 
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Abbildung 31: Eingeschätzte Sinnhaftigkeit von ÖPP nach zentralörtlichem Status
Eigene Darstellung und Berechnung.

Abbildung 30: Eingeschätzte Sinnhaftigkeit von ÖPP nach Verschuldungslage
Eigene Darstellung und Berechnung.
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Leistungserbringung und -ȴnanzierung einen 
sinnvollen Weg darstellen.

Besonders auffällig ist, dass gerade in den Ka-

tegorien mittelzentraler Status, grundzentraler 

Status und ohne zentralörtlichen Status – die 

in den vorherigen Abbildungen relativ positiv 

gegenüber ÖPP-Projekten eingestellt waren – 

viele Kommunen im Antwortsample vorhanden 

sind, die keine Erfahrungen mit ÖPP-Pro-

jekten haben (Abbildung 32). Gleichzeitig gibt 
es in diesen Kategorien aber durchaus auch 

Kommunen mit ÖPP-Erfahrungen. Bei den  

Kommunen mit oberzentralem Status liegen 

die ÖPP-Erfahrungen hingegen überwiegend 

in der Vergangenheit. Auch hier können die 

bereits genannten Erklärungsansätze heran-

gezogen werden: Insbesondere im Rahmen 

der Rekommunalisierung wurden vielfach einst  

(zumindest formal) privatisierte Unternehmen 
und die damit verbundenen kommunalen  

Aufgaben wieder in die kommunale Hand zu-

rückgeholt. Ein prominentes Beispiel hierfür sind 

Wohnungsunternehmen. Daher ist es denkbar, 
dass insbesondere in den Oberzentren gegen-

wärtig weniger ÖPP-Projekte durchgeführt 
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Abbildung 33: Durchgeführte ÖPP-Projekte nach Einwohnergrößenklassen
Eigene Darstellung und Berechnung.

Abbildung 32: Durchführung von ÖPP-Projekten nach zentralörtlichem Status
Eigene Darstellung und Berechnung.
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werden. Mithin wirken hier aber auch generelle 

Gründe gegen die Nutzung von ÖPP, auf welche 

weiter hinten in Abschnitt 3.4.4 eingegangen 

wird.

Bei der Frage, inwiefern Kommunen bereits Pro-

jekte der Zusammenarbeit mit privaten Unter-

nehmen oder ÖPP durchgeführt haben, lässt 

sich feststellen, dass der Anteil der Kommunen 
ohne jegliche ÖPP-Erfahrungen mit steigender 
Kommunalgröße abnimmt (Abbildung 33,  
S. 75). Im vorliegenden Antwortsample zeigt sich 
zudem, dass vor allem Kommunen der EWK 4 
und 5 überwiegend auf Erfahrungen mit ÖPP-

Projekten zurückgreifen, die vor mehr als zehn 

Jahren gesammelt wurden. In den Kommunen 

mit bis zu 100.000 Einwohnern (EWK 1, 2 und 3) 
liegen die ÖPP-Erfahrungen dagegen tendenziell 

häuȴger in den letzten zehn Jahren. Auch hier 
spiegeln sich sicherlich die bereits genannten  

Aspekte wider.

Wird die Erfahrung mit ÖPP-Projekten an der 

Verschuldung gespiegelt (Abbildung 34), zeigt 
sich ebenfalls ein heterogenes Bild. In den nied-

rigeren Verschuldungsgrößenklassen unter 

2.000 €/Ew. (GK 1 und 2) haben große Teile der 
Kommunen im Antwortsample keinerlei ÖPP-
Erfahrungen. Bei besonders hoch verschul-
deten Kommunen mit 5.000 €/Ew. und mehr 

(GK 6) gibt es nur wenige Kommunen ohne  
jegliche ÖPP-Erfahrungen. Kommunen mit 

ÖPP-Erfahrungen, die jedoch nicht in den letzten 

zehn Jahren erworben wurden, beȴnden sich 
vorwiegend in den Verschuldungsgrößenklassen 

über 3.000 €/Ew. (GK 4, 5 und 6).

Abschließend zur Einschätzung von Erfahrungen 

mit ÖPP wurden die Gemeinden gebeten, die 

Projektvolumina der durchgeführten ÖPP-
Projekte anzugeben (Abbildung 35). Bei der 
Frage nach bereits abgeschlossenen ÖPP-Pro-

jekten war der Rücklauf verhaltener, weshalb die 

Ergebnisse vor allem als Fallbeispiele zu inter-

pretieren sind. Im vorliegenden Antwortsample 

entfallen die größten Projektvolumina bei der 

Zusammenarbeit der Kommunen mit privaten 

Unternehmen oder ÖPP insbesondere auf die 

Bereiche Kindertagesstätten, Sport-, Kultur- 

und Freizeiteinrichtungen sowie Sonstiges (da-

runter ein Sporthallenbad mit Saunaanlage). 
Wird die Anzahl der abgeschlossenen Projekte 

betrachtet, liegen die Schwerpunkte vor allem 

in den Bereichen Kindertagesstätten, energeti-

sche Transformation, Energieversorgung bzw. 
Ver- und Entsorgung sowie Sport-, Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen. Die geringsten Projekt-

volumina entfallen auf Projekte in den Bereichen 

Klimaschutz und Klimaanpassung sowie bei der 

Gewässerinfrastruktur.
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Abbildung 34: Durchgeführte ÖPP-Projekte nach Verschuldung
Eigene Darstellung und Berechnung.
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Abbildung 35: Projektvolumina bei getätigten ÖPP-Projekten in Kommunen
Eigene Darstellung und Berechnung. Mehrfachnennung möglich.
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3.4.2 Modelle und Anwendungs-
 bereiche von ÖPP

ÖPP ȴnden in verschiedenen Modellen Anwen-

dung (Abbildung 36). In der kommunalen Praxis 
ȴndet insbesondere das Inhabermodell sowie 
das Projektgesellschafts- bzw. Kooperationsmo-

dell häuȴger Anwendung. Nachrangig folgen das 
Betreibermodell, das Leasing- bzw. Mietmodell 

sowie das Betriebsführungs- bzw. Überlassungs-

modell. Das BOT-Modell wurde lediglich einmal 
genannt, während das Erwerbermodell in drei 

Fällen zur Anwendung kam.

Abbildung 36: Projektvolumina bei getätigten ÖPP-Projekten in Kommunen nach Modelltypen
Eigene Darstellung und Berechnung. Mehrfachnennung möglich. Hinweis: Abb. 31 ohne Konzessionsmodell, wurde von  
antwortenden Kommunen nicht genutzt.
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